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Vorwort 
 
Kaum einer anderen Personengruppe ist der Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt so 

erschwert wie die der Menschen mit Behinderung und gesundheitlichen Einschränkungen. 

Dies gilt umso mehr für Menschen im SGB II-Leistungsbezug, bei denen oftmals weitere 

Vermittlungshemmnisse hinzu kommen. Studien wie die des Instituts für Arbeitsmarkt und 

Berufsforschung gehen davon aus, dass rund 30 Prozent der erwerbsfähigen Leistungsbe-

rechtigten gesundheitlich eingeschränkt sind. 

 

Vor diesem Hintergrund haben sich Anfang 2013 die drei Jobcenter in Aachen, Unna und 

Wuppertal mit dem Projekt „Miteinander Arbeiten“ gemeinsam auf den Weg gemacht, das 

Thema „Arbeitsmarkt und Inklusion“ aus unterschiedlicher Sicht zu beleuchten. Dabei blieb 

es aber nicht nur bei Analysen und Erfahrungen, sondern es wurden auch konkrete Pro-

dukte und Handlungsempfehlungen für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen 

entwickelt. Dabei wurden in den jeweiligen Jobcentern immer auch die regionalen Beson-

derheiten berücksichtigt, ohne aber auch den Aspekt der Übertragbarkeit außer Acht zu 

lassen. 

 

Ob Coaching am Arbeitsplatz (Aachen), eine interaktive Netzwerkkarte (Wuppertal) oder 

ein neues  Konzept für Fachvermittlung für Schwerbehinderung (Unna) – allen neuen An-

sätzen ist gemein, dass sie die Dienstleistungsqualität und Vermittlungschancen für Men-

schen mit gesundheitlichen Einschränkungen verbessern sollen. Ein wichtiger Aspekt war 

dabei auch der fachliche Austausch mit Finnland und Schweden, die im Bereich Inklusion 

führend in Europa sind. 

 

Ein besonderer Dank geht an das Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration, das 

dieses wichtige Vorhaben sowohl inhaltlich als auch finanziell unterstützt und zugleich 

auch den transnationalen Austausch ermöglicht hat. Ebenso gilt der Dank auch unseren 

beiden Projektpartnern, dem Jobcenter StädteRegion Aachen und dem Jobcenter Kreis 

Unna.  

 

 

Dr. Andreas Kletzander 

Vorstand für Arbeitsmarkt und Kommunikation 

Jobcenter Wuppertal AöR 
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Einleitung 

"Damit das Mögliche entsteht, muss das Unmögliche versucht werden." 

(Hermann Hesse) 

Keiner anderen Personengruppe ist der Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt so 

versperrt wie der der Menschen mit Behinderung und gesundheitlichen Einschrän-

kungen. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention von 2006 konkretisiert die universellen Menschen-

rechte für die speziellen Bedürfnisse und Lebenslagen der Menschen mit Behinderung. 

Inklusion ist dabei die durchgängige Haltung und das zentrale Handlungsprinzip. Eine in-

klusive Arbeitswelt zu entwickeln, ist das Kernanliegen der nationalen Strategie zur Um-

setzung der UN-Behindertenrechtskonvention und von besonderer Relevanz auf der Ebe-

ne des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen. 

Arbeit zu haben, bedeutet persönliche Unabhängigkeit und Selbstbestätigung. Dies 

gilt insbesondere für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen und Behin-

derungen. 

Die mit der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende beauftragten Jobcenter 

sind deshalb besonders gefordert, einen Beitrag zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention zu leisten, in dem sie neue Chancen für den Zugang von 

Menschen mit Behinderungen zum Arbeitsmarkt schaffen. Vor diesem Hintergrund sollen 

die Erkenntnisse des Projektes MIAR zu einer Verbesserung der Teilhabe am Arbeitsle-

ben führen. 

Um auf der Grundlage überregionaler Erfahrungen und Problematiken zu universell an-

wendbaren Empfehlungen zu gelangen, haben sich drei Jobcenter mit unterschiedlichen 

Voraussetzungen und Rahmenbedingungen - das Jobcenter StädteRegion Aachen, das 

Jobcenter Kreis Unna  und die Jobcenter Wuppertal AöR - zusammengeschlossen, um 

gemeinsam an dem Projekt zu arbeiten. 
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Das vorliegende Projekthandbuch gibt zunächst einen Überblick zu den beteiligten Job-

centern und zur Auswahl der Zielgruppe und erläutert im Folgenden das mit dem Ziel, 

Produkte und Handlungsempfehlungen für die tägliche Anwendung in den Jobcentern zu 

entwickeln, durchgeführte Monitoring, dessen Ergebnisse und den Erkenntnisgewinn für 

die Arbeit der Grundsicherung für Arbeitsuchende. 

 

Weiterhin wird über die transnationalen Austausche mit Finnland und Schweden berichtet, 

die Aufschluss über die verschiedenen Möglichkeiten im Umgang mit Menschen mit Be-

hinderungen geben und in Form von „best-practice“-Beispielen in die Empfehlungen ein-

geflossen sind. 

 

Kernstück des Projekthandbuches bildet jedoch die Vorstellung der Produkte und Hand-

lungsempfehlungen, die während der zweijährigen Untersuchungen entwickelt wurden und 

die künftige operative Arbeit mit der Zielgruppe bei den Trägern der Grundsicherung für 

Arbeitsuchenden unterstützen sollen. Die Erkenntnisse sind in Abhängigkeit von den Mög-

lichkeiten der Umsetzung allgemeingültig als durchgängige Texte, bei Bedarf jedoch auch 

jobcenterspezifisch gesondert dargestellt. 

 

Zusammenfassungen zu den jeweiligen Punkten sollen die Lektüre für die Leser und Le-

serinnen erleichtern.  
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1. Erläuterungen zum Aufbau der am Projekt beteiligten Jobcenter    
sowie der Zielgruppenauswahl 

 

1.1 Die beteiligten Jobcenter 

1.1.1 Jobcenter StädteRegion Aachen 

Das Jobcenter StädteRegion Aachen gewährt, mit in Kraft treten zum Jahresbeginn 2005, 

Leistungsberechtigten die Grundsicherung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 

(SGB II). Arbeitsuchende werden beraten, gefördert und in eine Beschäftigung oder Aus-

bildung vermittelt.  Als Träger des Jobcenters StädteRegion Aachen fungieren die Agentur 

für Arbeit Aachen-Düren und die StädteRegion Aachen selbst. 

Vertreten ist das Jobcenter mit rund 630 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in fünf Ge-

schäftsstellen an zwölf Standorten der StädteRegion. Je Standort ist sowohl eine Leis-

tungsabteilung als auch ein Team Markt und Integration (Arbeitslosmeldung, Arbeitsver-

mittlung und Fallmanagement) vertreten.  

Das Hauptziel ist es, die Kunden und Kundinnen bei der Integration in den Arbeitsmarkt zu 

begleiten, damit diese dauerhaft ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten 

können. 

Mit Blick auf die vergangenen 10 Jahre ist festzustellen, dass die Arbeitslosigkeit in der 

Grundsicherung in der letzten Dekade einen deutlichen Rückgang erfahren hat. Waren im 

Jahr 2005 in der StädteRegion Aachen noch durchschnittlich 23.345 Menschen von Ar-

beitslosigkeit betroffen, waren es im Jahr 2014 durchschnittlich nur noch 18.996 Men-

schen. Dies entspricht einem Rückgang um 18,6 Prozent.  

Als bewährt hat sich erwiesen, dass der Fokus verstärkt bei der täglichen Arbeit der Integ-

rationsfachkräfte auf der Nachhaltigkeit der Beschäftigung liegt und dass den Betroffenen 

möglichst viele und individuelle Hilfestellung geboten werden. 
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1.1.2 Jobcenter Kreis Unna 

Das Jobcenter Kreis Unna betreut Personen, die nach dem SGB II einen Anspruch auf 

das Arbeitslosengeld II haben. Diese aus Steuermitteln finanzierte Sozialleistung richtet 

sich nur nach der Bedürftigkeit der Arbeitsuchenden und den mit ihnen in einer sogenann-

ten Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. Somit erhalten alle Arbeitsuchenden, die 

erwerbsfähig sind und keinen oder geringen Anspruch auf das Arbeitslosengeld I haben, 

die Grundsicherung, während ihre nicht erwerbsfähigen Angehörigen Sozialgeld beziehen. 

Die Aufgabengebiete des Jobcenters Kreis Unna verteilen sich auf zwei große Fachberei-

che. Auf der einen Seite wird in der Leistungsgewährung alles rund um das Thema Bean-

tragung des Arbeitslosengelds II und Sicherstellung des Lebensunterhaltes bearbeitet. Auf 

der anderen Seite deckt der Fachbereich Markt und Integration die Arbeitsvermittlung ab 

und ist somit Anlaufstelle für alle Leistungsbezieher und -innen, die Unterstützung bei der 

beruflichen (Wieder-) Eingliederung benötigen. 

Am 1. Januar 2011 hat das Jobcenter Kreis Unna die ARGE Kreis Unna namentlich abge-

löst. Seine Träger sind die Agentur für Arbeit Hamm sowie der Kreis Unna. Die ARGE 

Kreis Unna wurde zuvor im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrags zum 1. Januar 

2005 gegründet. 

 

1.1.3 Jobcenter Wuppertal AöR 

Das Jobcenter Wuppertal betreut seit dem 1. Januar 2012 erwerbsfähige Leistungsbe-

rechtigte nach dem SGB II als kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts. In dieser Funk-

tion erfüllt es eine wichtige arbeitsmarkt- und sozialpolitische Aufgabe in Wuppertal. Eine 

Zulassung als kommunaler Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende hat Chancen 

und Perspektiven eröffnet, die das Jobcenter Wuppertal den Menschen in dieser Stadt 

auch zukünftig zugänglich machen möchte. Die bereits in den ersten beiden Jahren in 

neuer Organisationsform begonnene Zusammenführung früherer arbeitsmarkt- und sozi-

alpolitischer Aktivitäten der Stadt und der gleichgerichteten Anstrengungen des Jobcenters 
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sowie die Ausrichtung des Engagements an den lokalen Strukturen wird konsequent 

durchgeführt und regelmäßig mit neuen innovativen Ansätzen flankiert. Der Schwerpunkt 

liegt dabei auf Maßnahmen, die auf den ersten Arbeitsmarkt ausgerichtet sind. Diese be-

reits begonnene Strategie wird konsequent fortgesetzt und durch neue Vermittlungsansät-

ze verstärkt. Im Fokus bleiben aber auch Aktivitäten, die marktferne Leistungsberechtigte 

schrittweise an den Arbeitsmarkt heranführen, wie das beschäftigungsorientierte Fallma-

nagement, sozial-integrative Unterstützungsleistungen oder drittmittelgeförderte Maßnah-

men. All diese Aktivitäten tragen dazu bei, eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Zielgrup-

pen in der Stadt bei ihrer beruflichen und sozialen Integration sowie ihrer persönlichen 

Weiterentwicklung zu unterstützen und waren Grund für eine Beteiligung am Modellprojekt 

MIAR. 

 

1.2 Aufbau Spezialteams SB (Team Schwerbehinderung)/Integrationsfachkräfte 

(IFK) 

In den drei Jobcentern wird die Zielgruppe der Menschen mit Schwerbehinderung unter-

schiedlich betreut. Jedes Jobcenter hat diesbezüglich seine eigenen Verfahren, die auf die 

unterschiedlichen Organisationsstrukturen zurückzuführen sind. In den folgenden Ab-

schnitten werden diese Spezifika beschrieben: 

 

1.2.1 Jobcenter StädteRegion Aachen 

Der Hauptteil der Zielgruppe des Projekts MIAR wird durch die regulär zuständigen Integ-

rationsfachkräfte betreut. Ergänzend zu der Joboffensive, der Arbeitsvermittlung und dem 

originären Fallmanagement gibt es im Jobcenter StädteRegion Aachen für die im folgen-

den Kapitel näher erläuterte Zielgruppe der „Alleinerziehenden“ ein Fallmanagement-

Team für Alleinerziehende. 

Die Integrationsfachkräfte des Jobcenters werden durch zwei spezialisierte Personen in 

der Arbeitsvermittlung unterstützt, die primär für Menschen mit Schwerbehinderung und 

die berufliche Eingliederung dieser Personengruppe in den ersten Arbeitsmarkt zuständig 
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sind. Ein Schwerpunkt in dieser speziellen Beratung ist das Erkennen und Feststellen von 

Bedarfen für berufliche Rehabilitationsmaßnahmen in enger Zusammenarbeit mit den 

Reha-Beratern und -Beraterinnen der Agentur für Arbeit Aachen-Düren. 

Die Aufnahme von Vermittlungsaktivitäten erfolgt zum Ende von beruflichen Reha-

Maßnahmen durch die spezialisierte Arbeitsvermittlung. Die SB-Vermittlung ist grundsätz-

lich für alle erwachsenen Kunden und Kundinnen zuständig, die das 25. Lebensjahr voll-

endet haben. Bei darüber hinaus bestehenden Spezialisierungen (U25 und 50+) werden 

die Kunden und Kundinnen weiterhin in den spezialisierten Teams betreut. 

 

Da auch in der SB-Vermittlung die Arbeitsvermittlung im Vordergrund steht, werden haupt-

sächlich Kunden und Kundinnen mit dem Status „schwerbehindert“, „gleichgestellt“ und 

„Reha-Vermittlungsfälle“ mit marktnahen Profillagen betreut. Zusätzlich steht die SB-

Vermittlung für Förderanfragen von potentiellen Arbeitgebern und bei Anträgen auf Ein-

gliederungszuschüsse (EGZ) beratend zur Verfügung. Ein weiteres zentrales Aufgaben-

gebiet der SB-Vermittlung ist die Beratung der Kollegen und Kolleginnen bei Fragen zur 

Thematik Schwerbehinderung, Gleichstellung und Reha-Verfahren. 

Team Alleinerziehende 

Im Jahr 2012 hat sich das Jobcenter StädteRegion Aachen dazu entschieden, die Ziel-

gruppe der Alleinerziehenden SGB II Kunden und Kundinnen mehr in den Fokus zu rü-

cken. 

So beraten und betreuen seit Juli 2012 bis zu 19 Kollegen und Kolleginnen alleinerziehen-

de Bestands- und Neukunden und -kundinnen an allen Standorten des Jobcenters Städ-

teRegion Aachen. Die Voraussetzung für die Betreuung durch Spezialisten und Spezialis-

tinnen im Bereich Fallmanagement ist neben der Vollendung des 18. Lebensjahrs der Al-

leinerziehendenstatus mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren.  

Die Fallmanager und Fallmanagerinnen erkennen die speziellen Bedürfnisse der Zielgrup-

pe der Alleinerziehenden und nutzen die vorhandenen Potentiale. Denn oftmals zeigen 

Alleinerziehende eine überdurchschnittliche Motivation und Leistungsbereitschaft, haben 
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aber zugleich häufig einen speziellen Beratungsbedarf, so dass besondere Herausforde-

rungen im Hinblick auf Förder- und Qualifizierungsmöglichkeiten bestehen. Diese Faktoren 

stehen oft im Zusammenhang mit den zu leistenden Betreuungsaufgaben der Betroffenen. 

Durch die Spezialisierung der einzelnen Fallmanager und Fallmanagerinnen werden die 

Fähigkeiten und vor allem die Potentiale der Alleinerziehenden aktiviert, stärker hervorge-

hoben und genutzt. 

Das grundlegende Ziel dieser Spezialisierung ist es, die Erwerbsfähigkeit von alleinerzie-

henden Frauen und Männern zu erhöhen, der Altersarmut vorzubeugen und richtungswei-

send dem bestehenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Neben den allgemeinen 

Angeboten, die jedem Kunden bzw. jeder Kundin im Jobcenter StädteRegion Aachen zur 

Verfügung stehen, bieten die spezialisierten Fallmanager und Fallmanagerinnen zusätzlich 

folgende Leistungen an: 

 Individuelle Beratung für den beruflichen (Wieder-)Einstieg 

 Kundenfreundliche Termingestaltung 

 Maßnahmen und Veranstaltungen zu den verschiedenen Themen 

 Ermittlung des Qualifizierungsbedarfes 

 Unterstützung bei der Suche nach einer passenden Kinderbetreuung 

 Unterstützung einer Beschäftigungsaufnahme durch Leistungen aus dem Ver-

mittlungsbudget 

 Förderung von Maßnahmen bei Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen 

 Berufsbezogene Sprachkurse 

 Eingliederungszuschüsse an Betriebe 

 Spezialisierte Netzwerkarbeit 
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1.2.2 Jobcenter Kreis Unna 

Das Jobcenter Kreis Unna verfügt über einen eigenen Arbeitgeberservice an vier der ins-

gesamt sieben Standorte. 

Alle schwerbehinderten und gleichgestellten Kunden und Kundinnen werden dezentral von 

einem/einer der acht spezialisierten SB-Vermittler und SB-Vermittlerinnen betreut, unab-

hängig von ihrer Profillage. Je nach Anzahl der schwerbehinderten Bewerber und Bewer-

berinnen an dem jeweiligen Standort bearbeiten die Fachvermittler und Fachvermittlerin-

nen auch zusätzlich einen Buchstabenbereich. Die Fachvermittlung für Menschen mit ei-

ner Schwerbehinderung ist integrierter Bestandteil der bewerberorientiert arbeitenden 

Teams und betreut nur Kunden und Kundinnen Ü24. Schwerbehinderte Kunden und Kun-

dinnen U25 werden in der Regel über die allgemeine AV betreut. 

Der Fokus liegt auf einer gezielten Vermittlungstätigkeit, Bewerbungscoaching und der 

Stabilisierung einer dauerhaften Beschäftigung. Für die Einleitung eines Reha-Verfahrens 

ist weiterhin die Arbeitsvermittlung zuständig, da eine (Schwer-) Behinderung keine Vo-

raussetzung für die Einleitung eines Reha-Verfahrens ist. 

 

Es erfolgt im Einzelfall eine Nutzung der Unterstützungsleistungen des Integrationsfach-

dienstes (IFD) für Menschen mit psychischen Behinderungen sowie der Arbeitsplatzbeglei-

Das Spezialteam „Alleinerziehende“ besteht aus ausgebildeten Fallmanagern und 

Fallmanagerinnen, welche auf die besonderen Herausforderungen für die zu betreu-

ende Zielgruppe spezialisiert sind. Sowohl im Bereich der Förderungen als auch der 

Qualifizierungen hat der Personenkreis der Alleinerziehenden besondere Bedürfnis-

se, welche oft nicht durch die Regelinstrumente abgedeckt werden können. Die ge-

sonderte Ansprache hilft, die Potentiale wieder sichtbar zu machen und auch eine 

effiziente Zielplanung durchzuführen. 
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tung nach einer Integration. Mit dem Reha-Team der Agentur für Arbeit besteht eine gute 

Zusammenarbeit. 

Es findet ein regelmäßiger, kreisweiter Austausch der SB-Vermittlung statt. Bei den Tref-

fen ist ein qualifizierender Anteil obligatorischer Bestandteil der Tagesordnung. 

Über besondere Förderung für schwerbehinderte Kunden und Kundinnen besteht zusätz-

lich in jedem AGS-Team ein entsprechendes Fachwissen. 

 

1.2.3 Jobcenter Wuppertal AöR 

Die Jobcenter Wuppertal AöR ist in vier Geschäftsbereiche aufgeteilt: 

 Fachbereich 1: Personal und Zentrale Dienste 

 Fachbereich 2: Recht und Refinanzierung 

 Fachbereich 3: Integration 

 Fachbereich 4: Leistung 

Die Integrationsteams verteilen sich auf den Fachbereich 3 mit der Ansiedlung der Spezi-

alteams und den Fachbereich 4, dem Geschäftsstellen und damit die Arbeitsvermittlung 

Ü25, das Fallmanagement sowie die sogenannten U25-Teams unterstellt sind. Die Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen betreuen die Kunden und Kundinnen in den sieben Geschäfts-

stellen dezentral und wohnraumorientiert. 

 

Im Fallmanagement werden alle Kunden und Kundinnen mit integrationsfernen Profillagen, 

unabhängig von ihren gesundheitlichen Einschränkungen, betreut. Angehörige der Be-

darfsgemeinschaft mit arbeitsmarktnahen Profillagen erhalten Unterstützungsleistungen 

durch die Arbeitsvermittlung. Auch hier sind gesundheitliche Einschränkungen möglich, 

ebenso wie in den U-Teams, die Unterstützung für alle jungen Menschen unter 25 Jahren 

anbieten. 

Darüber hinaus gibt es zentral angesiedelte Spezialteams, welche über eine spezielle 

Ausbildung und Qualifizierung für ihre jeweilige Zielgruppe verfügen. 
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Bei Vorliegen einer anerkannten Behinderung oder Gleichstellung und Marktnähe des 

Kunden bzw. der Kundin erfolgt die Überstellung an das Schwerbehinderten- (SB-) Team, 

das sich ausschließlich um die Personengruppe der eher arbeitsmarktnahen Menschen 

mit Behinderungen und ihnen gleichgestellten Personen kümmert. Das Team besteht aus 

vier Arbeitsvermittlern und Arbeitsvermittlerinnen (mit 3,41 Vollzeitäquivalenten), welche 

zzt. ca. 450 Kunden und Kundinnen betreuen. 

 

Die Beratung von potentiellen Kunden und Kundinnen mit Bedarf an beruflichen Rehabili-

tationsmaßnahmen erfolgt neben dem SB-Team auch im Fallmanagement und in enger 

Zusammenarbeit mit den Reha-Beratern und -Beraterinnen der Agentur für Arbeit Solin-

gen-Wuppertal. In jeder Geschäftsstelle ist seit 2012 jeweils ein Ansprechpartner oder ei-

ne Ansprechpartnerin für die Koordination und für Rückfragen im Zusammenhang mit der 

Einleitung eines Reha-Verfahrens betraut. Ein persönlicher Austausch zwischen diesen 

Reha-Koordinatoren und -Koordinatorinnen und dem Reha-Team der Agentur für Arbeit 

zur Abklärung von speziellen Fragen und zur Optimierung der Verfahrensabläufe findet 

regelmäßig, in der Regel vierteljährlich, statt. 

 

Die Jugendberufshilfe (2 Vollzeitäquivalente (VZÄ)) betreut als weiteres Spezialteam mit 

dem Schwerpunkt Übergang Schule/Beruf die Schüler und Schülerinnen im Rechtskreis 

SGB II, die eine der 13 Förderschulen in Wuppertal besuchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alle drei am Projekt beteiligten Jobcenter haben spezielle Teams, die die Menschen 

mit einer anerkannten Gleichstellung oder Schwerbehinderung betreuen. Das dort 

eingesetzte Personal verfügt über die notwendigen Qualifikationen. Somit kann in 

diesen Bereichen eine gute und zielführende Unterstützung der Kunden und Kundin-

nen erfolgen. 
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1.3 Statement zur Zielgruppenauswahl 

 
Während der Durchführung des Projektes wurde ein besonderer Schwerpunkt auf die 

Problematik der doppelten Exklusion spezieller Zielgruppen innerhalb des Personenkrei-

ses der Menschen mit Behinderung gelegt: 

 Migranten und Migrantinnen 

 Alleinerziehende 

 Personen über 50 Jahre 

Sie alle haben die Gemeinsamkeit, dass bereits ohne gesundheitliche Beeinträchtigung 

eine Benachteiligung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wahrscheinlich ist. Mit einer aner-

kannten Behinderung oder einer Gleichstellung ist daher der Zugang zum Arbeitsmarkt 

noch einmal zusätzlich erschwert, so dass hier eine Vielzahl von Einschränkungen vor-

liegt. 

 

1.3.1 Alleinerziehende im Jobcenter StädteRegion Aachen 

Wer ist überhaupt alleinerziehend und wie definiert man den Status „Alleinerziehend“? 

Klassisch wird der oder die Alleinerziehende als ledig, verwitwet, dauernd getrennt lebend 

oder geschieden definiert. Weitere Faktoren sind das „nicht Zusammenleben“ mit einer 

anderen erwachsenen Person, jedoch zusammenlebend mit Kind oder Kindern in einer 

ständigen Haushaltsgemeinschaft (sogenannte Einelternfamilie). 

Die Vermutung, die vor allem im Rahmen der Betreuung im SGB II immer häufiger von 

Kollegen und Kolleginnen aus dem operativen Bereich geäußert wird, dass Alleinerzie-

hende unter einer höheren Belastung stehen und dadurch auch häufiger erkranken, lässt 

sich unter anderem an der nachfolgenden Tabelle belegen, auch wenn diese exemplarisch 

nur die alleinerziehenden Mütter betrachtet.  
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Belastungen alleinerziehender und verheirateter Mütter 

Belastungen/Beunruhigungen alleinerziehende Mütter verheiratete Mütter 

Unsicherheit, wie eigene Zukunft weitergeht 48,8 % 26,4 % 

finanzielle Probleme 47,7 % 18,7 % 

Erziehung und Ausbildung der Kinder 34,5 % 27,1 % 

zu viele Aufgaben in der Familie 23,8 % 13,0 % 

Anforderungen nicht mehr gewachsen sein 22,7 % 11,4 % 

nicht genug Erfolg 20,3 % 7,5 % 

fehlende Harmonie in der Familie 17,9 % 4,1 % 

Probleme mit der Wohnsituation 16,6 % 6,2 % 

Gefühl, überflüssig zu sein 15,5 % 8,9 % 

Quelle: Robert-Koch-Institut/Statistisches Bundesamt: Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 14: Gesundheit alleinerziehender 

Mütter und Väter 

Prägnant für diese Zielgruppe sind nicht nur die Belastungen durch auftretende finanzielle 

Probleme, sondern vor allem auch weitreichende Zukunftsängste. In nahezu allen Berei-

chen ist die alleinerziehende Frau prozentual höher belastet. 

In Bezug auf die tatsächlich messbaren Erkrankungen leiden alleinerziehende Frauen 

häufiger an chronischen Erkrankungen. Besonders auffallend ist allerdings, dass sie mit 

24,7 Prozent mehr als doppelt so häufig psychische Erkrankungen angeben wie die Ver-

gleichsgruppe der verheirateten Mütter.1 

  

                                            
1
 Robert-Koch-Institut/Statistisches Bundesamt: Gesundheitsberichterstattung des Bundes, Heft 14: Gesundheit alleinerziehender Müt-

ter und Väter 

http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/Themenhefte/alleinerziehende_inhalt.html?nn=2543868
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/Themenhefte/alleinerziehende_inhalt.html?nn=2543868
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/Themenhefte/alleinerziehende_inhalt.html?nn=2543868
http://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/Themenhefte/alleinerziehende_inhalt.html?nn=2543868
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1.3.2 Migranten und Migrantinnen im Jobcenter Kreis Unna 

Die Zielgruppe „Migranten und Migrantinnen“ wurde im Kreis Unna in den Fokus genom-

men, weil deren Anteil im SGB II-Leistungsbezug hoch ist. Sie sind eine marginalisierte 

Gruppe von zahlenmäßig hohem Gewicht. Der Ursprung liegt im für das Ruhrgebiet klas-

sischen Zuzug von Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen im Steinkohlebergbau.  

Während von den 17,9 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen Nordrhein-Westfalens 

Ende 2012 4,2 Millionen (23,3 Prozent) einen Migrationshintergrund hatten und 10,9 Pro-

zent eine ausländische Staatsangehörigkeit2 besaßen, weisen im Kreis Unna 22 Prozent 

der Menschen einen Migrationshintergrund und nur 8,8 Prozent keine deutsche Staatsan-

gehörigkeit auf.3 Kennzeichnend für den Kreis Unna und das Ruhrgebiet ist ein hoher An-

teil von Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. 49,2 Prozent der nichtdeutschen 

Personen im Kreis Unna haben eine türkische Staatsbürgerschaft. Im Landesdurchschnitt 

sind dies nur 28,2 Prozent.4 

Der Anteil von Migranten und Migrantinnen an der Bevölkerung variiert in den Kreisen zwi-

schen sieben Prozent im Kreis Coesfeld und 29 Prozent im Märkischen Kreis. Die Be-

trachtung der kreisfreien Städte ergibt, dass Hagen mit 35,5 Prozent den höchsten und 

Münster mit 21 Prozent den geringsten Anteil aufweist.5  

Im Ruhrgebiet sind 23,5 Prozent der Migranten und Migrantinnen seit weniger als zehn 

Jahren in Deutschland und 27,2 Prozent sind Angehörige der zweiten Generation. Der 

Altersdurchschnitt der Migranten und Migrantinnen ist in der Regel deutlich niedriger als 

der der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. 

Migranten und Migrantinnen sind grundsätzlich etwa doppelt so häufig von Erwerbslosig-

keit betroffen wie Menschen ohne Migrationshintergrund.6 Noch deutlicher fällt die Unter-

scheidung zwischen Deutschen und Ausländern und Ausländerinnen aus. Während die 

durchschnittliche Arbeitslosenquote der registrierten deutschen Arbeitslosen im Kreis Un-

na 2012 bei 9,2 Prozent lag, betrug sie bei den Nichtdeutschen 25,7 Prozent.7 So sind von 

                                            
2
 IT NRW, Mikrozensus 2012. Angaben Kreis Unna 

3
 IT NRW, Mikrozensus 2012. Angaben Kreis Unna 

4
 IT.NRW, Ausländerzentralregister 2013 

5
 MAIS NRW: Zuwanderungsstatistik Nordrhein-Westfalen 2011, S. 6.  

6
 vgl. G.I.B. NRW: Migrantinnen und Migranten auf dem Arbeitsmarkt. S.8. 

7
 BA, Jahresdurchschnittswerte 2012 
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allen 19.112 (Stand 2013) gemeldeten Arbeitslosen im Kreis Unna 3.387 (17,7 Prozent) 

Ausländer oder Ausländerin.8 

Eine Schwierigkeit des Themenkomplexes „Migration“ liegt in der Erfassung des Migrati-

onshintergrunds und der entsprechenden Auswertung. Mit der Migrationshintergrund-

Erhebungsverordnung hat die Bundesagentur für Arbeit Kriterien analog der Mikrozensus-

Kriterien zur Erfassung des Migrationshintergrunds festgelegt.9 Seit Mitte 2011 werden in 

allen Arbeitsagenturen und Jobcentern in der Organisationsform einer gemeinsamen Ein-

richtung Arbeitslose, Arbeitsuchende, Ausbildungsuchende und hilfebedürftige Personen 

zum Migrationshintergrund befragt, um mittelfristig eine valide Datenbasis über Menschen 

mit Migrationshintergrund zu erhalten. Für NRW beträgt aktuell die Erfassungsquote 78 

Prozent. Ältere Daten sind entsprechend nicht vorhanden und überdies ist die Angabe der 

Kunden und Kundinnen freiwillig. Seit Ende 2012 sind erste Statistiken der BA auf Basis 

der Migrationshintergrund-Befragung abrufbar. Allerdings sind noch keine Zahlen zu ein-

zelnen Städten und Kreisen einsehbar, so dass für dieses Inklusionsmonitoring zusätzlich 

Statistiken der BA herangezogen wurden, die nur zwischen „Deutschen“ und „Ausländern“ 

unterscheiden. 

Insgesamt waren zum Juli 2014 im Jobcenter Kreis Unna 2978 (21,5 Prozent) erwerbsfä-

hige Leistungsberechtigte mit einem nichtdeutschen Pass arbeitslos gemeldet und damit 

also mehr als doppelt so viele, wie es aufgrund ihres Bevölkerungsanteils zu erwarten wä-

re.  Der Anteil von Frauen unter den Ausländern im Rechtsbereich SGB II betrug 2013 52 

Prozent, während nur 47,5 Prozent der deutschen Leistungsberechtigten weiblich sind.  

                                            
8
 Wirtschaftsförderung metropoleruhr: Die Metropole Ruhr in Zahlen. S. 17. 

9
 vgl. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, 9. Bericht der Beauftragten der 

Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration zur Lage der Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland, 
Berlin 2012, S. 247 
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Diagramm: Arbeitslose Ausländer und Ausländerinnen im SGB II-Leistungsbezug 

im Kreis Unna nach Alterskohorten 

 
 

 
Quelle: Sonderauswertung des Statistik-Service West, Stand: Juli 2014; eigene Darstellung 
 

Ursächlich für die hohe gruppenbezogene Arbeitslosigkeit sind zunächst eine mangelnde 

deutsche Sprachkompetenz und geringe schulische und berufliche Qualifikationen. Die 

Erwerbsverhältnisse von Einwanderern und Einwanderinnen in Deutschland, ihre Beteili-

gung am Arbeitsmarkt und speziell ihre hohen Arbeitslosigkeitsrisiken haben sich im Zeit-

verlauf stark verändert. Zu den seit den 1950er Jahren angeworbenen, beruflich meist 

niedrig qualifizierten Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen sind deren hier geborene 

Nachkommen, Spätaussiedler und Spätaussiedlerinnen sowie Flüchtlinge hinzugetreten, 

sodass die Bevölkerung mit Migrationshintergrund inzwischen vielfältig ist. Dies spiegelt 

sich nicht entsprechend in der Arbeitsmarktbeteiligung wider, da zusätzlich vielfältige Dis-

kriminierungsformen, die insbesondere muslimische Migranten und Migrantinnen betref-

fen, bestehen. So ist davon auszugehen, dass strukturelle Diskriminierungen und Benach-

teiligungen nicht unwesentlich zu einem geringeren Qualifikationsniveau und geringeren 

Arbeitsmarktchancen von Ausländern und Ausländerinnen, Migranten und Migrantinnen 

und schwerbehinderten Menschen beitragen. 

Dies erfordert ein Entgegensteuern, um die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben zu 

ermöglichen. 

Von den insgesamt 6440 erwerbsfähigen nichtdeutschen leistungsberechtigten Kunden 

und Kundinnen des Jobcenters Kreis Unna sind 218 Personen (3,3 Prozent) anerkannt 
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schwerbehindert. Die Quote der deutschen Leistungsbezieher und Leistungsbezieherin-

nen beträgt demgegenüber 8,7 Prozent. Gleichzeitig haben 10 Prozent der arbeitslosen 

schwerbehinderten Leistungsberechtigten eine nicht deutsche Staatsbürgerschaft (120 

Personen).10 

Menschen mit Migrationshintergrund haben in Deutschland seltener eine anerkannte 

(Schwer-) Behinderung als Menschen ohne Migrationshintergrund. Die Bundesregierung 

geht im Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention da-

von aus, dass dies zum einen demografische Gründe hat, da Migranten und Migrantinnen 

im Schnitt deutlich jünger als Nicht-Migranten und -Migrantinnen sind, und gleichzeitig der 

Anteil schwerbehinderter Menschen in der Altersgruppe ab 50 Jahren am größten ist.11  

Da ältere Migranten und Migrantinnen häufig auf dem Wege der Arbeitsmigration („Gast-

arbeiter“) nach Deutschland kamen und vor der Einreise im Herkunftsland einer intensiven 

Gesundheitsprüfung unterzogen wurden, war deren Konstitution überdurchschnittlich gut. 

Erst mit dem Familiennachzug stieg der Anteil der behinderten Migranten und Migrantin-

nen.12 

Zudem ist zu vermuten, dass Migranten und Migrantinnen seltener ihre Behinderung amt-

lich anerkennen lassen und seltener Angebote für Menschen mit Behinderung in Anspruch 

nehmen. Deshalb sieht die Bundesregierung den interkulturellen Zugang zu Angeboten,  

z.B. Beratungsdiensten, als wichtige Querschnittsaufgabe an.13 Die Kombination aus 

Schwerbehinderung und Migrationshintergrund führt zu einer additiven, mitunter, wenn 

weitere Hemmnisse wie Alter hinzutreten, sich potenzierenden Diskriminierung. Auch in 

der staatlichen Behindertenpolitik wurde der interkulturelle Ansatz lange vernachlässigt. 

Festgefügte Vorurteilsstrukturen sind daher nur schwer aufzubrechen. 

Bedarfsgemeinschaften mit Migrationshintergrund und behinderten Angehörigen sind 

meist doppelt belastet. Die unterschiedliche Muttersprache oder kulturell geprägte Vorstel-

lungen von Behinderung und Krankheit können dazu führen, dass gerade diese Bedarfs-

gemeinschaften bzw. die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit Behinderung nicht 

ausreichend unterstützt werden. Die Wahrnehmung und Häufigkeit von Krankheiten und 

                                            
10

 Stand: Juli 2014 
11

 BMAS: Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft, S. 28. 
12

 vgl. Schwalgin, Susanne: Teilhabe von Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund. 
13

 BMAS: Unser Weg in eine inklusive Gesellschaft, S. 29. 
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Behinderungen unterliegen einem kulturellen Kontext. Insbesondere können im Bereich 

der psychischen Erkrankungen/Behinderungen migrationsspezifische Gründe Ursache 

einer Erkrankung sein sowie kulturell geprägte Krankheitsvorstellungen und kulturspezifi-

sche somatische Ausdrucksformen haben. Diesen Zusammenhang aufzuzeigen und das 

Wissen um diesen kulturellen Bezug zu vertiefen, konnte mit der Erarbeitung des Ziel-

gruppenschwerpunktes Migranten und Migrantinnen erreicht werden. 

Fazit: Für die soziale Integration von Migranten und Migrantinnen besitzen die Bereiche 

Ausbildung und Arbeit eine Schlüsselstellung. Das Gelingen oder Misslingen der Integrati-

on in diesen Kernbereichen beeinflusst die Integrationschancen von Menschen mit Migra-

tionshintergrund und damit ihre Lebensperspektiven insgesamt. 

 

1.3.3 Personen 50plus in der Jobcenter Wuppertal AöR 

Die Jobcenter Wuppertal AöR hat sich im Rahmen der Zielvereinbarung mit dem Land 

NRW 2013 verpflichtet, zur Entwicklung passgenauer Integrationsstrategien den Perso-

nenkreis der Langzeitleistungsbezieher und -bezieherinnen genauer zu analysieren, um 

hier zukünftig zu Verbesserungen zu kommen. 

Eine Projektarbeit in der Vergangenheit zu diesem Thema, der eine gezielte Kundenana-

lyse vorausging, hat gezeigt, dass insbesondere Menschen mit mehrfachen Vermittlungs-

hemmnissen, zu denen neben fehlenden Sprachkenntnissen und Alter vor allem auch ge-

sundheitliche Einschränkungen und anerkannte  -  vor allem jedoch auch nicht anerkannte  

-  Behinderungen gehören, besonders von einem Langzeitleistungsbezug betroffen sind. 

Zielgruppenspezifische Maßnahmen können somit zur Erreichung der mit dem Land ver-

einbarten regionalen Ziele beitragen. 

Die Wiedereingliederung in das Erwerbsleben für ältere Arbeitslose in den rentennahen 

Jahrgängen über 55 Jahren  -  insbesondere für Frauen  -  stellt sich in Wuppertal kritisch 

dar. Einmal von Arbeitslosigkeit betroffen, haben Ältere nahezu keine Chance mehr auf 

dem Arbeitsmarkt integriert zu werden. Zwar hat sich im Zuge der expandierenden Wirt-

schaft die Möglichkeit, auch im Alter von über fünfzig Jahren eine Arbeitsstelle zu bekom-
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men, grundsätzlich verbessert, aber immer noch sind ältere Menschen überproportional 

von Arbeitslosigkeit betroffen. Ihr Anteil bei der Arbeitslosenquote liegt nach wie vor bei 

rund 25 Prozent. 

Aus diesem Grund wurde bspw. für die Teilnahme am Projekt AiSBerg - 

Arbeitsmarktinitiative im Städtedreieck Bergisch Land -, einem Modellprojekt zur öffentlich 

geförderten Beschäftigung, das im Jobcenter Wuppertal AöR als Maßnahme nach § 16f 

SGB II durchgeführt wird, die Zielgruppe 50plus festgelegt. 

Auch mit der Teilnahme am Programm „Perspektive 50plus“ unterstreicht die Jobcenter 

Wuppertal AöR bereits seit Mai 2011 das besondere Interesse an einer Verbesserung der 

Situation für den Personenkreis der Über-Fünfzigjährigen, deren Chancen sich noch ein-

mal deutlich verschlechtern, wenn sie mit einer Behinderung zusätzlich belastet sind.  

Die Betreuung im Rahmen des Bundesprogrammes „Perspektive 50plus“ allein reichte 

bislang noch nicht aus, dass lebensältere Menschen mit Behinderungen und 

gesundheitlichen Einschränkungen nachhaltig in eine sozialversicherungspflichtige 

Beschäftigung integriert werden konnten. Ein guter Grund, im Rahmen des 

Modellprojektes konkrete Lösungen für diese Zielgruppe zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menschen aus den Zielgruppen der Alleinerziehenden, Migranten und Migrantinnen, 

sowie ältere Personen ab 50 Jahren, die Leistungen nach dem SGB II beziehen, ha-

ben es grundsätzlich schwerer, den Leistungsbezug zu beenden und dauerhaft auf 

dem ersten Arbeitsmarkt integriert zu werden. Verfügen sie zusätzlich über gesund-

heitliche Einschränkung, wird die Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt weiter er-

schwert. Daher spricht man hier auch von Mehrfachdiskriminierung. 
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2. Aufbau und Einzelergebnisse des Monitorings 

 

2.1 Kurzdarstellung des Monitorings14 

Inklusion auf dem Arbeitsmarkt und Integration in den Arbeitsmarkt stellt für die Zielgruppe 

eine große Herausforderung dar. Informationsquellen zur Zielgruppe sind oft unvollständig 

oder gar nicht existent. Dabei erfordert gerade ein adäquater Umgang mit den Herausfor-

derungen der Inklusion in Arbeit einen besseren Überblick, der aus weit mehr besteht als 

nur Daten über arbeitslose oder leistungsberechtigte Menschen mit Behinderung im SGB 

II. Vielmehr geht es für die Jobcenter und die Akteure aus Arbeitsmarkt und Arbeitsmarkt-

politik darum, die heterogene Zielgruppe differenzierter betrachten zu können, um ihre 

Chancen und Risiken zu erkennen und daraus Handlungsoptionen ableiten zu können. 

Effiziente und effektive Integration und Inklusion von Menschen mit Behinderungen oder 

erheblichen gesundheitlichen Handicaps aus dem SGB II können nur gelingen, wenn die 

Arbeitsnachfrage der Unternehmen, das Arbeitsangebot der Zielgruppe und das Matching 

durch die Jobcenter sowie das Dienstleistungsnetzwerk (Qualifizierung, Vermittlung, Bera-

tung und spezifische Hilfen) besser abgestimmt werden. Auf der Basis einer besseren 

Transparenz und einer regelmäßigen und aktuellen Betrachtung des Arbeitsangebotes 

und der Arbeitsnachfrage sollen die relevanten Akteure in die Lage versetzt werden, ver-

besserte Strategien und Handlungskonzepte zu entwickeln und umzusetzen. 

 

Von regionalem Arbeitsmarktmonitoring spricht man, wenn auf regionaler Ebene solche 

Konzepte und Instrumente zum Einsatz kommen, die kurzfristig und handlungsorientiert in 

der Lage sind, aktuelle und zukunftsgerichtete Informationen über den regionalen Ar-

beitsmarkt zu generieren und zu kommunizieren.15  

 

                                            
14

 Die Erläuterungen zum Monitoring gehen zurück auf den MIAR-Inklusionsantrag/Brehmer/2012 
15

 Schmid, A. (2007): Some Theoretical Notes on Regional Monitoring Systems. In: Larsen, C./Mathejczyk, 
W./Schmid, A. (2007): Monitoring of Regional Labour Markets in European States; Frankfurt am Main, S. 
118-126 
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In NRW wurde ab September 1999 das Modellvorhaben „PROSPECT – Dialogorientiertes 

regionales Arbeitsmarktmonitoring“ durchgeführt. Innerhalb der PROSPECT-Methode be-

inhaltet das Arbeitsmarktmonitoring drei Bereiche der Informationserhebung:16 

 

 Wirtschaft (Arbeitsnachfrage): Beschäftigungsanalyse und Unternehmens-

besuche 

 Qualifizierung/Vermittlung (Matching): Weiterbildungsmarktanalyse und Qualifi-

zierungs- und Vermittlungskoordinierung 

 Arbeitskräfte (Arbeitsangebot): Arbeitsmarktanalyse und Zielgruppenmonitoring 

Die PROSPECT-Methode bildete die Grundlage für ein auf die Zielsetzung Inklusion be-

hinderter Menschen im SGB II ausgerichtetes Arbeitsmarktmonitoring im Modellprojekt. 

 

Das regionale Arbeitsmarktmonitoring PROSPECT stellt ein Set von anwendungsorientier-

ten Marktforschungsmethoden dar, das die Entwicklung von strategischen Schwerpunkt-

setzungen im Rahmen der regionalen Arbeitsmarktpolitik  und darauf aufbauend die Einlei-

tung und Umsetzung bedarfsgerechter Maßnahmen und Aktionen ermöglicht.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Regionales Arbeitsmarktmonitoring PROSPECT, G.I.B. NRW, 2004 

 

                                            
16

 G.I.B., Wettbewerbsunterlagen PROSPECT-Dialogorientiertes regionales Arbeitsmarktmonitoring Juni 
1999, S. 5 
17

 Mertens, Regionales Arbeitsmarktmonitoring PROSPECT, G.I.B. NRW, Bottrop 2004 
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Um einen Überblick über die Kundenstruktur zu erhalten, wurden neben der statistischen 

Auswertung der Bundesagentur für Arbeit auch fragebogengestütze Umfragen durchge-

führt. Die Befragungen setzten voraus, dass vorab ein Personenkreis seitens des Projekt-

teams exakt definiert wurde, um eine geeignete systematische Verbindung zwischen The-

orie und Praxis herzuleiten. Die Kombination der statistischen Ergebnisse mit den Resulta-

ten aus den Umfragen sollte zu einer soliden Datenbasis zu den im Projekt zu untersu-

chenden Einflussgrößen führen. 

 

Bei der Ausrichtung des Arbeitsmarktmonitorings auf erwerbsfähige Menschen mit Behin-

derung oder besonderen gesundheitlichen Handicaps wurden folgende Annahmen be-

rücksichtigt:18 

 Inklusion kann durch eine Verbesserung der Informationslage (über die Ziel-

gruppe und über ihre Situation auf dem Arbeitsmarkt) unterstützt und geför-

dert werden. Dabei sind unter „Verbesserung der Informationslage“ zum ei-

nen bislang unerschlossene Informationen zu verstehen, die den verfügbaren 

Statistiken nicht zu entnehmen sind (z.B. Ergebnisse von Befragungen). Zum 

anderen trägt aber auch schon ein vereinfachter Zugang zu vorhandenen 

Daten, beispielsweise durch die Zusammenführung von Informationen aus 

unterschiedlichen Statistiken auf einer Plattform, zu einer Verbesserung der 

Informationslage bei. Vor dem Hintergrund dieser Annahme wird bspw. die 

Nutzung regionalspezifischer Daten als eine Verbesserung der Informations-

qualität angesehen, ebenso wie der zielgruppenorientierte Blickwinkel. Bei-

des führt dazu, dass Informationen in einer Qualität zusammengestellt wer-

den können, wie sie in den Regionen der Jobcenter gegenwärtig nicht gege-

ben sind. 

 Die Verbesserung der Informationslage kann auch dadurch erzielt werden, 

dass man den Informationsbedarf aus der Sicht der potenziellen Informa-

tionsnutzer und -nutzerinnen spezifiziert und die Zugänglichkeit allen beteilig-

                                            
18

 in Anlehnung an: Larsen, Mathejczyk, Neisen und Schmid; Monitoringkonzept zur Arbeitsmarktintegration 
von Migrantinnen und Migranten für europäische Regionen und seine Umsetzung im Kreis Offenbach, 
Frankfurt am Main, Februar 2009, S. 17 
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ten Akteuren ermöglicht. Die gemeinsame Erstellung eines allgemein zu-

gänglichen „Daten-Pools“ unter Beteiligung aller relevanter Akteure der Re-

gion bietet folglich eine regionale Informationsbasis, die eine verbesserte 

Transparenz bezüglich verfügbarer Daten und darauf aufbauend eine Steue-

rung und Abstimmung von arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten sowie regiona-

len Handlungsstrategien ermöglicht. 

 

Von großer Bedeutung für das Gelingen des Inklusionsansatzes ist eine möglichst umfas-

sende Informationslage, die neben der Betrachtung von Arbeitsnachfrage, Qualifizie-

rung/Vermittlung und Arbeitsangebot – in Erweiterung der bisherigen Ansätze des Ar-

beitsmarktmonitorings – um die Untersuchungsfelder „institutionelle Bedingungen, Schnitt-

stellen, Dienstleistungsketten“ und „Qualifikationsstand, Beratungs- und Vermittlungsan-

sätze im Jobcenter“ ergänzt wurde. 

 

Anknüpfungspunkte für Optimierungsansätze im Rahmen des Projektes waren folgende 

Hypothesen: 

 In den Jobcentern gibt es keine ausreichende Transparenz, die sich auf eine 

tiefere Analyseebene beziehen. Lediglich das Merkmal „Behinderung“ ist in 

Bezug auf den Status „arbeitslos“ oder „arbeitsuchend“ auswertbar. So gibt 

es keine Erhebungen zu den verschiedenen Behinderungsarten der erwerbs-

fähigen Leistungsberechtigten, den Marktprofilen innerhalb der jeweiligen 

Behinderungsart (incl. Schulabschluss, Berufsabschluss etc.) und die Zu-

gangswege in den SGB II-Leistungsbezug. 

 In allen Regionen sind Netzwerke innerhalb der Integration und Inklusion tä-

tig. Eine Dokumentation und die Beschreibung von Dienstleistungsketten lie-

gen nicht vor. Sie sind jedoch Voraussetzung für die Optimierung der För-

derangebote und eine zielgerichtete Zusammenarbeit. 

 Die qualifizierte Beratung und Unterstützung der Menschen mit Behinderung 

durch die Vermittlungsfachkräfte in den Jobcentern setzen besondere Kennt-

nisse in unterschiedlichen Rechtsgebieten, spezifischen Beratungsansätzen 



Projekthandbuch für das Modellprojekt MIAR 02/2015 

 

Seite 30 von 221 
 

und Vermittlungsstrategien, den unterschiedlichen Institutionen und ihren Un-

terstützungs- sowie Förderangeboten voraus. 

 Das Förderinstrumentarium in Jobcentern entspricht nicht den Maßgaben der 

Inklusion behinderter Menschen. Spezialisierung mit einem geringen Niveau 

der Angebote ist der aktuelle Zustand. Aufgrund des niedrigen Informations-

niveaus ist eine Ausrichtung der Förderangebote auf die tatsächlichen regio-

nalen Bedarfe und Behinderungsarten nicht im erforderlichen Umfang gege-

ben. Mit der Maßgabe „so viel Spezialisierung wie nötig“ sind die Belange der 

erwerbsfähigen Menschen mit Behinderung im gesamten arbeitsmarktpolti-

schen Instrumentarium (incl. Förderketten) zu berücksichtigen. 

 Um das Matching von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage mit dem Ziel der 

Erhöhung der Integrationen von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit 

Behinderungen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu verbes-

sern, bedarf es einer Betrachtung der Beschäftigungssituation auf dem regi-

onalen Arbeitsmarkt und in Branchen sowie in besonderen Unternehmen 

(z.B. Integrationsfirmen). Derartige Analysen liegen den Regionen nicht vor. 

 

Das innerhalb des Projektes entwickelte arbeitsmarktpolitische Inklusionsmonitoring für 

Menschen mit Behinderung im SGB II beinhaltete somit folgende Module: 
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2.1.1 Kundenstruktur 

Hinsichtlich der Kundenstruktur wurde im Rahmen des Monitorings vorab eine zielgrup-

penentsprechende Auswahl getroffen. Diese wurde für die StädteRegion Aachen, den 

Kreis Unna und die Stadt Wuppertal einheitlich festgelegt und den Vergleichswerten des 

Bundes und des Landes NRW gegenübergestellt. Im Rahmen des Monitorings wurden 

insbesondere Faktoren, wie die Dauer und Entwicklung der Arbeitslosigkeit, Qualifizie-

rungsstand, vermittlungsrelevante Problemlagen sowie in der Sonderanalyse die durch die 

Jobcenter ausgewählten Zielgruppen betrachtet. 

 

2.1.2 Netzwerk 

Um mit einem funktionierenden Netzwerk den Inklusionsgedanken zukünftig abgestimmter 

und somit effektiver und effizienter umsetzen zu können, war es Ziel, zuständige Stellen, 

Institutionen und operative Inseln (einschließlich Selbsthilfeorganisationen), Aufgaben und 

Funktionen und die Kommunikation zwischen den Akteuren abzubilden sowie die aktuellen 

Abläufe und Schnittstellen, Potenziale gemeinsamer Planungen von zukünftigen Abläufen 

sowie der Durchführung von Angeboten zu analysieren. 

 

2.1.3 Qualifizierung in den Jobcentern 

Inklusion stellt hohe Anforderungen an die Organisation, die Prozesse und die Qualifikati-

on der Vermittlungsfachkräfte im Jobcenter. Diese sollten im Hinblick auf die Zielsetzun-

gen des Modellprojektes überprüft werden. Innerhalb dieses Untersuchungsfeldes erfolg-

ten deshalb: 

 Bedarfsanalyse Qualifizierung: Qualifizierungsbedarfsanalyse bei den Ver-

mittlungsfachkräften im Bereich Markt und Integration nach den besonderen 

Anforderungen (Kenntnisse Zielgruppen; Netzwerk; Förderinstrumente SGB 

II, SGB III, SGB IX; sozialintegrative Leistungen) 
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 Organisation, Vermittlungs- und Beratungsansätze: Organisations-

untersuchung hinsichtlich der Aufgabenteilung Vermittlung, Arbeitgeber-

service, Fallmanagement einschließlich der innerorganisatorischen Schnitt-

stellen und Beratungs- und Vermittlungskonzeptionen; Berücksichtigung von 

Modellen guter Praxis  

 

2.1.4 Qualifizierungsangebote für die Kunden und Kundinnen bei den Trägern und 

Trägerinnen vor Ort 

Passgenaue und an die Stärken und Schwächen angepasste Förderinstrumente und –

maßnahmen dienen der Integration in den Arbeitsmarkt. Inklusion stellt jedoch eine wei-

tergehende Anforderung: Für die aktive Arbeitsmarktpolitik bedeutet es, dass grundsätz-

lich in sämtlichen Angeboten der Aktivierung und Qualifizierung die Beteiligung von Men-

schen mit Behinderung möglich gemacht wird. Nur dort wo die Beteiligung nicht möglich 

ist, sollen gesonderte Angebote vorgehalten werden.  

Zudem wird es durch die Verknüpfung der Ergebnisse aus den ersten beiden Bereichen 

möglich, Maßnahmen zu definieren, mit denen die Bedürfnisse der Zielgruppe innerhalb 

der aktiven Arbeitsmarktpolitik besser berücksichtigt werden können. Hierdurch können 

z.B. neue und innovative Förderangebote, veränderte Lernformen und Differenzierungen 

innerhalb von Qualifizierungsmaßnahmen, neue Förderkombinationen und -ketten zwi-

schen mehreren Fördergebenden entstehen. Mit dem neuen Förderinstrumentarium, das 

seit dem 01.04.2012 Gültigkeit hat, ergab sich die Möglichkeit der Berücksichtigung der 

Anforderungen an Inklusion (z.B. Curricula § 45). Hier wird eine enge Kooperation mit den 

Bildungsträgern/-trägerinnen angestrebt. 

 

2.1.5 Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen 

Das Ziel einer Erhöhung der Integration von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit 

Behinderungen kann nur erreicht werden, wenn die Beschäftigungssituation und die Be-
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reitschaft der Unternehmen zur Einstellung von Menschen mit Behinderungen genauer 

betrachtet werden. 

 

2.2 Einzelergebnisse des Monitorings 

 

2.2.1 Schwierigkeiten bei der Bestimmung der Kundenstruktur 

Zur Identifizierung der Zielgruppe sollten im Monitoring sowohl Menschen mit Behinderung 

als auch Menschen mit schwerwiegenden gesundheitlichen Einschränkungen erfasst wer-

den. 

Unabhängig von der Trägerschaft waren für alle Jobcenter valide Abfragen zu Menschen 

mit einer anerkannten Behinderung und gleichgestellten Kunden und Kundinnen möglich. 

Diese wurden durch den Statistikservice West der Bundesagentur für Arbeit monatlich zur 

Verfügung gestellt. 

Eine valide Abfragemöglichkeit zu gesundheitlichen Einschränkungen existiert jedoch 

nicht. Aus datenschutzrechtlichen Gründen sind Erfassungen zu einzelnen Krankheitsbil-

dern in den Fachanwendungen nur zulässig, wenn diese Auswirkungen auf den ange-

strebten Zielberuf haben und die betroffene Person einer Erfassung zugestimmt hat. An 

dieser Stelle konnte, um sich der Zielgruppe anzunähern, lediglich auf zusätzliche Statisti-

ken und Abfragen anderer Institutionen zurückgegriffen werden, die keinen Rückschluss 

auf eine bestimmte Region zulassen19.  

Die Identifikation dieser Personengruppe ist nur durch die einzelne Integrationsfachkraft 

(IFK) möglich. Eine Größenordnung der Personengruppe mit gesundheitlichen Einschrän-

kungen, aber ohne SB-Status, kann folglich nicht eindeutig erhoben werden. Aussagen 

von Beteiligten, die sich in der täglichen Arbeit mit den Zielgruppen beschäftigten, machen 

                                            

19 Bspw. haben laut einem IAB-Kurzbericht
19

 40 Prozent der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten im SGB 

II gesundheitliche Einschränkungen. 
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deutlich, dass das subjektive Empfinden der IFK einen Anstieg der Gruppe der erwerbsfä-

higen Leistungsberechtigten mit gesundheitlichen Einschränkungen wahrnimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.2.2 Die Kundenstruktur der am Projekt beteiligten Jobcenter 

Die vorliegenden Untersuchungen bezogen sich ausschließlich auf die arbeitslosen 

schwerbehinderten Menschen im Rechtskreis SGB II. Daher wurden zunächst die Bestän-

de der 

 Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II/SGB III sowie der 

 Arbeitslosen, anerkannt schwerbehinderten und gleichgestellten, Menschen im 

Rechtskreis SGB II/III 

erhoben und in Beziehung gesetzt. 

Die Daten wurden über den gesamten Projektzeitraum durch den Statistik Service West 

der Bundesagentur für Arbeit erhoben und in aufbereiteten Tabellen dokumentiert. Auf 

diese Weise konnte ihre Validität sichergestellt werden. 

Die Zielgruppe der Menschen mit anerkannter Schwerbehinderung oder Gleichstel-

lung ist ohne großen Aufwand im jeweiligen Fachsystem und durch den Statistikser-

vice West abzufragen. Probleme mit der Bestimmung der Größenordnung liegen bei 

nicht erfassten Behinderungen und festgestellten Einschränkungen unter einem Grad 

von 50, da diese nur von den Integrationsfachkräften dokumentiert werden, sofern 

der Datenschutz dies zulässt. 

Noch schwieriger zu bestimmen sind die Größenordnungen der Menschen mit psy-

chischen Einschränkungen, da diese nach subjektivem Empfinden der IFK anstei-

gen, jedoch nicht in der Weise dokumentiert werden können, dass eine zahlenmäßi-

ge Bestimmung möglich wäre. 



Projekthandbuch für das Modellprojekt MIAR 02/2015 

 

Seite 35 von 221 
 

Als Vergleichsbasis für die regionalen Daten wurden die entsprechenden Daten des Lan-

des NRW hinzugezogen. Die Untersuchungen lieferten für den Projektzeitraum folgende 

Ergebnisse: 

 

Vergleich der Arbeitslosenquoten im Rechtskreis SGB II im Projektzeitraum 

Die Arbeitslosenquoten im Rechtskreis SGB II bewegen sich konstant zwischen 4,4 und 

4,8 Prozent. Ebenso konstant sind die des Landes Nordrhein-Westfalen um 6 Prozent. 

Die Arbeitslosenquote in der StädteRegion Aachen liegt zu Projektbeginn im März 2013 

bei 6,4 Prozent, steigt im Jahresverlauf um 0,4 Prozentpunkte und liegt aufgrund des 

Rückganges im Jahr 2014 wieder im September bei 6,4 Prozent. 

Die Arbeitslosenquote des Kreises Unna verringert sich im Projektverlauf von 7,4 Prozent 

im März 2013 auf 6,9 Prozent im September 2014. 

Im Vergleich verzeichnet Wuppertal die höchste Arbeitslosenquote. Diese sinkt jedoch 

kontinuierlich von 9,7 Prozent im März 2013 auf 7,9 Prozent im September 2014. 

 

 
Quelle: Statistikservice der Arbeitsagentur  

Mrz 13 Jun 13 Sep.13 Dez 13  Mrz14  Jun 14  Sep 14

Bund alo SGB II 4,8 4,6 4,5 4,5 4,7 4,5 4,4

NRW alo SGB II 6,0 6,0 6,0 5,9 6,1 6,0 5,9

Aachen alo SGB II 6,4 6,5 6,5 6,5 6,8 6,6 6,4

Unna alo SGB II 7,4 7,3 7,3 7,1 7,4 7,2 6,9

Wuppertal alo SGB II 9,7 9,2 9,0 8,7 8,9 8,4 7,9
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Vergleich der Quoten der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen im Rechtskreis 
SGB II: 

Die Quote der arbeitslosen Menschen mit Schwerbehinderung zeigt im Bundesgebiet über 

den Zeitraum von März 2013 bis September 2014 eine leicht ansteigende Tendenz und 

liegt mehr als einen Prozentpunkt über der Quote aller Arbeitslosen im Rechtskreis SGB II. 

Im Land NRW bewegt sie sich um die Marke von 5,7 Prozent, in Aachen um 5,3 Prozent, 

in Unna um 8,3 Prozent und in Wuppertal um 4,4 Prozent. Auffällig ist, dass Wuppertal 

zwar die höchste Quote der Arbeitslosen, daneben jedoch die niedrigste Quote der Ar-

beitslosen mit Schwerbehinderung aufweist. Während die Arbeitslosenquote im Zeitverlauf 

sinkt, bewegt sich die der Menschen mit Schwerbehinderung zwischen 4,0 und 4,4 Pro-

zent. 

 

 
Quelle: Statistikservice der Arbeitsagentur 

 

Die ungleiche Verteilung der Quoten der arbeitslosen Menschen mit Schwerbehinderung 

spiegelt sich auch in den Quoten der Gesamtbevölkerung mit Schwerbehinderung aller 

Altersgruppen wider (Vergleich der Zahlen vom 31.12.2013): 

Mrz 13 Jun 13 Sep.13 Dez 13  Mrz14  Jun 14  Sep 14

Bund alo SB SGB II 5,5 5,6 5,7 5,7 5,6 5,8 5,8

NRW alo SB SGB II 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8 5,9

Aachen alo SB SGB II 5,4 5,4 5,3 5,4 5,3 5,2 5,3

Unna alo SB SGB II 8,0 8,0 7,9 8,3 8,3 8,4 8,4

Wuppertal alo SB SGB II 4,3 4,2 4,2 4,3 4,0 4,1 4,4
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Quelle: Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) und Statistikservice der Arbeitsagentur 

 

Zwar stehen keine Quoten der Gesamtbevölkerung für die Altersgruppen der 15 bis 65-

Jährigen zur Verfügung, um sie den Arbeitslosenquoten gegenüberzustellen, aber auch 

auf Grundlage der vorhandenen Daten wird deutlich, dass im Kreis Unna im Vergleich mit 

der StädteRegion Aachen und der Stadt Wuppertal mit 13,3 Prozent der höchste Anteil 

von Menschen mit Schwerbehinderung lebt. Das hat auch Auswirkungen auf den Anteil 

der arbeitslosen schwerbehinderten Menschen, wie die Darstellung oben zeigt. Es ist zu 

vermuten, dass vor allem der erhöhte Altersdurchschnitt im Kreis Unna zu diesem Ergeb-

nis führt, da der Altersdurchschnitt nachweislich Einfluss auf die SB-Quoten in einer Regi-

on hat. Des Weiteren ist die Unternehmenslandschaft in der Region Kreis Unna von Bran-

chen geprägt, bei denen Tätigkeiten mit besonders hoher, dauerhafter körperlicher Bean-

spruchung die Regel sind und zu gesundheitlichen Einschränkungen bei den dort leben-

den Personen führen können. 

  

StädteRegion
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Zielgruppenspezifische Ergebnisse der am Projekt beteiligten Jobcenter: 

Im Vergleich zu den Quoten des Bundes und des Landes NRW ist die Quote der arbeits-

losen Alleinerziehenden mit Schwerbehinderung des Jobcenters StädteRegion Aachen mit 

2,2 Prozent im September 2013 und 2,0 Prozent im September 2014 etwas niedriger. 

 

Quelle: Statistikservice der Arbeitsagentur 

Im Projektverlauf wird deutlich, dass ihr Anteil an den arbeitslosen Menschen im Vergleich 

zum gleichbleibenden Durchschnitt des Bundes und des Landes NRW in höherem Maße 

abgebaut werden konnte. Dass sich das Jobcenter StädteRegion Aachen intern immer 

schon intensiv mit den diesbezüglichen Kennzahlen beschäftigt hat, dürfte dafür ursächlich 

sein. 
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Im Jobcenter Kreis Unna liegt die Quote der arbeitslosen Migranten und Migrantinnen mit 

Schwerbehinderung im September 2013 leicht unter der Quote des Landes, übersteigt 

jedoch im Folgejahr die Quoten des Bundes und des Landes deutlich. Dies kann auf der 

einen Seite daran liegen, dass auch hier die Personen älter werden. Auf der anderen Seite 

ist das Verfahren der Antragstellung bei einer Behinderung für diesen Personenkreis 

transparenter geworden. 

 

Quelle: Statistikservice der Arbeitsagentur 
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Die Zielgruppe der Menschen ab 50 Jahren ist auch in der Jobcenter Wuppertal AöR im 

Kundenstamm vergleichsweise hoch, auch wenn die Werte jeweils unter denen des Lan-

des liegen. Im Gegensatz zum landesweiten Trend war in der Jobcenter Wuppertal AöR 

ein leichter Rückgang im Projektverlauf zu erkennen: 

 

 

Quelle: Statistikservice der Arbeitsagentur 

 

Eine fragebogengestützte Umfrage unter den Kunden und Kundinnen in der Betreuung 

durch das Team 50plus der Jobcenter Wuppertal AöR sollte zusätzlich Aufschluss  über 

mögliche, nicht offensichtliche Einschränkungen bei der Zielgruppe geben. Der Fragebo-

gen wurde anonymisiert verteilt und kann der Anlage 1 entnommen werden. Der Rücklauf 

war zurückhaltend. Von 400 Befragten antworteten 87 und lieferten zumindest Hinweise 

auf mögliche Problemstellungen, bezogen auf ihre besondere der Situation. 

Insgesamt haben 71 Personen von denen, die geantwortet hatten,  eine allgemeinbildende 

Schule abgeschlossen, 48 Personen verfügen über eine Berufserfahrung von über 20 Jah-

ren. 

Einige der Kunden und Kundinnen gaben an, dass sich nach Eintritt in die Arbeitslosigkeit 

ihre gesundheitliche und/oder psychische Situation verschlechterte, dieses sich aber nicht 

negativ auf ihre Arbeitssuche ausgewirkt habe. Die Befragten gaben jedoch an, dass sie 

nicht alle im Fragebogen aufgeführten Netzwerkpartner und -partnerinnen sowie deren 
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Unterstützungsangebote kennen würden. Dieses Ergebnis zeigt, dass sowohl die Netz-

werkarbeit als auch die Qualifizierung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einer Optimie-

rung bedürfen. Mit einer verbesserten Informationsbasis der Integrationsfachkräfte ist zu 

erwarten, dass die Kunden und Kundinnen in der Beratungsarbeit vermehrt und gezielt auf 

individuelle Angebote und Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen aufmerksam ge-

macht werden können. 

50 Prozent der Befragten empfanden neben einer besseren und umfassenden Beratung 

fehlende Arbeitsstellen als weitere Hürde im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Einglie-

derung. Es ist daher erforderlich, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen für den Personenkreis 

zu sensibilisieren und die Vorzüge der Zielgruppe im Vermittlungsprozess noch deutlicher 

herauszustellen. 
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2.2.3 Netzwerkaufbau und Herausforderungen 

2.2.3.1 Jobcenter StädteRegion Aachen 

Das Jobcenter StädteRegion Aachen verfügt über ein großes Netzwerk, welches nicht nur 

Institutionen, Fördergebende oder Drittleistungen beinhaltet. 

Durch die verschiedenen Maßnahmen und Projekte, die durch das Jobcenter gefördert 

werden, gibt es einen engen Kontakt zu Maßnahme- und Projektträgern und -trägerinnen 

und somit häufig die Möglichkeit, sowohl für den operativen Bereich als auch für die orga-

nisatorischen Teams auf kurzem Wege Informationen und Hilfeleistungen zu nutzen. 

Mit folgenden Netzwerkpartnern und Netzwerkpartnerinnen wurde im Rahmen von MIAR 

die Kommunikation intensiviert: Der Sozialpsychiatrische Dienst der StädteRegion Aachen 

ist zu einem wichtigen Partner vor allem auch im operativen Bereich geworden. So werden 

Informationen über die Hilfsangebote an die Kunden und Kundinnen weitergeleitet, oder 

es werden Leistungen der psychosozialen Betreuung von den Integrationsfachkräften in 

Anspruch genommen. Zur einheitlichen Verfahrensweise wurde eine interne Verfügung 

erstellt. Weitere Netzwerkpartner und Netzwerkpartnerinnen sind die Sozialpsychiatri-

schen Zentren in Eschweiler und Stolberg sowie das Caritas Behindertenwerk. 

Mit folgenden Institutionen besteht eine Vereinbarung, so dass die Zusammenarbeit ver-

einfacht und von beiden Seiten genutzt werden kann: Jugendamt StädteRegion Aachen, 

Suchtberatung, Gesundheitsamt der StädteRegion Aachen und der Agentur für Arbeit 

Aachen-Düren. Mit nachfolgenden Institutionen findet bereits eine Zusammenarbeit durch 

regelmäßigen Austausch statt: Jugendamt im Rahmen des Arbeitskreises AK Frühe Hil-

fen, Jugendhilfeausschuss der StädteRegion Aachen sowie einzelfallbezogene Fallkonfe-

renzen. Bei der Suchtberatung sind einzelfallbezogene Besprechungen möglich. Mit den 

LVR-Kliniken wird im Rahmen der bestehenden Verbundkooperation sowie einzelfallbezo-

gen kooperiert. Mit dem Alexianer-Wohnverbund besteht seit mehreren Jahren, bedingt 

durch die verschiedenen Maßnahmeangebote und Projekte, ein regelmäßiger und enger 

Austausch und auch hier sind einzelfallbezogen Fallkonferenzen möglich. 
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Im Rahmen des Projektes MIAR wurden weitere mögliche und sinnvolle Netzwerkpartner 

und -partnerinnen erschlossen. 

Weitere Abstimmungen sind vor allem in Richtung des neu gegründeten Inklusionsamtes 

der StädteRegion Aachen und des Integrationsfachdienstes in Aachen erfolgt. 

Die Problematiken, die immer wieder auftauchen, sind vor allem die zeitlich begrenzten 

und von Personen abhängigen Netzwerke. Durch das Projekt MIAR wurde deutlich, dass 

viele Institutionen an demselben Ziel arbeiten, aber häufig nicht wirklich wissen, mit wel-

chen Hilfeleistungen die anderen Institutionen unterstützen können. 

Als eine kleine Verbesserung wird es auch in Aachen, wie in Wuppertal, eine interaktive 

Netzwerkkarte (s. 4.1.1) geben, die zumindest ermöglicht, dass das Jobcenter StädteRe-

gion Aachen so aktuell wie möglich auf die Hilfestellungen Dritter und direkte Ansprech-

personen zurückgreifen kann. 

Weitere Probleme sind unter anderem, dass die zuständigen Ansprechpartner und An-

sprechpartnerinnen sowohl intern als auch extern nicht immer bekannt sind. Aus diesem 

Grund kommt es häufig zu Doppelungen und Überschneidungen, die in manchen Fällen 

die Netzwerkarbeit nicht erleichtern. Dementsprechend wird in der o.g. Netzwerkkarte 

auch klar erkennbar sein, wer die richtige Ansprechperson ist. 
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2.2.3.2 Jobcenter Kreis Unna 

Das Jobcenter Kreis Unna pflegt bereits seit Jahren und vor Projektbeginn den Kontakt zu 

mehreren Netzwerkpartnern und -partnerinnen, insbesondere zu Vereinen, Verbänden 

und Maßnahmeträgern und -trägerinnen, um eine Verbesserung zur Integration behinder-

ter Menschen in den Arbeitsmarkt zu erreichen.  

Durch das Projekt wurden neue Kontakte geknüpft und bestehende intensiviert. So nahm 

die Projektmitarbeiterin bspw. an den vierteljährlichen Treffen der Psychosozialen Arbeits-

gemeinschaft (PSAG) Arbeit und an der Fachgruppe für die Belange von Menschen mit 

Behinderung teil und brachte sich dort mit der Zielsetzung ein, die Angebote und Arbeits-

weise des Jobcenters transparent zu machen und Einzelfallgespräche anzubieten. Die 

PSAG ist ein Forum für Betroffene und professionelle Berater und Beraterinnen. Die ein-

zelnen Fachgruppen der PSAG haben sich inzwischen zu einem festen Bestandteil in der 

psychosozialen Versorgungslandschaft des Kreises Unna entwickelt. Bereits vor Projekt-

beginn war das Jobcenter an einzelnen PSAG-Terminen vertreten. Durch das Projekt ist 

die Bedeutung des Netzwerkes offensichtlich geworden, da dessen Mitglieder wichtige 

Multiplikatoren und Multiplikatorinnen für die Weitergabe von Informationen über die Struk-

turen und Angebote des Jobcenters sind. Die regelmäßige Teilnahme eines Mitarbeiten-

den des Jobcenters über das Projektende hinaus wird daher angestrebt. 

Regelmäßige Gesprächsrunden mit dem zuständigen Reha-Team der Agentur für Arbeit 

Hamm und zu stationären Einrichtungen in der Region über den bisher üblichen kollegia-

len Einzelfallaustausch hinaus sind durch das Projekt angestoßen worden, denn sie bieten 

für die operative Arbeit eine Informations- und Austauschplattform. 

Bereichernd ist zusätzlich der von dem Jobcenter Arbeit Hellweg Aktiv initiierte regionale 

Arbeitskreis Reha/SB, an dem neben dem Initiator das Kommunale Jobcenter Hamm AöR, 

die Jobcenter Märkischer Kreis, Kreis Warendorf, Hochsauerlandkreis und Kreis Unna 

teilnehmen. Schwerbehindertenvermittler und -vermittlerinnen lernen vom kollegialen Aus-

tausch, unterstützen sich bei Problemen und stellen neue Projekte und Maßnahmen vor. 

Dieser Austausch soll zukünftig als regelmäßiges Angebot für die Vermittlungsfachkräfte 

zur Verfügung stehen. 
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Die Arbeit des sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDi) gehört zu den gesetzlich vorge-

schriebenen kommunalen Pflichtaufgaben. Mitarbeitende des Jobcenters haben Leis-

tungsberechtigte bereits in der Vergangenheit auf das Angebot hingewiesen und eine Be-

ratung auf freiwilliger Basis empfohlen. Das Team des SPDi besteht u.a. aus Sozialarbei-

tern und -arbeiterinnen und Ärzten sowie Ärztinnen, die für die Beratung, psychosoziale 

Betreuung und Vermittlung von Hilfe für chronisch psychisch Kranke und Suchtkranke so-

wie die Beratung ihrer Angehörigen und Bezugspersonen zur Verfügung stehen.  

Die im Projektverlauf angebotene Fachtagung „Psychische Gesundheit im SGB II“ (vgl. 

4.2.9) ermöglichte, dass Mitarbeitende des Jobcenters, des Integrationsfachdienstes (IFD) 

sowie des SPDi eine auf persönlichen Kontakten aufbauende Arbeit begründeten. 

Die Auflistung der lokalen Partner und Partnerinnen mit der Beschreibung ihrer Aufgaben 

und Zuständigkeiten sowie den Kontaktdaten ist in einer Netzwerk-Präsentation dokumen-

tiert und wurde den Netzwerkpartnern und -partnerinnen (extern) und den Vermittlungs-

fachkräften vorgestellt und im Intranet veröffentlicht.  
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2.2.3.3 Jobcenter Wuppertal AöR 

Aufgabe des Projektes war es, im Rahmen des Monitorings den Status der Netzwerkar-

beit, bezogen auf die Zielgruppe, zu erfassen und Handlungsempfehlungen in diesem 

Kontext abzuleiten. 

In Wuppertal existiert ein umfassendes Beratungsangebot für Menschen mit Behinderun-

gen, das sich von der Beratung im Jobcenter bzw. der Reha-Abteilung der Agentur für Ar-

beit Solingen-Wuppertal über Angebote des Integrationsfachdienstes bis hin zu vielfältigen 

Selbsthilfegruppenangebot erstreckt. Es existiert ein „Wegweiser für Menschen mit Behin-

derung in Wuppertal“, der zuletzt im Jahr 2009 vom Ressort Soziales der Stadt Wuppertal 

herausgegeben wurde und es sich zum Ziel setzt, sehr umfassend über die verschiedenen 

Beratungsangebote in der Stadt zu informieren. Erfasst sind hier die verschiedenen Ange-

bote mit den entsprechenden Kontaktpersonen sowie jeweils eine kurze Kategorisierung 

der Barrierefreiheit der einzelnen Institutionen. Auch verschiedene medizinische Angebo-

te, Freizeitangebote wie Schwimmbäder, Museen oder Bibliotheken sind hier erfasst. Die-

se Veröffentlichung ist für alle Mitarbeitenden des Jobcenters offen zugänglich, so dass 

bei bestehender Beratungsnotwendigkeit die entsprechenden Kontaktdaten genannt wer-

den können. Da es sich hierbei allerdings um eine Veröffentlichung mit einem Umfang von 

über 800 Seiten handelt, ist die Praktikabilität recht eingeschränkt. 

Zudem besteht in der Praxis häufig das Problem, dass die Daten nicht dem aktuellen 

Stand entsprechen und Kontaktdaten nicht mehr aktuell sind. 

Weitere Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen bei der Betreuung und Vermittlung 

von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt sind für die Integrati-

onsfachkräfte des Jobcenters der Integrationsfachdienst, die Agentur für Arbeit Solingen-

Wuppertal und die verschiedenen Reha-Träger und -Trägerinnen. 

Das Monitoring zeigte, dass bislang kein verbindliches Netzwerk vorhanden ist, das allen 

Integrationsfachkräften zuverlässig zur Verfügung gestellt werden kann. Dies stellt vor al-

lem neue Kollegen und Kolleginnen immer wieder vor Schwierigkeiten bei der adäquaten 

Beratung der Kunden und Kundinnen. Bestehende Kontakte resultieren meist aus persön-
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lichen Bekanntschaften und sind nicht für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gleicher-

maßen nutzbar. 

Fazit: Grundlage für die Schaffung eines funktionierenden Netzwerkes ist bei allen beteilig-

ten Netzwerkpartnern und -partnerinnen die Kenntnis über die Situation und Unterstüt-

zungsangebote für Menschen mit Behinderungen vor Ort. Es gilt hierbei, bestehende loka-

le Netzwerke auszubauen bzw. die Zusammenarbeit zu verbessern und die relevanten 

Akteure und Akteurinnen zusammenzubringen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Alle drei Jobcenter verfügen über zielgruppenspezifische Netzwerke. 

Diese werden jedoch, abhängig von Erfahrungen und Kontakten von den Kollegen 

und Kolleginnen, unterschiedlich intensiv genutzt. 

Die Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit wird als unkritisch gesehen. Es er-

folgt in den meisten Fällen eine effektive und zielführende Zusammenarbeit. 

Zum Teil stellt es sich jedoch problematisch dar, die verschiedenen und potentiellen 

Netzwerkpartner und -partnerinnen auf die Bedeutung der Zusammenarbeit mit dem 

Jobcenter aufmerksam zu machen. Dies ist besonders in der Phase des Netzwerk-

aufbaus/-erweiterung im Jobcenter Wuppertal aufgefallen, welches in kommunaler 

Trägerschaft geführt wird. Nicht jedem Netzwerkpartner bzw. jeder Netzwerkpartne-

rin scheinen die Veränderungen und deren Auswirkungen bezüglich der Zusammen-

arbeit mit der Bundesagentur für Arbeit bewusst zu sein. Zugelassenen kommunalen 

Trägern ist daher zu empfehlen, aktiv die Ansprechpartner und Ansprechpartnerin-

nen im Netzwerk zu informieren und Prozesse neu zu strukturieren.  
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2.2.4 Qualifizierung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den beteiligten Jobcen-
tern 

2.2.4.1 Jobcenter StädteRegion Aachen 

Das Jobcenter StädteRegion Aachen hat über den Rahmen des gesetzlichen Auftrags 

hinaus zusätzlich ein umfassendes Qualifizierungsangebot für die Beschäftigten entwi-

ckelt. 

So sind ein Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin aus dem Bereich Personal mit der Aufstel-

lung des internen Seminarangebotes und dem Einkauf von Mitarbeiterschulungen beauf-

tragt. Ein Überblick über das aktuelle Schulungsangebot steht jedem Mitarbeiter und jeder 

Mitarbeiterin im Intranet über die Förderbar (Screenshot siehe Anlage 2) zur Verfügung. 

Über die Funktion „Fortbildungssuche“ können zusätzliche Informationen nach den Berei-

chen Aufgabengebiete, Zielgruppe, Kategorien, für die passende Schulung gefunden wer-

den. 

Es besteht auch die Möglichkeit für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, an Schulungen 

und Veranstaltungen von externen Anbietern und Anbieterinnen teilzunehmen. In diesem 

Fall sollte von der zuständigen Führungskraft die Notwendigkeit nachgewiesen werden. 

Ein Qualifizierungsbedarf kann aber auch seitens der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gel-

tend gemacht werden. 

Projektbezogen gab es im Jahr 2013 vermehrt Schulungen mit der Grundthematik „psy-

chische Erkrankungen“. Ein weiterer Fokus lag auf der erfolgreich durchgeführten Schu-

lung „Der Umgang mit kranken und behinderten Kunden und Kundinnen: Erwerbs- und 

Maßnahmefähigkeitsfeststellung“. In Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit stehen 

den Kollegen und Kolleginnen Schulungen im Bereich Einschaltung Ärztlicher Dienst u.a. 

zur Verfügung. 

 
Darüber hinaus existieren für alle Tätigkeitsbereiche Einarbeitungsleitfäden, die von Prak-

tikern und Praktikerinnen für die entsprechenden Bereiche erarbeitet wurden. 

Diese Vorgehensweise hat sich als bewährt herausgestellt. 
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2.2.4.2 Jobcenter Kreis Unna 

Im Jobcenter Kreis Unna gibt es regelhaft Basisschulungen (Grundlagen der Arbeitsver-

mittlung, VerBIS u.a.), an denen jede neu eingesetzte Integrationsfachkraft verpflichtend 

teilnimmt. Darüber hinaus werden Schulungsangebote zu speziellen Themen vorgehalten. 

Zwei Beschäftigte im Personalbereich sind mit der Erarbeitung des internen Schulungsbe-

darfs und der Umsetzung der Qualifizierungsbausteine betraut. Im Intranet kann jeder Mit-

arbeiter und jede Mitarbeiterin Einsicht nehmen und die Teilnahme fakultativer Angebote 

mit seiner Teamleitung absprechen. Nach Bedarf und interner Absprache können zusätz-

lich Schulungen externer Anbieter und Anbieterinnen besucht werden. 

Der Qualifikationsstand der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der SB-Arbeitsvermittlung ist 

heterogen. Es existieren spezielle Schulungsangebote für die Schwerbehindertenvermittler 

und -vermittlerinnen u.a. aus dem Qualifizierungsangebot der Bundesagentur für Arbeit, 

die jedoch bisher aufgrund von Krankheit, Wechsel etc. nicht alle Vermittler und Vermittle-

rinnen wahrgenommen haben. Es erfolgen keine regelmäßigen Nachschulungen. Vor 

Übernahme der Spezialaufgabe waren die Vermittler und Vermittlerinnen in anderen Funk-

tionen im Jobcenter beschäftigt (z.B. Arbeitsvermittlung, Arbeitgeberservice) und profitie-

ren von diesen zusätzlichen Kenntnissen und Erfahrungen. 

Da die Integrationsfachkräfte dezentral arbeiten, ist die Vertretungssituation unbefriedi-

gend. In diesen Fällen müssen Kunden und Kundinnen für Fachfragen einen Kollegen 

bzw. eine Kollegin an einem der anderen Standorte aufsuchen oder sie werden an die all-

gemeine Arbeitsvermittlung verwiesen. 

In Gesprächen gaben die SB-Vermittler und -Vermittlerinnen Hinweise auf Handlungsbe-

darfe: 

 rechtskreisspezifische Qualifizierungsbausteine Reha/SB, 

 Schulung zu rentenrechtlichen Aspekten, 

 Optimierung des Arbeits- und Qualifizierungsplans für neu eingesetzte AV-SB-

Vermittler und -Vermittlerinnen, 
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 Erarbeitung eines SB-Fachkonzeptes und Implementierung einheitlicher Standards, 

 Verbesserung der Kunden- und Kundinnenbetreuung im Verhinderungsfall des 

Fach-Vermittlers bzw. der Fach-Vermittlerin, 

 Betreuungsschlüsseloptimierung, da die Beratung (einschließlich spezieller Förder-

leistungen) zeitaufwändiger ist. 

Im Projektverlauf wurde für alle identifizierten Handlungsbedarfe nach Lösungen gesucht. 

Die SB-Fachvermittler und -vermittlerinnen nahmen an weiterführenden Schulungsange-

boten teil. Eingebettet wurde dies in die Erarbeitung eines SB-Fachkonzepts, in das Er-

kenntnisse aus MIAR eingeflossen sind. Die Qualifizierung zusätzlicher SB-

Vermittlungsfachkräfte ist in Vorbereitung, und intern wird an Wegen gearbeitet, wie ein 

aufgabengerechter Betreuungsschlüssel im SB-Bereich verankert werden kann. Schulun-

gen zu psychischen Erkrankungen und Vorträge zum Rentenrecht werden als fakultatives 

Angebot allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen seit Januar 2014 offeriert. 

Schwerpunkt Migranten und Migrantinnen:  

Eine Mitarbeiterin auf Teamleiter-Ebene fungiert als Migrationsbeauftragte, die den Kon-

takt zum Ausländeramt und zu Netzwerkpartnern und -partnerinnen hält und überdies an 

der Ermittlung von Schulungsbedarfen und Maßnahmen beteiligt ist. An jedem Standort 

befindet sich ein Ausländerbeauftragter bzw. eine Ausländerbeauftragte in der Multiplika-

tor-Rolle. 

Es werden regelmäßig Schulungen im Themenbereich angeboten (aktuell z. B. Anerken-

nungsgesetz), aber auch über das Xenos-Projekt „Perspektivwechsel“. Es stehen Präsen-

tationen mit den wichtigsten Informationen zur und für die Zielgruppe zur Verfügung. 

Eine Schulungsreihe zu migrationsspezifischen Themenstellungen über das Xenos-Projekt 

mit den Jobcentern Dortmund und Hamm in Zusammenarbeit mit dem Multikulturellen Fo-

rum e.V. in Lünen (interkultureller Kennen-Lern-Tisch, interkulturelle Kompetenz in der 

öffentlichen Verwaltung und in der Kunden- und Kundinnenbetreuung, Migranten- und 

Migrantinnenbetriebe als zukünftige Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberin, Integrationsgeschich-

te, Multikulturalität im Jobcenter, psychische Erkrankungen bei Migranten und Migrantin-

nen, u.a.) wurde 2014 offeriert.  
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2.2.4.3 Jobcenter Wuppertal AöR 

In der Jobcenter Wuppertal AöR existiert ein umfangreicher Rahmenqualifizierungsplan, 

der für die Grundausbildung rund vierzig Schulungsmodule und im Sinne von Aufbauschu-

lungen noch einmal rund fünfzig weitere Module umfasst.20 Für das Verfahren und die An-

gebote zum Thema Reha/SB steht eine halbtägige Schulung zur Verfügung, die in der 

Einarbeitungsphase stattfindet und Kenntnisse zu den Leistungen zur beruflichen Rehabili-

tation und Vermittlung von Menschen mit Schwerbehinderung sowie grundlegende Kennt-

nisse über die besonderen gesetzlichen Regelungen (SGB III, SGB IX) vermittelt. Darüber 

hinaus ist das Kennenlernen der diversen Fördermöglichkeiten und Zuständigkeitsrege-

lungen der Hilfen für Menschen mit Behinderung Inhalt der Schulung. Die Schulung wird 

durch die Reha-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen der Agentur für Arbeit vor Ort durchge-

führt. Sie bezieht sich vor allem auf die Prozesse in der Reha-Beratung der Bundesagen-

tur und bezieht das Jobcenter nur teilweise ein. Eine Wiederholung oder Auffrischungs-

schulung erfolgt aktuell nicht. Eine spezielle Schulung zum SGB IX wurde bislang nicht 

angeboten. 

Im Rahmen der Aufbauschulungen werden für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zudem 

ein Seminar (ein Tag) und ein Workshop (halbtägig) zum Thema „Psychosoziale und 

Suchtberatung“ mit einem externen psychologischen Psychotherapeuten durchgeführt. 

Ziel des Seminars ist es, ein Gespür für die Befindlichkeiten von Menschen in Krisensitua-

tionen zu vermitteln. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen sollen die psychische Verfas-

sung und eventuelle Suchterkrankungen einschätzen können und bei ihrer Arbeit mit den 

Kunden und Kundinnen berücksichtigen. Nach Teilnahme an der Schulung sollen die Mit-

arbeiter und Mitarbeiterinnen in der Lage sein, den Kunden und Kundinnen bei Bedarf ge-

eignete Beratungsstellen und Hilfsangebote zu nennen. Im Workshop werden reale Fall-

beispiele aus den Geschäftsstellen besprochen: Mit welchen psychischen Erkrankungen 

oder Süchten bin ich in meinem Berufsalltag schon konfrontiert worden? Welche Schwie-

rigkeiten haben sich ergeben? Würde ich mit meinem heutigen Wissen etwas anders ma-

chen? 

                                            
20

 Stand zu Projektbeginn; der Rahmenqualifizierungsplan befindet sich derzeit in einer kompletten Überarbeitung. 
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Zusätzlich erhalten alle Fallmanager und Fallmanagerinnen eine modulare Fortbildung, in 

der auch über das Thema Schwerbehinderung und den Umgang mit diesem Personen-

kreis gesprochen wird. 

Zur Erhebung des Qualifizierungsstandes wurde in der Jobcenter Wuppertal AöR eine Be-

fragung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anhand des im Projektteam entwickelten Fra-

gebogens auf freiwilliger Basis durchgeführt (s. Anl. 3). 

Die Fragebögen wurden durch die Multiplikatoren und Multiplikatorinnen MIAR in den In-

tegrationsteams ausgegeben und durch das Projektteam ausgewertet. Die Resonanz war 

für eine Auswertung leider nicht ausreichend. Aus Gesprächen mit Kollegen und Kollegin-

nen konnten dennoch Rückschlüsse gezogen werden: 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fühlen sich nach Besuch der Schulung Reha/SB gut 

über die diversen Fördermöglichkeiten informiert. Aufgrund der Einmaligkeit dieser Schu-

lung geraten jedoch einige Themenbereiche schnell wieder in Vergessenheit, vor allem 

dann, wenn der Umgang mit diesem Personenkreis nicht zum alltäglichen Aufgabengebiet 

gehört. 

Des Weiteren wurde deutlich, dass den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vor Ort „das“ 

Handwerkszeug fehlt, um gesundheitlich eingeschränkte Kunden und Kundinnen adäquat 

zu beraten und zu betreuen. Besonders auffällig ist hier der Wunsch des Fallmanage-

ments nach einer regelmäßigen Schulungsreihe zum Umgang mit Menschen, bei denen 

psychische Erkrankungen vermutet werden. Auch besteht der Bedarf an einer Darstellung 

der unterschiedlichen Arten von Erkrankungen, um Handlungsstrategien für die Arbeit mit 

der entsprechenden Klientel zu erhalten. 

 

Zusammenfassend wird festgestellt, dass das bereits existierende Qualifizierungsangebot 

einen Überblick über die Zuständigkeiten und Fördermöglichkeiten gibt. Da es sich jedoch 

um einmalige Angebote handelt, geraten im Laufe der Zeit viele Details wieder in Verges-

senheit. Besonders im Bereich der gesundheitlichen, insbesondere psychischen Ein-

schränkungen fordern die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ein verstärktes Schulungsan-

gebot. 
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Die Erkenntnisse zur Thematik Qualifizierungen haben dazu beigetragen, dass die bis da-

to halbtägige Schulung auf ein ganztägiges Angebot ausgeweitet wird und dann auch zu-

sätzliche und neue Elemente, wie die im Projektverlauf entwickelte Netzwerkkarte, aufge-

nommen werden. Ebenfalls sollen zukünftig Auffrischungsschulungen angeboten werden. 

Wie dem Bedarf für weitere modulare Schulungen zu psychischen Erkrankungen und den 

Umgang mit dieser Kundengruppe begegnet werden kann, wird aktuell geprüft. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Die Qualifizierung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist in allen Leistungsbereichen 

relevant. Eine Grundqualifizierung zur Thematik der Menschen mit Behinderung ist in 

den am Projekt beteiligten Jobcentern gegeben, jedoch entspricht sie nicht immer 

der gewünschten Ausführlichkeit. Aus diesem Grund haben sich die drei beteiligten 

Jobcenter für die Neugestaltung einer allgemeinen modularen Einführungsschulung 

entschieden, die mit geringfügigen Abweichungen in allen Jobcentern gleichermaßen 

angewendet werden kann. 
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2.2.5 Darstellung der zielgruppenspezifischen Bildungslandschaft  

2.2.5.1 Jobcenter StädteRegion Aachen 

Das Maßnahmeangebot bei den Trägern und Trägerinnen in der StädteRegion Aachen ist 

breit aufgestellt und umfasst sowohl kirchliche, gemeinnützige als auch öffentliche Träger 

und Trägerinnen. Mit den meisten der regionalen Träger und Trägerinnen steht das Job-

center StädteRegion Aachen im engen Austausch. 

Das Ziel der Träger und Trägerinnen für Bildung, Qualifizierung und Beschäftigung ist u.a. 

die Förderung der beruflichen und sozialen Integration von Menschen, die Leistungen 

nach dem SGB II beziehen. Viele der Träger und Trägerinnen in der StädteRegion Aachen 

sind auf Grund der bereits langen Zusammenarbeit mit dem Jobcenter nach § 45 SGB III 

zertifiziert und können somit Maßnahmen im Bereich Qualifizierung, Berufsausbildung und 

Beschäftigung durchführen. Zusätzlich deckt die Trägerlandschaft Hilfeleistungen wie Mo-

bile Soziale Dienste, Haushaltshilfen und psychosoziale Betreuung, ab, so dass viele Le-

bensbereiche der Kunden und Kundinnen im Rechtskreis SGB II durch zusätzliche Ange-

bote der regionalen Träger und Trägerinnen abgedeckt sind bzw. unterstützt werden. 

 

2.2.5.2 Jobcenter Kreis Unna 

In der regionalen Trägerlandschaft sind die Erfahrungen mit inklusiven Maßnahmen bzw. 

Maßnahmen für Menschen mit Behinderung sehr heterogen. Bildungsträger und Bildungs-

trägerinnen der Wohlfahrtsverbände profitieren davon, dass sie gleichzeitig Träger und 

Trägerinnen der Behindertenhilfe sind und auf Personal zurückgreifen können, das im 

teamübergreifenden Arbeiten über verschiedenste Erfahrungen verfügt. 

Schwachpunkt vieler Träger und Trägerinnen sind mangelhafte Netzwerkkontakte. Dem 

Personal sind Ansprechpersonen von Institutionen im Themengebiet häufig nicht bekannt, 

einigen wenigen war nicht einmal das Angebot des Sozialpsychiatrischen Dienstes geläu-

fig. 
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Die Vernetzung im Themengebiet und mehr Fortbildungsmöglichkeiten werden als Hand-

lungsbedarf gesehen. Nach Auskunft der Träger und Trägerinnen können diese aufgrund 

der vorhandenen Finanzierungsmöglichkeiten jedoch nicht umgesetzt werden. 

 

Aus der regionalen Trägerlandschaft wird übereinstimmend berichtet, dass eine Zunahme 

des Anteils an Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen in den Maßnahmen zur Ak-

tivierung und beruflichen Eingliederung zu verzeichnen ist. Viele Teilnehmende hätten 

psychosoziale Probleme und benötigten Hilfestellung - auch zur Prävention eines Maß-

nahmeabbruchs. Hier wünschen sich die Träger und Trägerinnen die Möglichkeit zur Fi-

nanzierung einer sozialpädagogischen Begleitung der Teilnehmenden und Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen sowie eine längere Maßnahmedauer. Allerdings sehen sie sich auch mit 

der Herausforderung konfrontiert, dass sie sich aufgrund des hohen Preisdrucks in Aus-

schreibungsverfahren nicht auf Maßnahmen bewerben, die durch psychologi-

sches/medizinisches Fachpersonal begleitet werden sollen, da sie wegen der Bezahlung 

in den Maßnahmen Schwierigkeiten haben, geeignetes Fachpersonal zu finden. Ein weite-

res Manko ist die Befristung der Maßnahmen. Sie wirkt sich ebenfalls als Problem bei der 

Personalsuche aus, da langfristige Anstellungen nicht möglich sind. 

Die Erfahrungen der Träger und Trägerinnen in der Zusammenarbeit mit dem Arbeitge-

berservice (AGS) bei der Vermittlung von Menschen mit Behinderung sind positiv. Eine 

Vermittlung ist aus ihrer Erfahrung nur selten ohne flankierende finanzielle Leistungen des 

Jobcenters, wie z.B. Eingliederungszuschuss (EGZ), möglich. 

 

2.2.5.3 Jobcenter Wuppertal AöR 

Die Wuppertaler Trägerlandschaft und das Maßnahmeangebot sind vielschichtig. Die Trä-

ger und Trägerinnen untereinander sind gut verknüpft und immer zu einem konstruktiven 

Austausch bereit. 

Um die Möglichkeiten für die Teilnahme von Menschen mit Schwerbehinderung an den 

einzelnen Maßnahmeangeboten zu erschließen und auf Grundlage der Erkenntnisse in 

einem weiteren Schritt eine entsprechende Transparenz für die Vermittlungsfachkräfte zu 
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schaffen, wurde durch das Projektteam ein Fragebogen entwickelt, welcher an die  Maß-

nahmeträger und Maßnahmeträgerinnen versandt wurde. Der Fragebogen ist der Anlage 

4 zu entnehmen. 

Die befragten Träger und Trägerinnen gaben an, dass sie sich durchaus vorstellen könn-

ten, Maßnahmen für Menschen mit Behinderung durchzuführen, und dass derzeit auch die 

bereits angebotenen Maßnahmen für Menschen mit Behinderung geeignet sind. Es wird 

jedoch gleichzeitig angegeben, dass nicht alle Räumlichkeiten barrierefrei sind. 

Barrierefreiheit wird jedoch, wie auch häufig im umgangssprachlichen Gebrauch, hier zu-

meist als „rollstuhlgerecht“ verstanden. Es ist noch nicht im Bewusstsein aller Träger und 

Trägerinnen verankert, was sich hinter dem Begriff der Barrierefreiheit verbirgt (vgl. § 4 

des Gesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung (BGG) - s. Anl. 5). Die 

Träger und Trägerinnen müssen daher aufgeklärt und sensibilisiert werden, damit ein 

gleichberechtigter Zugang zu den Maßnahmen für alle Kunden und Kundinnen der Job-

center Wuppertal AöR gegeben ist und auch hier der Begriff „Inklusion“ nicht nur eine Hül-

le bleibt. 

Um dies tiefergehend zu erörtern und Handlungsstrategien für eine künftige Zusammenar-

beit abzuleiten, wurde mit interessierten Trägern und Trägerinnen und Integrationsfach-

kräften aus dem Team SB ein Workshop durchgeführt, welcher unter 4.3.1 näher erläutert 

wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zusammenarbeit mit den Trägern und Trägerinnen vor Ort ist in allen drei Jobcen-

tern gut. Der Wissenstand über den Zielgruppen entsprechende Fördermöglichkeiten 

oder auch über den Umgang mit Menschen mit psychischen Einschränkungen ist sehr 

heterogen und bedarf an einigen Stellen noch der Verbesserung. Generell besteht die 

größte Problematik im Bereich der baulichen Gegebenheiten. Viele Träger und Träge-

rinnen können  -  aufgrund der infrastrukturellen Rahmenbedingungen vor Ort und 

auch finanzieller Komponenten  -  keine barrierefreien Räumlichkeiten vorhalten, wenn 

es sich nicht explizit um Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen handelt. 

Ein Anstieg der Menschen mit psychosozialen Erkrankungen ist auch bei den Trägern 

und Trägerinnen spürbar. Es wird vermehrt der Wunsch nach Berücksichtigung einer 

zusätzlichen sozialpädagogischen Betreuung in Maßnahmekonzeptionen geäußert. 
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2.2.6 Arbeitgeberbefragung 

Im Rahmen des Monitorings zur Arbeitsnachfrage wurde eine Arbeitgeberbefragung an-

hand eines Fragebogens konzipiert (s. Anl. 6). 

Ziel war es, Aufschluss zu bekommen,  

 wie die Beschäftigungsmöglichkeiten von Menschen mit Handicap, Behinderung 

oder gesundheitlichen Einschränkungen in den Unternehmen gestaltet sind, 

 welchen Bekanntheitsgrad die Förderangebote haben, 

 wie die Unternehmensstruktur aussieht, 

 ob, und wenn ja, welche Bemerkungen, Hinweise und Ideen von Arbeitgeberseite 

gegeben werden. 

Die Befragung wurde in den Monaten November und Dezember 2013 durchgeführt. 

 

2.2.6.1 Jobcenter StädteRegion Aachen 

Die Arbeitgeberbefragung wurde zusammen mit dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service 

der Agentur für Arbeit Aachen-Düren durchgeführt. Insgesamt wurden die Fragebögen ca. 

200 regionalen Arbeitgebern, Betrieben und Unternehmen postalisch zugesandt. Generell 

sind die Rücklaufquoten bei schriftlichen Befragungen deutlich niedriger als bei mündli-

chen Umfragen. Somit ist es nicht überraschend, dass die sogenannte „Nonresponse 

Quote“ bis zum Zeitpunkt der Auswertung bei 85% lag. Der somit auszuwertende Teil der 

Rückläufer liegt bei 15%. 

Mutmaßlich sind folgende drei Faktoren bei den regionalen Arbeitgebern und Arbeitgebe-

rinnen ausschlaggebend für die geringe Rücklaufquote: 

 Der betroffene Arbeitgeber bzw. die betroffene Arbeitgeberin sieht keinen Nutzen 

für sich in der Befragung. 

 Der Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin vermutet bei entsprechenden Antworten 

weitere Verpflichtungen der BA oder des Jobcenters. 

 Es gab keine Möglichkeit mit der Umfrage ein Incentive mitzusenden. 
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Versendete Fragebögen: 200 100% 

Rückläufer insgesamt:  29 14,5% 

Davon Unit-Nonresponse 21: 3 1,5% 

Auszuwertende Fragebögen: 26 13% 

 

Jedoch gilt eine Rücklauf Quote von über 15 Prozent bei postalischen/ schriftlichen Um-

frage bei einer nicht genauer definierten Zielgruppe bereits als Erfolg. 

 

2.2.6.2 Jobcenter Kreis Unna 

Im November 2013 erfolgte im Rahmen des Projekts eine telefonische, quantitative Befra-

gung von 126 im Kreis Unna ansässigen Unternehmen (außer öffentlichem Dienst), die 

mehr als 20 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beschäftigen. Die Telefoninterviews 

erfolgten auf Grundlage des Fragebogens. 91 der angesprochenen Arbeitgeber und Ar-

beitgeberinnen gaben Auskunft. Bei der Auswahl der befragten Arbeitgeber und Arbeitge-

berinnen besteht eine Branchenverzerrung zugunsten des Handels und des Sozial- und 

Gesundheitswesens. Von den 91 Betrieben gehören 28 zum Handel und 33 zum Sozial- 

und Gesundheitswesen. Die meisten Beschäftigten im Kreis Unna sind dem verarbeiten-

den Gewerbe zuzurechnen. Nur vier Betriebe dieser Branche beteiligten sich jedoch an 

der Erhebung. Aus der Branche „Verkehr und Lagerei“ nahmen acht Unternehmen teil. 

Die quantitative Befragung von Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen wurde ergänzt durch 

neun anonymisierte Gespräche mit einzelnen Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, die all 

jene Branchen abdecken, die für die lokale Wirtschaftsstruktur wichtig sind. Da die Inter-

views eine Mitwirkungsbereitschaft der Unternehmen voraussetzen, verwundert es nicht, 

dass alle Unternehmen mindestens einen schwerbehinderten Arbeitnehmer bzw. eine 

schwerbehinderte Arbeitnehmerin beschäftigen; allerdings erreichen nicht alle die Be-

schäftigungspflichtquote. Zusätzlich erfolgten drei Gespräche mit lokalen Integrationsun-

                                            
21

 Eine Unterscheidung nach Item Non-Response (Nichtbeantwortung einer oder mehrerer einzelner Fragen) und Unit Non-Response 
(Nichtbeantwortung des kompletten Fragebogens) wird im Folgendem nicht getroffen.  
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ternehmen. Der Schwerpunkt der qualitativen Befragung lag im Bereich der Erforschung 

tiefgreifender Einstellungen und Erfahrungen im Zusammenhang mit schwerbehinderten 

Menschen, den infrastrukturellen Rahmenbedingungen im Unternehmen und der Erfor-

schung der Auseinandersetzung mit Förderungen und Integrationsmöglichkeiten. Auch 

wenn das Ergebnis der Befragung nicht repräsentativ ist, ermöglicht es wertvolle Hinweise 

auf mögliche Verbesserungsansätze, die in die zusammenfassende Auswertung einflos-

sen. 

 

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen im Kreis Unna: 

Stand: 30.06.2013, Quelle: Wirtschaftsförderung metropoleruhr: Die Metropole Ruhr in Zahlen. Standortprofil für Kreis Unna, S. 12. 

 

Im Kreis Unna fallen insgesamt 607 Unternehmen und Betriebe unter die Voraussetzung 

des § 71 Abs.1 SGB IX (Beschäftigungspflicht), weil sie mehr als 20 Beschäftigte haben. 

Von diesen beschäftigen 105 Unternehmen keinen und 284 Unternehmen weniger als 5 

Prozent Menschen mit einer Schwerbehinderung. 218 Unternehmen, also nur 36 Prozent, 

24.462 
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erfüllen die gesetzliche Verpflichtung.22 Damit liegt die Erfüllungsquote im Kreis Unna un-

ter dem bundesdeutschen Wert von 40 Prozent der Betriebe.23  

 

Der Kreis Unna gehört, auch im Verhältnis zu anderen Ruhrgebietskreisen und -städten, 

zu den wirtschaftlich weniger bedeutsamen Kreisen mit unterdurchschnittlichen Industrie-

umsätzen je beschäftigter Person, einem unterdurchschnittlichen Einkommensniveau und 

einem geringen Arbeitsplatzangebot, gemessen an der Bevölkerungszahl. Die Region 

bleibt auch bei der Betrachtung der Entwicklung der Löhne hinter dem Land zurück.24 

Der Standort Raum Dortmund/Kreis Unna gehört zu den zwölf förderungsbedürftigsten 

Regionen in Westdeutschland in der Förderperiode 2014 – 2020 der Europäischen Kom-

mission.25  

Während die Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter bundesweit und in Nord-

rhein-Westfalen leicht angestiegen ist, verzeichnet der Kreis Unna 0,6 Prozent weniger 

sozialversicherungspflichtige Arbeitsstellen im Jahr 2013 gegenüber 2012.26 

Der strukturelle Wandel von Kohle und Stahl zu Dienstleistungen hat auf der einen Seite 

zu einem Wegfall tausender Arbeitsplätze in der Region geführt und auf der anderen zum 

Aufbau vieler Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor. In der Land- und Forstwirtschaft sind 0,8 

Prozent der Beschäftigten im Kreis Unna tätig, 31 Prozent im produzierenden Gewerbe 

und 68,2 Prozent im Dienstleistungsbereich. Im Kreis Unna gibt es nur wenige Betriebs-

standorte mit mehr als 500 Beschäftigten. Diese gehören vornehmlich der Lagerei, Lo-

gistikbranche und der Abfallwirtschaft an. Auf der anderen Seite fehlen Betriebe der Auto-

mobilindustrie, Finanz- und Versicherungswesen und IT-Branche, die regelmäßig höhere 

Gehälter zahlen und eine höhere Qualifikation erfordern. 

                                            
22

 Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen – Beschäftigungsstatistik, April 2013.  
23

 Aktion Mensch: Inklusionsmonitor Arbeit, Bonn S. 22.  
24

 Presse Info der Agentur für Arbeit Hamm 061/2014 vom 13.05.2014. 
25

 vgl. IAB-Kurzbericht 22/2013: Rangfolge der strukturschwachen Gebiete in Deutschland ab 2014. 
26

 Statistik Bundesagentur für Arbeit, Beschäftigung am Arbeitsort, Stichtag 31.03.2013 im Vergleich zum Vorjahresmo-
nat 
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Im Kreis Unna sind sieben Integrationsbetriebe ansässig, die insgesamt 85 Personen be-

schäftigen. Die Betriebe sind in den Bereichen Handel, Gastronomie, Wäscherei und Ge-

bäudereinigung, Lagerlogistik und Garten- und Landschaftsbau tätig.  
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2.2.6.3 Jobcenter Wuppertal AöR 

In Wuppertal wurde die aktivierende Befragung der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen 

ebenfalls in Form von Telefoninterviews auf der Grundlage des Fragebogens durchge-

führt. Für die Auswahl der Firmen wurden zunächst die Beschäftigungszahlen für die Stadt 

Wuppertal in den unterschiedlichen Branchen analysiert. Die acht Branchen mit den meis-

ten Beschäftigten in der Region wurden herausgefiltert. Hierbei handelt es sich um folgen-

de Wirtschaftsabschnitte (in der Reihenfolge des Anteils der sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsplätze im jeweiligen Wirtschaftsabschnitt): 

 
Quelle: Statistikservice der Arbeitsagentur  

20% 

19% 

10% 
7% 

5% 

5% 

4% 

3% 

3% 

24% 

Wirtschaftsbereiche (und Anzahl der Arbeitsplätze / der Arbeitgeber) 

O Öffentl. Verwaltung (25.018 /
3)

C Verarbeitendes Gewerbe
(23.367 / 165)

Q Gesundheits- und
Sozialwesen (12.494 / 71)

G Handel; Instandhaltung u.
Reparatur von Kfz'en (8.630 /
74)

N sonst. wirtschaftl. Dienstl.
(6.182 / 39)

M freiberufl., wissensch. u.
techn. Dienstl. (6.112 / 29)

K Finanz- u. Versich.-Dienstl.
(4.701 / 10)

P Erziehung und Unterricht
(4.042 / 13)

H Verkehr und Lagerei (2.899 /
26)
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Daneben wurden die Quoten des § 71 Abs.1 SGB IX (Beschäftigungspflicht) für die ein-

zelnen Branchen herangezogen, die sich jedoch mit der allgemeinen Branchenverteilung 

im Wesentlichen deckt: 

 

Quelle: Statistikservice der Arbeitsagentur 

 

Der Wirtschaftsbereich der öffentlichen Verwaltung wurde nicht einbezogen, da hier tradi-

tionell ein großer Anteil an Menschen mit Behinderung sozialversicherungspflichtig be-

schäftigt ist: Die Anzahl der Pflichtarbeitsplätze der drei Wuppertaler Arbeitgeber und Ar-

beitgeberinnen im Bereich der öffentlichen Verwaltung beträgt 1.110; über 50 Prozent 

mehr, nämlich 1.738 Arbeitsplätze, sind mit Schwerbehinderten besetzt. 

Für die Arbeitgeberbefragung wurden in Wuppertal 150 Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen 

im Verhältnis zu den Beschäftigungsstrukturen ausgewählt. Von diesen wurden 93 für ein 

Telefoninterview gewonnen und haben sich an der Befragung beteiligt. Die Nonresponse-

Quote lag in Wuppertal somit bei 38 Prozent. 
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Der größte Teil der für die Befragung gewonnenen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen ge-

hört mit 32 Teilnehmenden zum Bereich Handel, gefolgt vom Gesundheits- und Sozialwe-

sen mit 17, erst dann zum verarbeitenden Gewerbe mit 11 teilnehmenden Firmen. 

Das Bild ist somit verzerrt und bildet nicht die Wirtschaftsstruktur Wuppertals ab, in der 

das verarbeitende Gewerbe mit 165 Firmen und 23.367 Arbeitsplätzen den größten Anteil 

hat, gefolgt vom Gesundheits- und Sozialwesen mit 12.495 Arbeitsplätzen; der Handel 

rangiert mit 8.630 Arbeitsplätzen erst auf dem dritten Platz.  

Der Grund für die verzerrte Abbildung ist darin zu sehen, dass viele Unternehmen telefo-

nisch nicht erreichbar gewesen sind oder nicht an der Befragung teilnehmen wollten. 

 

2.2.6.4 Einzelergebnisse der Arbeitgeberbefragung 

 

I. Fragen zu den Beschäftigungsmöglichkeiten von Menschen mit Handicap, 

Behinderung oder gesundheitlichen Einschränkungen in Ihrem Unternehmen. 

 

Besteht in Ihrem Unternehmen die Möglichkeit eines Praktikums für Menschen mit Handi-

cap? 

 Ja Nein Bislang keine Er-

fahrung 

Aachen 34,6 % 30,8 % 38,5 % 

Wuppertal 27 20 45 

Unna 48 13 29 

 

Besteht in Ihrem Unternehmen die Möglichkeit einer Ausbildung für Menschen mit Behin-

derung? 

 Ja Nein Bislang keine Er-

fahrung 

Aachen 30,8 % 42,3 % 38,5 % 

Wuppertal 8 45 39 

Unna 23 33 31 
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Wenn Sie bereits Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Handicap ausgebildet haben, wel-

che Erfahrungen haben Sie hierbei gemacht? (Mehrfach-Nennung möglich) 

 Sehr gute Gute Schlechte Sehr schlechte 

Aachen 3,8 % 15,4 % 7,7 % 0 % 

Wuppertal 2 6 0 0 

Unna 4 7 2 0 

 

Sind in Ihrem Unternehmen Menschen mit Handicap beschäftigt? 

 Ja Nein Keine Angaben 

möglich 

Aachen 53,8 % 46,2 % 0 % 

Wuppertal 45 47 0 

Unna 79 11 1 

 

Wenn ja, wurden diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bereits mit Handicap eingestellt? 

 Ja Nein Keine Angaben 

möglich 

Aachen 34,6 % 19,2 % 11,5 % 

Wuppertal 32 10 3 

Unna 68 10 1 

 

Wenn ja, wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen davon sind: (Mehrfach-Nennung mög-

lich) 

 Männlich Weiblich Keine Angaben 

möglich 

Aachen 30,8 % 27 % 57,7 % 

Wuppertal 40 20 14 

Unna Nicht aufzuschlüsseln 
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II. Fördermöglichkeiten 

Welche Fördermöglichkeiten für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung sind 

Ihnen bekannt? (Mehrfach-Nennung möglich) 

 

Zuschüsse zu den Personalkosten: 
 

 Zuschüsse zur 

Ausbildungs-

vergütung 

Zuschüsse zu 

den Gebühren 

bei der Be-

rufs-

ausbildung 

Prämien und 

Zuschüsse zu 

den Kosten 

der Berufs-

ausbildung 

Zuschuss für 

Probe-

beschäftigung 

Aachen 15,4 % 11,5 % 15,4 % 7,7 % 

Wuppertal 40 17 15 22 

Unna 46 29 29 40 

 

 

 Eingliede-

rungs-

zuschuss 

Zuschuss 

für Arbeits-

hilfen im 

Betrieb 

Zuschüsse 

zu Investiti-

onskosten 

Zuschüsse 

zur Arbeits-

platz-

ausstattung 

keine 

Aachen 46,2 % 23,1 % 27 % 42,3 %  

Wuppertal 65 38 20 43 19 

Unna 68 41 19 66 8 

 

  

http://www.myhandicap.de/arbeitsagentur-zuschuesse.html#c25898
http://www.myhandicap.de/arbeitsagentur-zuschuesse.html#c25898
http://www.myhandicap.de/arbeitsagentur-zuschuesse.html#c25898
http://www.myhandicap.de/arbeitsagentur-zuschuesse.html#c25900
http://www.myhandicap.de/massnahmen-integrationsamt.html#c25886
http://www.myhandicap.de/massnahmen-integrationsamt.html#c25886
http://www.myhandicap.de/massnahmen-integrationsamt.html#c25886
http://www.myhandicap.de/arbeitsagentur-zuschuesse.html#c25900
http://www.myhandicap.de/arbeitsagentur-zuschuesse.html#c25900
http://www.myhandicap.de/arbeitsagentur-zuschuesse.html#c25900
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III. Unternehmensstruktur 

 

Wie viele „ungelernte“ Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt Ihr Unternehmen? 

 Unter 25 % 25 bis 50 % 51 bis 75 % mehr als 75 % 

Aachen 73,1 % 7,7 % 7,7 % 3,8 % 

Wuppertal 71 17 2 2 

Unna 68 18 4 1 

 

Haben Sie aktuell oder in nächster Zeit Personalbedarf? 

 Ja Nein Keine Angaben 

möglich 

Aachen 27 % 61,5 % 7,7 % 

Wuppertal 36 43 13 

Unna 28 59 4 

 

Wenn ja, könnten diese Stellen auch durch Menschen mit Behinderung besetzt werden? 

 Ja Nein Keine Angaben 

möglich 

Aachen 23,1 % 19,2 % 3,8 % 

Wuppertal 27 8 1 

Unna 12 12 4 

 

Haben Sie Interesse an weiteren Informationen zum Thema Beschäftigung von Menschen 

mit Behinderungen? 

 Ja Nein 

Aachen 19,2 % 77 % 

Wuppertal 24 68 

Unna 7 84 
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2.2.6.5 Bemerkungen  -  Hinweise  -  Ideen: 

 „Ich habe das Problem, dass es für die normale Schülerin bzw. den normalen Schüler 

zu schwierig ist, die Ausbildung zu schaffen. Somit ist Metallbau nichts für geistige Be-

hinderung, aber auch nichts für körperliche Behinderung. Wenigstens bei uns nicht.“ 

 „Es wurde versucht, einen Epileptiker zu beschäftigen, der entsprechende […] dies war 

aber nicht möglich. Indirekt beschäftigen wir mehrere Behinderte, einige unserer Pro-

dukte werden in entsprechenden Werkstätten konfektioniert.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erfahrungen von Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen mit schwerbehinderten Beschäf-

tigten spielen eine entscheidende Rolle bezüglich der Bereitschaft, Menschen mit Behin-

derung einzustellen oder auszubilden. 

Aus der Befragung wird deutlich, dass viele Befragte der Thematik „Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen mit Handicap“ grundsätzlich positiv gegenüberstehen. 

Ein wesentlicher Faktor, der nach wie vor die Einstellung eines Menschen mit Behinde-

rung verkompliziert, sind fehlende Informationen über Fördermöglichkeiten bei der Einstel-

lung von Menschen mit Behinderung (z.T. deutlich weniger als die Hälfte der befragten 

Unternehmen gab an, spezielle Fördermöglichkeiten für die Einstellung von Menschen mit 

Behinderung zu kennen, z.B. Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb, Förderung zur Schaf-

fung neuer Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung oder auch Un-

terstützung bei der behindertengerechten Einrichtung von Ausbildungs- und Arbeitsplät-

zen). Die Etablierung eines festen Ansprechpartners bzw. einer festen Ansprechpartnerin 

 Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen haben in der Regel gute Erfahrungen mit 

behinderten Beschäftigten gemacht. 

 Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen sehen keine generellen Unterschiede in 

der Leistungsfähigkeit und keine Abweichung bei gesundheitsbedingten 

Ausfallzeiten. 

 Die Kenntnisse bzgl. Fördermöglichkeiten sind lückenhaft. 

 Schlechte Erfahrungen im Einzelfall führen leicht zu Generalisierungen. 
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im Jobcenter kann zielführend sein, um den Informationsfluss zwischen Arbeitgebern bzw. 

Arbeitgeberinnen und zuständigen Stellen zu intensivieren und zu verbessern. 

Hinzu kommt die Befürchtung von Arbeitgeberseite, für Menschen mit Schwerbehinderung 

mehr Zeit in die Betreuung investieren zu müssen als für andere Beschäftigte, insbeson-

dere dann, wenn es sich um Arbeitsplätze für ungelernte Arbeitnehmer und Arbeitnehme-

rinnen handelt. 

 

Es ergeben sich aus den Befragungen und Einzelgesprächen deutliche Hinweise darauf, 

dass die positiven bzw. negativen Einstellungen der einzelnen Personalverantwortlichen 

einen großen Einfluss haben. Positive Erfahrungen mit dieser Personengruppe scheinen 

eine grundlegende Bedingung für die Bereitschaft zu sein, behinderte Menschen einzustel-

len. Die soziale Verantwortung, Menschen mit Handicaps eine betriebliche Chance zu ge-

ben, ist bei vielen Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen verankert. 

 

Der Wegfall von Einfacharbeitsplätzen könnte einer höheren Beschäftigungsquote entge-

genstehen. Dort, wo Einfacharbeitsplätze vorhanden sind (Lager, Handel, Gesundheits-

wesen), lassen sich leichter über das Instrument Probebeschäftigung Einstellungschancen 

eröffnen. 

Einzelne Aussagen von Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, dass das Integrationsamt als 

bürokratisch klassifiziert wird, offenbaren weiteren Optimierungsbedarf aus Sicht des Job-

centers Kreis Unna. 

 

Für Unternehmen stehen bei Neueinstellungen Wirtschaftlichkeitserwägungen im Vorder-

grund, die zunächst verhindern, dass Unternehmen die untersuchte Bewerbergruppe als 

leistungsfähige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Blick nehmen. 

Betriebe, die bereits Menschen mit Behinderungen beschäftigten, haben zumeist positive 

Erfahrungen über die Leistungsbereitschaft und -fähigkeit gesammelt. Auf diese positiven 

Einschätzungen kann in der Arbeitsvermittlung aufgebaut und regelmäßig hingewiesen 

werden. Sofern Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberinnen jedoch negative Erfahrungen mit einer 

schwerbehinderten Person machten, neigen sie dazu, die unbefriedigende Erfahrung zu 

generalisieren. 
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Hinweise auf geschlechterspezifische Unterschiede ließen sich nicht finden. 

Die Erkenntnis, dass über 70 Prozent der befragten Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen 

keine weiteren Informationen durch das Jobcenter oder den gemeinsamen Arbeitgeber-

service zur o.g. Thematik wünschen, sollte dazu anregen, neue Wege für eine direktere 

und zielgruppenspezifischere Arbeitgeberansprache zu finden. 

Durch die Arbeitgeberbefragung ist aber auch deutlich geworden, dass der Informations-

bedarf bei interessierten Unternehmen über die Beschäftigung von Menschen mit Behin-

derungen sehr hoch ist. Die Arbeitgeber und. Arbeitgeberinnen benötigen Auskünfte über 

Fördermöglichkeiten und Ansprechpersonen bei Fragen zu den möglichen Förderungen 

im Einzelfall, die kompetent und für Informationen aus einer Hand beratend zur Seite ste-

hen und diese zusätzlich bündeln. Den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen muss vermittelt 

werden, dass diese Unterstützungsleistung nur durch die Jobcenter bzw. den gemeinsa-

men Arbeitgeberservice erbracht werden kann. Die Kontakte müssen verbindlich und 

rechtsübergreifend gestaltet werden und nach Möglichkeit, um den Arbeitgeber und die 

Arbeitgeberin hinsichtlich der Frage, bei welcher Behörde die jeweiligen Förderungen zu 

beantragen sind, entlasten.  
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3. Die transnationalen Austausche 

3.1 Intention der Austausche 

Ausgehend von der Annahme, dass die skandinavischen Länder in Europa der Beteiligung 

von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben hohe Bedeutung beimessen und in Finn-

land und Schweden im europäischen Vergleich die Erwerbsbeteiligung der Zielgruppe 

überdurchschnittlich hoch ist, sollten die Experten- und Expertinnenaustausche dazu die-

nen, neue Projekte/Maßnahmen und regionale Spezifika zu erfassen und „best practice“-

Beispiele für neue innovative Maßnahmen nach Deutschland zu transportieren. 

 

3.2 Zusammenfassungen der Austausche in Schweden 

3.2.1 Informationen zu Arbeitsmarkt und Arbeitsvermittlung in Schweden 

Die praktische Arbeit der SB-Arbeitsvermittlung in Schweden ist durch den Informations-

fluss und die Kooperation mit anderen, teilweise übergeordneten Institutionen, wie z.B. 

Kranken-, Renten- und Sozialversicherungsträgern sowie diversen Projektträgerinnen und 

-trägern, gekennzeichnet. Um der vorrangigen Aufgabe der schwedischen 

Arbeitsvermittlung  -  der Zusammenführung von Arbeitsuchenden und Arbeitgebern und 

Arbeitgeberinnen  -  nachkommen zu können, tauschen sich die beteiligten oben genann-

ten Träger und Trägerin regelmäßig aus. Zwar besteht auch in Schweden ein mit Deutsch-

land vergleichbarer Sozialdatenschutz, ein Zugriff auf die bewerberbezogenen Daten des 

jeweils anderen Trägers oder der Trägerin ist jedoch (mit Zustimmung der betroffenen 

Person) zur Erfüllung der Aufgabe möglich. 

Weitere Aufgaben der Arbeitsvermittlung sind die koordinierende Verantwortung für 

Neuzugänge mit Migrationshintergund, die berufliche Rehabilitation in Zusammenarbeit 

mit der Sozialversicherung und die Unterstützung von Selbstständigen bei der Gründung 

eines Unternehmens. 

Bei der gesamten Aufgabenwahrnehmung ist zu beachten, dass jede arbeitslose 

Person nur Hilfe bekommt, wenn sie sich aktiv am Prozess beteiligt.  
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Das grundsätzliche Reintegrationskonzept für arbeitslose Menschen über 25 Jahren 

beinhaltet folgende Komponenten: 

 Individueller Aktionsplan zur Wiedereingliederung, der innerhalb von drei Monaten 

nach Verlust des Arbeitsplatzes zusammen mit der betroffenen Person erstellt 

wird. 

 Arbeits- und Entwicklungsgarantie für Personen mit längerer Abwesenheit vom 

Arbeitsmarkt zur Teilnahme an verschiedenen, individuell angepassten Aktivitäten 

mit dem Ziel der möglichst schnellen Wiedereingliederung, z.B. Ergotherapie und 

Aktivierungsmaßnahmen (vgl. AGH). 

 Aktivitätsgarantie (setzt nach 450 Tagen Arbeitslosigkeit ein), die langzeit-

arbeitslosen Menschen den Zugang zu allen Maßnahmen der Arbeitsvermittlung 

ermöglicht, z.B. kostenlose Weiterbildungen, subventionierte Praktika, 

Computerschulungen und der Einstellungsanreiz, der eine Steuerreduktion der 

Lohnkosten für den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin für bis zu max. 24 Monaten 

beinhaltet. Höhe und Dauer hängen hierbei von der Dauer der Arbeitslosigkeit ab. 

Für Jugendliche im Alter zwischen 16 und 24 Jahren wird ein anderes Konzept angeboten. 

Nach dreimonatiger erfolgloser Arbeitssuche können sie die Arbeitsgarantie in Anspruch 

nehmen, welche Aktivitäten wie Berufsberatung, Praktikantentätigkeit und Ausbildung 

umfasst. 

 

3.2.2 Samverkan  -  Zusammenarbeit mit der Kranken- und Rentenversicherung 

Die Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsvermittlung sowie der Kranken- und Rentenver-

sicherung ist nicht institutionalisiert, es existiert aber ein festes Budget für die Finanzierung 

von Maßnahmeangeboten. 

Sollte eine Rückkehr in den bisherigen Beruf aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich 

sein, prüft die Arbeitsvermittlung in einem dreimonatigen Programm, inwiefern eine Ar-

beitsfähigkeit gegeben ist. Die Überprüfung findet unter anderem mit hausinternen Arbeits-

therapeuten und Arbeitstherapeutinnen statt, welche eine Analyse zur Belastungsfähigkeit 

und -dauer, sowohl in der Theorie (Anwendung von psychologischen Testverfahren) als 

auch in praktischen Tätigkeiten (z.B. Aufstellen einer Regalwand, Einsortieren von Bü-
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chern) durchführen. So wird festgestellt und entschieden, ob eine Arbeit oder Umschulung 

infrage kommt oder ob die Voraussetzungen für den Bezug einer Berufs- oder Erwerbsun-

fähigkeitsrente erfüllt sind. 

 

3.2.3 Arbeitsvermittlung und politische Ansätze für Menschen mit Behinderungen in 
Schweden 

Ein besonderer Fokus der schwedischen Regierung liegt aktuell auf der Verbesserung der 

beruflichen Rehabilitation: Für die Zielgruppe der Rehabilitanden und Rehabilitandinnen 

sollen die Angebote in Form von Beratung und Analyse (vgl. mit Profiling) sowie weitere 

arbeitsvorbereitende Unterstützungsmaßnahmen ausgebaut und optimiert werden. 

Im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung soll die Beschäftigungsquote von 

Menschen mit Behinderungen und gesundheitlichen Einschränkungen auf das Niveau der 

allgemeinen Beschäftigung erhöht werden. 

 

Ziele der Arbeitsvermittlung im Kontext der politischen Ziele in den Jahren 2011-

2016 

 Jährliche Erhöhung des Anteils von Menschen mit Behinderungen bei Vermitt-

lung in Beschäftigung oder Ausbildung; Ausgangswert hier ist die Quote aus 

dem Jahr 2009 von 5,4% 

 Jährliche Erhöhung des Anteils junger Menschen mit Behinderungen unter 30 

Jahren bei Vermittlung in Beschäftigung oder Ausbildung; Ausgangswert hier ist 

die Quote aus dem Jahr 2009 von 7,1% 

 Verkürzung des Zeitraums bis zur Arbeitsaufnahme eines Menschen mit Behin-

derungen, gemessen von der Registrierung seiner Arbeitslosigkeit bis hin zur 

Vermittlung (2013 lag der Durchschnitt bei den Älteren bei 236 Tagen, bei den 

unter 30jährigen bei 181 Tagen) 

 Vertragliche Aufnahme von Verfügbarkeitsanforderungen in den Ausschrei-

bungsunterlagen bei arbeitsmarktpolitischen Aktivitäten 

Sonderauftrag für junge Menschen (zwischen 16 und 30 Jahren) mit Funktions-
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beeinträchtigungen: Informationsveranstaltungen und Beratungsangebote in 

den Schulen zur Verbesserung der Zusammenarbeit 

 Intensivierung der Zusammenarbeit der Sozialversicherung und der Kommu-

nen. 

 

Spezielle Möglichkeiten und Programme für Menschen mit Behinderung in der Ar-

beitsvermittlung: 

Folgende Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen bietet die 

schwedische Arbeitsvermittlung: 

 Lohnsubvention 

 Entwicklung von Sicherheits- und Beschäftigungsprogrammen 

 Geschützte öffentliche Arbeit und Beschäftigung, wie z.B. bei Samhall AB (Ge-

sellschaft in staatlichem Besitz mit dem Auftrag, sinnvolle Arbeit für Menschen 

mit Behinderungen zu schaffen) 

 Zuschüsse für technische Hilfsmittel und Arbeitsplatz-Anpassung 

 Zuschüsse für eine Arbeitsassistenz 

 Start-up - Gründungszuschüsse für Menschen mit Behinderung 

 Persönliche oder finanzielle Unterstützung des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin 

 Vor Ort ansässige Psychologen und Psychologinnen, Physio- und Ergothera-

peuten und -therapeutinnen sowie Sozialberater uns -beraterinnen (vgl. aufsu-

chendes Fallmanagement) 

 Arbeitsbezogene Untersuchungen mit Blick auf das gesamte soziale Umfeld 

und die gesundheitliche Situation 

 Codierung „sozialmedizinische Behinderung“ und Neubewertung alle zwei Jah-

re 
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3.2.4 Öffentlichkeitsarbeit 

Durch aktive Kontaktaufnahme mit Unternehmen und durch Nutzung aller zur Verfügung 

stehenden Medien werden positive Beispiele für die berufliche Leistungsfähigkeit der 

Menschen mit Behinderungen dargestellt und Hemmschwellen abgebaut. 

So wurde mit der im Jahr 2014 durchgeführten landesweiten Kampagne der schwedischen 

Arbeitsvermittlung „‘See the potential!‘  -  Beachte das Potential!“ versucht, die Inklusion 

in Schweden weiter voranzutreiben: 

 Veranstaltungen zur Intensivierung der Kontakte zu Arbeitgebern und Arbeitge-

berinnen 

 Anzeigen in der nationalen Presse 

 Neuer Abschnitt auf der Website der Arbetsförmedlingen.se 

 Magazin der Arbetsförmedlingen mit Beispielen guter Praxis 

 Arbeitgeber-Berichte, technische Hilfsmittel und Unterstützung 

 TV-Spots und Filme, die die berufliche Leistungsfähigkeit verschiedener Men-

schen mit Behinderung zeigen (Bsp. Kindergärtnerin mit einer Hand, Boxtrainer 

im Rollstuhl, blinde Balletttänzerin, Programmierer mit Asperger-Syndrom); die 

jeweilige Behinderung wird erst am Ende offenbart 27 

 Radio-Spots 

 Anschreibeaktionen an Firmen 

 Lokale Ereignisse 

 Konzentration auf gute Beispiele 

  

                                            

27 s. z.B. http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Hitta-medarbetare/Vara-erbjudanden-/Se-

kraften/Filmer-och-radiospottar-fran-kampanjen-Se-kraften.html 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Hitta-medarbetare/Vara-erbjudanden-/Se-kraften/Filmer-och-radiospottar-fran-kampanjen-Se-kraften.html
http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Hitta-medarbetare/Vara-erbjudanden-/Se-kraften/Filmer-och-radiospottar-fran-kampanjen-Se-kraften.html
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3.2.5 SIUS  -  Instrument der beruflichen Rehabilitation 

Die unterstützte Beschäftigung ist ein weit verbreitetes Instrument der Förderung und wird 

auch in den deutschen Jobcentern angewendet, um Menschen mit einer Behinderung o-

der Handicap die Suche oder den Erhalt einer Arbeitsstelle zu ermöglichen. In Schweden 

wird dieses Verfahren zusätzlich in einem Arbeitsmarktprogramm umgesetzt. Dieses spe-

zielle Verfahren der Hinführung zum ersten Arbeitsmarkt, der Begleitung vor Ort und der 

ganzheitlichen Unterstützung wird SIUS genannt. Das Ziel von SIUS besteht darin, unter-

stützende Angebote bereits vor der Arbeitsaufnahme eines Menschen mit Behinderung 

bereitzustellen. Ein SIUS-Berater bzw. eine -Beraterin analysiert und skizziert die Qualifi-

kationen und Wünsche des bzw. der Arbeitsuchenden bereits vor der eigentlichen Suche 

nach geeigneten Arbeitsplätzen. Der Berater bzw. die Beraterin leistet außerdem eine in-

tensive Unterstützung u.a. in den ersten Wochen am neuen Arbeitsplatz oder bei der Aus-

bildung. Hier wird vor allem zusammen mit dem Kunden oder der Kundin gearbeitet. Das 

Programm ist in erster Linie auf psychisch und geistig behinderte Personen ausgerichtet. 

Die Laufzeit von SIUS beträgt regulär bis zu sechs Monate. Während der Einführungspha-

se erhält der Kunde bzw. die Kundin zunächst weiterhin Leistungen im Rahmen der Akti-

vierungsunterstützung. 

Zusätzlich stellt die Arbetsförmedelingen bei Bedarf erforderliche Hilfsmittel, eine individu-

elle Ausstattung bzw. Anpassung des Arbeitsplatzes sowie Arbeitshilfen und Zuschüsse 

für Menschen mit Behinderung zur Verfügung. Grundsätzlich wird mit SIUS das Ziel ver-

folgt, eine Arbeitsstelle zu finden bzw. einen bestehenden Arbeitsplatz zu erhalten. Dem-

entsprechend können neben den bereits erwähnten technischen Hilfsmitteln auch Zu-

schüsse für einen Arbeitsplatz-Assistenten bzw. -Assistentin beantragt werden. 

Die Unterstützung von Personen mit Behinderungen steht auch Teilnehmenden in ande-

ren Arbeitsmarktprogrammen offen, sofern sie ihre Chancen für den Eintritt in den Ar-

beitsmarkt erhöhen kann. 
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3.2.6 Navet  -  Arbeitsgemeinschaft zwischen Arbeitsvermittlung und Kommune (So-
zialamt) 

Navet richtet sich primär an Personen, die zunächst Qualifikationen erwerben und entwi-

ckeln müssen, um zukünftig eine Arbeitsstelle erhalten zu können. Sie koordiniert u.a. die 

Ausbildungs- und Beschäftigungsprogramme und gibt koordinierende Unterstützung bei 

der Suche nach Arbeit und auf dem Weg dorthin. 

Vergleichbar mit dem beschäftigungsorientierten Fallmanagement in Deutschland enthält 

es ein breites Spektrum an Instrumenten für die Beratung und Orientierung bei der Ar-

beitssuche, aber auch bei der beruflichen Entwicklung (Einstufungstests, Alphabetisie-

rungsprogramme, Arbeitsmaßnahmen, Praktikumsplatzsuche u.v.m.). 

Navet ist aber auch zuständig für den Bereich der Flüchtlinge/Einwanderer und Einwande-

rinnen und kooperiert mit sog. SFI-Anbietern und Anbieterinnen (Schwedisch für Einwan-

derer), die ganztägige und kostenlose Sprachkurse durchführen. Bis zu einer Arbeitsauf-

nahme dieses Personenkreises vergehen in Schweden etwa sieben Jahre. 

 

3.2.7 Die Arbeit des Austauschpartners „Alma Folkhögskola“ 

Die „Alma Folkhögskola“ in Stockholm ist als Volkshochschule eine eigene Schulform der 

Erwachsenenbildung, in der Abschlüsse nachgeholt oder verbessert werden können (bis 

zum Niveau der Hochschulreife). Zudem übernimmt sie Auftragsmaßnahmen für andere 

Träger/innen des Sozialsystems und führt das ESF-geförderte Projekt UMA (= Entwicklung 

zur Arbeit) durch. 

Ziel von UMA ist es, arbeitslosen Menschen mit i.d.R. multiplen Vermittlungshemmnissen 

(vor allem psychischen und gesundheitlichen Einschränkungen) einen Wiedereinstieg in 

den Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Hierbei sollen durch individuelles Coaching (vor allem 

bzgl. Eigenverantwortung und Motivation) die eigenen Ressourcen aktiviert werden. Die 

Zuweisung erfolgt durch die Krankenkassen und das Sozialamt. Dauerhaft sollen 500 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen zwischen 16 und 64 Jahren betreut werden. Zum Zeit-

punkt des Besuchs im Juni 2013 waren es aktuell ca. 350, welche von 16 Jobcoaches und 
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weiteren Lehrkräften begleitet wurden. Die anfängliche wöchentliche Teilnahmepflicht be-

trägt 25 Stunden, Inhalte können dabei z.B. Sprach- und PC-Kurse oder Kurse in Mathe-

matik, Buchhaltung und Verkaufstraining sein. 

Beim „Training on the job“ (Praxisphase) erfolgt ein begleitetes Praktikum. Ein umfangrei-

ches Netzwerk zu diversen Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen ist unabdingbar. Bauhaus 

Stockholm ist ein langjähriger und enger Kooperationspartner von UMA. 

Die Vermittlungsquote von Uma lag im Jahr 2013 bei 5,1 Prozent. 

 

3.2.8 Besuch des staatlichen Integrationsunternehmens Samhall 

Das staatliche Integrationsunternehmen Samhall soll landesweit sinnvolle Beschäftigungs-

möglichkeiten u.a. für Menschen mit Behinderung schaffen und diese beim Übergang auf 

den regulären Arbeitsmarkt unterstützen. Landesweit beschäftigt Samhall ca. 21.000 Ar-

beitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Rund 10% der Beschäftigten haben keine gesund-

heitlichen Einschränkungen. Der Rest teilt sich auf in etwa 60 Prozent Menschen mit Kör-

perbehinderung und weiteren 40 Prozent mit geistiger, psychischer oder multip-

ler/psychopathischer Behinderung. Das Jahresziel für den Übergang auf den ersten Ar-

beitsmarkt der Samhall-Beschäftigten hat in den letzten Jahren bei fünf Prozent gelegen.28 

Der Prozess gestaltet sich bei jedem Beschäftigten individuell, zielt jedoch stets auf die 

Stärkung des persönlichen Selbstvertrauens ab, wobei Motivation, Sozialkompetenzen 

und Erweiterung der beruflichen Kompetenzen im Fokus stehen. 

Schwerpunkte liegen im Dienstleistungssektor und im industriellen Bereich. So ist Samhall 

beispielweise das drittgrößte schwedische Reinigungsunternehmen. Samhall finanziert 

sich zu je ca. 50 Prozent durch staatliche Zuschüsse und Einnahmen aus der unternehme-

rischen Tätigkeit. 

Im Rahmen der Inklusion steht Samhall zzt. bzgl. Wirtschaftlichkeit, Wettbewerb, Über-

gangszahlen und Stigmatisierung in der Kritik.29  

                                            
28

 vgl. G.I.B. NRW, Jochen Bösel, Bericht zum schwedischen Modell Samhall, Bottrop Februar 2011 
29

 ebda. 
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3.3 Zusammenfassung der Austausche in Finnland 

3.3.1 Berufsschule Järvenpää 

Järvenpää (Helsinki und Standort Tampere) als staatlich finanzierte Berufsschule bietet 

berufliche Ausbildung und Training für Schüler und Schülerinnen mit besonderem Hilfebe-

darf sowie berufliche Rehabilitation an. Von insgesamt 240 Mitarbeitenden werden 600 

Schüler und Schülerinnen unterrichtet. 

Es werden Ausbildungen in folgenden Bereichen angeboten: 

 Kunsthandwerk, Design, Uhrmacherei 

 Informations- und Kommunikationstechnologie 

 Hauswirtschaft und Gebäudereinigung, Hausmeisterei 

 Metall- und Maschinenbau 

 Logistik 

 Business Administration 

Über die Aufnahme entscheidet die Schule eigenständig anhand der Bewerbungen der 

motivierten Schüler und Schülerinnen (bevorzugt unter 25 Jahren). Das Einzugsgebiet der 

Berufsschule ist ganz Finnland, so dass aufgrund der Entfernungen eine internatsähnliche 

Unterbringung in der Nähe der Schule erfolgt, da ein Wohnen zu Hause für die Schüler 

und Schülerinnen nicht mehr möglich ist. 

Die Gesamt-Schülerstruktur ist im Hinblick auf die Arten der Behinderungen heterogen 

und vielschichtig. 

Der Unterricht erfolgt in möglichst homogenen Gruppen in Bezug auf die Art der Behinde-

rung, um gleichgeartete Probleme besser und effizienter lösen zu können. Der Unterricht 

ist individuell gestaltet; es besteht die Möglichkeit, theoretische Anteile an Hand von prak-

tischen Beispielen in Einzelgesprächen zu vermitteln. Im praxisbezogenen Bereich wird 

ebenfalls individuell unterrichtet. 

Die Schulzeit entspricht in der Regel den drei Ausbildungsjahren. Jeder Schüler und jede 

Schülerin muss mindestens ein achtwöchiges Praktikum in einem externen Betrieb absol-

vieren, wobei die Suche nach dem Praktikumsplatz möglichst selbständig erfolgen soll. 



Projekthandbuch für das Modellprojekt MIAR 02/2015 

 

Seite 80 von 221 
 

Im dritten Ausbildungsjahr wird jedem Schüler und jeder Schülerin ein Integrationscoach 

zur Seite gestellt, der zunächst unter Einbeziehung aller Beteiligten eine Strategie zur er-

folgreichen Integration in Beschäftigung entwickelt. Diese Strategie kann z.B. auch ein 

entsprechendes Bewerbungstraining zwecks gezielter Vorbereitung auf Vorstellungsge-

spräche beinhalten. Zudem kann Hilfe und Unterstützung bei den zu erledigenden Forma-

litäten erfolgen. 

Integrationscoaching 

Aus Sicht der Schule gibt es zwei kritische Situationen nach der Beendigung der Ausbil-

dung, nämlich 

 eine erste Beschäftigung nach der Ausbildung zu finden oder, sofern dieses nicht 

gelingt, 

 mit einer möglichen Arbeitslosigkeit umzugehen. 

Aus diesem Grunde werden die Schüler und Schülerinnen umfassend dabei unterstützt, 

unter Berücksichtigung der individuellen Fähigkeiten und Einschränkungen eine passende 

Anstellung bzw. eine passende Alternative zu finden. 

Während der gesamten Ausbildung stehen Integrationscoaches für Gespräche, Gruppen-

trainings, Praktika etc. zur Verfügung. 

Im Jahr 2012 konnten Integrationsquoten in folgender Höhe erreicht werden: 31 Prozent 

Integration in den ersten Arbeitsmarkt, 22 Prozent Integrationen in andere Formen des 

Arbeitsmarkts, 4 Prozent in eine weitere Ausbildung und 20 Prozent in sonstige Angebote. 

23 Prozent der Schüler und Schülerinnen blieben im Anschluss an die Ausbildung bei Jär-

venpää arbeitslos. 
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Eingangsklassen: 

Diejenigen Schüler und Schülerinnen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage 

sind, die Ausbildungsreife zu erlangen, können für die Dauer von bis zu drei Jahren zwei 

vorgeschaltete Klassen besuchen. 

Die Klasse „AVA“ ist für die Schüler und Schülerinnen eingerichtet worden, welche sich 

aus unterschiedlichen Gründen noch nicht für eine konkrete Ausbildung in der Schule ent-

scheiden konnten. Sie dient zur Orientierung und kann bis zu zwei Jahre lang besucht 

werden. Hier gibt es neben dem normal gesteuerten Unterricht auch Klassen mit erhöhtem 

musikalischem, sportlichem oder künstlerischem Anteil. Anschließend kann ein Übergang 

in die Ausbildungsklassen vor Ort erfolgen. Die Schüler und Schülerinnen bewerben sich 

auf die freien Ausbildungsplätze und werden zum größten Teil auch übernommen. 

In der Klasse „TYVA“ erlernen die Jugendlichen die richtigen Umgangsformen innerhalb 

der Gesellschaft und für ein selbständiges und eigenverantwortliches Leben. Dazu gehö-

ren alltägliche Dinge, wie z.B. der Umgang mit Geld, Einkaufen, Haushaltsführung etc. Ziel 

ist es, auch diesen Schülern und Schülerinnen die Möglichkeit zu geben, die Arbeitswelt 

zu entdecken und im besten Falle eine Integration im niedrigschwelligen Bereich zu errei-

chen. Im Rahmen von „training-on-the-job“ werden die Jugendlichen für eine Woche bei 

der täglichen Arbeit zu einem Praktikumsbetrieb begleitet. Der Arbeitsplatz wird zunächst 

gemeinsam analysiert. Im Anschluss werden alle Arbeitsschritte im Detail besprochen, 

auch unter Zuhilfenahme von Schaubildern oder Tonaufnahmen. Auch im Betrieb stehen 

dauerhaft feste Ansprechpartner und -partnerinnen zur Verfügung. Dieses System hat sich 

in der Berufsschule bewährt und legt bei vielen Jugendlichen den Grundstein für eine dau-

erhafte Integration in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Einige Schüler  

und Schülerinnen aus diesen Klassen bewerben sich bei Eignung auch auf die Ausbil-

dungsklassen und werden ebenfalls zum größten Teil übernommen. 
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3.3.2 Öffentlicher Arbeitskräftedienst („The Labour Service Center DUURI“) 

Das „Labour Service Center“ betreut langzeitarbeitslose Menschen mit multiplen Vermitt-

lungshemmnissen, die meist im gesundheitlichen Bereich liegen. Sie werden durch die 

Arbeitsvermittlung, Sozialhilfeträger und in geringem Umfang durch die Sozialversicherung 

zugewiesen. Voraussetzung für die Betreuung ist das Beherrschen der finnischen Sprache 

mindestens auf dem Level A2, entsprechende Motivation und persönliche Zustimmung. 

Bei einer gemeinsamen Hilfeplankonferenz wird das zu erreichende Ziel festgelegt.  

Der Betreuungsschlüssel liegt bei ca. 100 Kunden und Kundinnen. Die Dauer der Betreu-

ung umfasst i.d.R. drei Jahre, inklusive einem ein- bis sechsmonatigen Praktikum. 

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind auch im Bereich Fallmanagement tätig. Es gibt 

eine enge Kooperation mit den Krankenkassen, welche beispielsweise darüber informie-

ren, wenn verschriebene Medikamente nicht abgeholt wurden. Dies wird bei einem Termin 

mit dem Kunden bzw. der Kundin besprochen, wobei immer wieder versucht wird, dem 

oder der Betroffenen die Wichtigkeit der Einhaltung von Absprachen sowie die Nutzung 

von Angeboten und Hilfen jeglicher Art zu vermitteln. Sollten Absprachen dauerhaft nicht 

eingehalten werden, werden die Kunden und Kundinnen zurück in die sozialen Siche-

rungssysteme überstellt. 

Zudem existieren unterschiedliche Gruppen- und Einzelangebote. Dazu gehört u.a. der 

Einsatz von Krankenpflegern und -pflegerinnen in Maßnahmen, um die Schwelle zur Inan-

spruchnahme von medizinischen Leistungen zu senken. 

Nur ca. fünf Prozent der Kunden und Kundinnen gehen nach Ablauf der Betreuungszeit 

wieder in die sozialen Sicherungssysteme zurück. Für die anderen kann eine andere Lö-

sung gefunden werden, im Idealfall eine Arbeitsaufnahme. 
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3.3.3 Stiftung Vates  -  Inklusion am Arbeitsmarkt 

Hauptaufgabe der Stiftung ist es, durch ihre Arbeit gleiche Beschäftigungschancen für 

Menschen mit Behinderungen zu fördern bzw. zu schaffen. Dazu führt die Stiftung u.a. 

EU-geförderte Modellprojekte durch und begleitet Projekte von anderen Trägern und Trä-

gerinnen. 

Die Stiftung beschäftigt 15 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ihre Aufgabe sieht sie in fol-

genden Bereichen: 

 Erprobung von Einstellungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen 

mit Behinderungen 

 Experten- und Expertinnenservice 

 Lobbyarbeit 

 

Die finnische Regierung hat sich das Ziel gesetzt, bis 2020 den erfolgreichsten Arbeits-

markt in Europa zu haben. Vates hat hierfür das Projekt der „Job-Banken“ gegründet. Die-

se Job-Banken wurden landesweit umgesetzt und wollen bis 2015 insgesamt 5.000 Men-

schen mit Behinderung in Arbeit gebracht haben. Die Zusammenarbeit erfolgt mit Betrie-

ben, welche Menschen mit Behinderung sowohl „ausleihen“ (vgl. Zeitarbeitsfirmen) oder 

fest einstellen. Die Job-Banken  dürfen aber auch selbst hergestellte Produkte verkaufen 

oder Dienstleistungen anbieten. Einige Angestellte und Angestelltinnen erhalten Zuschüs-

se vom Arbeitsamt. Die Job-Bank erhält für jeden vermittelten Menschen mit Behinderung 

auf dem ersten Arbeitsmarkt für mindestens drei Monate eine Bonuszahlung aus Steuer-

mitteln. Zur Zielgruppe des Projekts gehören neben Menschen mit Behinderungen auch 

langzeitarbeitslose Menschen und Jugendliche. 

Die eingesetzten Sozialarbeiter und -arbeiterinnen werden durch Vates in Form von Work-

shops und Hospitationen unterstützt. Managementskills müssen eigenverantwortlich und 

standortbezogen angeeignet werden, um den Prozess der Stabilisierung und Etablierung 

jeder einzelnen Job-Bank voran zu treiben. Die eingesetzten Jobcoaches leisten unter-

stützende Handreichungen, so z.B. Hilfestellung bei den Formalitäten. 

2013 konnten rund eintausend Menschen dauerhaft auf den ersten Arbeitsmarkt integriert 

werden, die Tendenz im Jahr 2014 ist steigend. 



Projekthandbuch für das Modellprojekt MIAR 02/2015 

 

Seite 84 von 221 
 

3.4 Schlussfolgerungen aus den transnationalen Austauschen 

Die Experten- und Expertinnenaustausche sollten erfolgreiche Projekte und Maßnahmen 

sowie regionale Spezifika erfassen und die Transfer-Möglichkeiten für „best practice“-

Beispiele nach Deutschland auf Praktikabilität und Übertragbarkeit prüfen. 

Die Rahmenbedingungen in den skandinavischen Ländern sind mit denen in Deutschland 

nur bedingt vergleichbar, da beispielsweise beide nordeuropäischen Länder eine deutlich 

geringere Bevölkerungsdichte haben. Während der Besuche wurde außerdem deutlich, 

dass teilweise die gleichen Instrumente in der Arbeitsvermittlung existieren, allerdings an-

ders genutzt werden. Die folgenden Ausführungen beziehen sich deshalb ausschließlich 

auf die „best practice“ aus den beiden Ländern. 

 

3.4.1 Schweden 

Auffällig in Schweden war die team- und behördenübergreifende Zusammenarbeit. Zwar 

existieren auch in Schweden hohe Datenschutzvorgaben, diese können dort jedoch mit 

Einwilligung der Betroffenen kundenbezogen „aufgebrochen“ werden. Alle Beteiligten ar-

beiten gemeinsam mit den Kunden und Kundinnen und haben Zugang zu allen Daten und 

erstellten Vermerken, auch organisationsübergreifend. Zudem finden regelmäßige Aus-

tausche statt, um die mit der Betreuung befassten Beteiligten auf den aktuellen Sachstand 

zu bringen und so eine effektive Unterstützung zu geben. Hilfreich dabei ist, dass Psycho-

logen und Psychologinnen und Soziologen und Soziologinnen direkt im Team vor Ort sind 

und regelmäßig an Fallbesprechungen teilnehmen. Diese Form der Zusammenarbeit 

macht ein umfangreiches und zielorientiertes Fallmanagement möglich. 

Neben der besseren und effektiveren Fallsteuerung wird eine aktive Prozessbeteiligung 

von allen Seiten gefordert. Dies bedeutet, dass der Kunde oder die Kundin sich an den 

ganzheitlichen Aktivierungsplan halten und 40 Wochenstunden Aktivität nachweisen muss. 

Dazu zählen z.B. auch Arztbesuche, wenn sie als Teil der Integrationsstrategie festgelegt 

wurden. Sind die Nachweise dauerhaft unzulänglich, geht die Betreuung des Kunden bzw. 

der Kundin zurück an das Sozialamt mit der Folge, dass er/sie nur noch den Mindestregel-

satz erhält. 
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Die Beratungsstruktur an sich ist nicht „typisch bürokratisch“. Beratungsgespräche können 

z.B. auch in einem Cafe oder bei einem Spaziergang stattfinden. 

Für die Beratung von Menschen mit Behinderung gibt es in Schweden diverse Teams, die 

auf die unterschiedlichen Arten der Behinderungen spezialisiert sind. Dazu gehören auch 

finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten, um dem Kunden bzw. der Kundin die neuesten 

technischen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, wie zum Beispiel iPhones, die für Hör- 

und Sehbeeinträchtigte viele Standardhilfen integriert haben.  

In Schweden werden die typischen Beratungsstrukturen (gegenübersitzend an einem 

Schreibtisch) bei Bedarf aufgebrochen, indem Gespräche beispielsweise in einer Bespre-

chungsecke bei einer Tasse Kaffee geführt werden. Dies wäre sicherlich auch in den 

deutschen Jobcentern möglich, wobei hier aktuell hohe Fallzahlen herrschen und damit 

eine andere, zeitintensivere Beratungsstruktur zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht um-

setzbar ist. Eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Vermittlungsfachkräfte 

könnte gleichzeitig zu einer kundenfreundlicheren Beratungsstruktur und einem vertrau-

ensvolleren Verhältnis zwischen dem Kunden oder der Kundin und der Beratungsfachkraft 

führen, das insbesondere in der Beratung von Menschen mit gesundheitlichen Einschrän-

kungen unabdingbar ist. 

Das Bereitstellen von neuen technischen Hilfsmitteln könnte z.B. über das Vermittlungs-

budget oder über die anderen Sozialleistungsträger erfolgen.  

Im Ergebnis bedeutet es, dass nur ein allgemeines und grundsätzliches Umdenken und 

die Nutzung innovativer Ideen zu Erfolgen in der Beratung  und Unterstützung von Men-

schen mit Behinderung führen können. 
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3.4.2 Finnland 

Jobcoaches, direkt am Arbeitsplatz eingesetzt, um in der Anfangszeit den Menschen mit 

Behinderung im Arbeitsalltag und in den Arbeitsstrukturen zu unterstützen, haben sich als 

erfolgreiches Instrument für die Integration der Zielgruppe  -  speziell von Schülern und 

Schülerinnen  -  in den Arbeitsmarkt und in Ausbildung erwiesen. 

Arbeitsbanken, welche mittlerweile in ganz Finnland umgesetzt werden, führen diese An-

sätze auch für ältere Personengruppen fort.  

Auch in Finnland führt eine gute Vernetzung der am Integrationsprozess Beteiligten zu 

verbesserten Eingliederungserfolgen. Die große Organisation Vates, welche sich für die 

Rechte der Menschen mit Behinderung auch auf politischer Ebene einsetzt, wurde aus 

einzelnen Verbänden und Selbsthilfeorganisationen gegründet und agiert als Dachver-

band. Dies führt dazu, dass im öffentlichen Auftreten ein Konsens herrscht und so die Zie-

le auch auf politischer Ebene konsequent verfolgt werden können.  

Das Projekt Jobcoaching nach dem finnischen Vorbild wird in Aachen in einem Pilotprojekt 

getestet (siehe Kapitel 4.2.5). Darüber hinaus wurde deutlich, dass eine gute Vernetzung 

aller beteiligten Partner und Partnerinnen für die Zielerreichung wichtig ist. Dies ist durch 

das Projektteam MIAR in den einzelnen Regionen vorangetrieben worden. Es reicht je-

doch nicht aus, dies nur regionalbezogen auszuüben. Hier bedarf es der Unterstützung 

vom Land und auch vom Bund, damit eine konsequente Verfolgung des Zieles einer 

ganzheitlichen Inklusion angestoßen und erreicht werden kann. Mit einbezogen werden 

müssen auch die vielen Verbände und Selbsthilfegruppen, damit auch hier ein Miteinander 

unter realistischen Vorgaben effizient gestaltet wird. 
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Der Fokus auf die Zielgruppe ist sowohl in Schweden als auch in Finnland schon länger 

verankert. In beiden Ländern wird der Datenschutz nicht in solch restriktiver Art und Wei-

se ausgeübt, sondern ist personen- und mitarbeiterbezogen. Es ist nicht für jeden neuen 

Partner bzw. jede neue Partnerin eine gesonderte Schweigepflichtsentbindung notwen-

dig, sondern es wird zu Beginn eine allumfassende Erklärung ausgefüllt, die dann für den 

gesamten Betreuungsprozess Gültigkeit hat. Somit ist ein unbürokratisches und zeitspa-

rendes Zusammenarbeiten an einem Fall möglich, was bedeutet, dass alle an dem „Fall“ 

beteiligten Behörden, sozialen Einrichtungen und auch andere Netzwerkpartner und 

Netzwerkpartnerinnen, wie bspw. Selbsthilfegruppen, jederzeit in einem stetigen Informa-

tionsaustausch stehen und so zusammen versuchen, das Ziel der Integration auf den 

Arbeitsmarkt zu erreichen. Dies zeigt, dass häufigere Fallbesprechungen mit möglichst 

vielen Beteiligten zielführend sind. Fraglich ist, ob dies in Deutschland auf Grund der ho-

hen Betreuungsrelationen sofort umsetzbar sein kann. Gegebenenfalls sollte es erst für 

eine begrenzte Anzahl an Kunden und Kundinnen getestet werden. 

 

Des Weiteren werden mehr Psychologen und Psychologinnen und Ergotherapeuten und 

-therapeutinnen eingesetzt, die auf dem „kurzen Dienstweg“ die Arbeitsvermittler und 

Arbeitsvermittlerinnen in ihrer Arbeit mit dem Kunden bzw. der Kundin unterstützen. 

Spezialisten und Spezialistinnen direkt im Jobcenter vor Ort könnten also zur Fallunter-

stützung beitragen. Die Herausforderung für eine Übertragung in die Projektregionen ist, 

das entsprechende Fachpersonal auf Grund der hohen Nachfrage in der freien Wirt-

schaft zu gewinnen. Es sollten diesbezüglich Überlegungen unternommen werden, wie 

Lösungen in Richtung Arbeitsmarkt angestrebt werden können (z.B. attraktivere Lohnge-

staltung etc.). 

In Finnland wird neben nationalen Programmen auch das Thema Jobcoaching anders 

verstanden und praktiziert. Jobcoaches stehen dem Menschen mit Behinderung von Be-

ginn an zur Verfügung. Sie gehen bei Bedarf mit der Person in den Betrieb und gestalten 

die Arbeitsabläufe. 
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Die gute Netzwerkarbeit ist sicherlich ein Thema, welches schnell in die einzelnen Regi-

onen übertragen werden kann, denn hier wird deutlich, dass eine gute Zusammenarbeit 

sowohl innerhalb der Trägerlandschaft als auch jobcenterübergreifend zu einem guten  

Erfolg führt. 

 

Vergleichbar in beiden skandinavischen Ländern war die Bemessung des Zeitraums, 

der dem Kunden bzw. der Kundin für die Integration in den Arbeitsmarkt zur Verfügung 

steht. Hinsichtlich der Übertragbarkeit auf Deutschland sollte man die jobcenterintern 

oder durch den Gesetzgeber vorgegebene Maßnahmeverweildauer von Kunden und 

Kundinnen nach den individuellen Bedürfnissen ausrichten. Viel zu oft wird ein gerade 

eingeschlagener bewährter Weg durch eine restriktive Regelung wieder versperrt. Die 

Erfahrungen in Finnland haben gezeigt, dass gerade Menschen mit psychischen Er-

krankungen durchschnittlich frühestens nach ca. zwei Jahren soweit stabilisiert sind, 

dass erste Aktivitäten in Richtung Arbeitsmarkt unternommen werden können. Vor die-

sem Hintergrund wäre sowohl durch die Jobcenter vor Ort als auch durch den Gesetz-

geber zu überlegen, ob eine Bindung an strikte zeitliche Vorgaben in Bezug auf Maß-

nahmeverweildauern wirklich sinnvoll ist und inwieweit die jährliche Haushaltsführung 

hier möglicherweise aufgeweicht werden kann. 
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4. Produkte und Handlungsempfehlungen 

 

4.1 Produkte zum Thema Netzwerke 

4.1.1 Die Wuppertaler Netzwerkkarte 

Das Monitoring, bezogen auf die Netzwerkpartner und –partnerinnen bei der Betreuung 

von Menschen mit Behinderung, hat ergeben, dass ein gut funktionierendes Netzwerk für 

die Arbeit im Jobcenter unabdingbar ist. Der Überblick über die Angebote vor Ort war zu 

Projektbeginn beliebig und für die tägliche Arbeit nicht ausreichend. Diese Erkenntnis kann 

als überregional gültig betrachtet werden.  

Damit die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im operativen Geschäft ein geeignetes und ak-

tuelles Werkzeug für die tägliche Arbeit an die Hand bekommen, wurde durch das Projekt-

team MIAR eine Netzwerkkarte entwickelt. Zunächst wurden die MIAR-Ansprechpartner 

und -Ansprechpartnerinnen in den Geschäftsstellen nach ihren Netzwerkkontakten be-

fragt. Anschließend wurden diese Ergebnisse mit dem psychosozialen Adressbuch der 

Stadt abgeglichen. Alle Kontaktdaten wurden aktualisiert und in ein Word-Dokument über-

tragen (siehe Anl. 7). So entstand eine Übersicht über für die tägliche Beratungsarbeit re-

levanten Partner und Partnerinnen. 

Die Implementierung der Netzwerkkarte erfolgte über  die Teamleiter und Teamleiterinnen 

im  Integrationsbereich. Durch ausgewählte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wurde sie im 

Tagesgeschäft auf ihre Anwendbarkeit geprüft. Aufgrund der Rückmeldungen erfolgte eine 

abschließende Überarbeitung. 

Die Resonanz zu der Netzwerkkarte, besonders zur Ausführlichkeit und Aktualität der Kon-

takte, war durchweg positiv. Die Effizienz in der täglichen Arbeit konnte so enorm gestei-

gert werden.  

Die Netzwerkkarte steht den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen jetzt sowohl im Intranet der 

Jobcenter Wuppertal AöR als auch in der sogenannten „Integrationsablage“, einer syste-

matischen Zusammenstellung aller Handlungsempfehlungen, internen Regelungen und 
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Arbeitshilfen, zur Verfügung. Zwischenzeitlich wird die Netzwerkkarte intensiv im Tages-

geschäft, oft bereits in der Direktvermittlung, genutzt.  

Die Netzwerkkarte stellt sich nicht nur als besonders hilfreich für den Bereich Markt und 

Integration dar, sondern auch für die Leistungsgewährung, da auch hier durch die Nutzung 

der Übersicht über die Kontakte bei individuellen Problemlagen schnelle Hilfestellung ge-

leistet werden kann. 

  



Projekthandbuch für das Modellprojekt MIAR 02/2015 

 

Seite 91 von 221 
 

4.1.2 Netzwerkkarte Intranet (Jobcenter StädteRegion Aachen) 

Die Idee, eine interaktive Netzwerkkarte zu erstellen und dem operativem Bereich zugäng-

lich zu machen, wurde aufgrund der im Monitoring gewonnenen Erfahrungen auch im Job-

center StädteRegion Aachen intensiv weiterverfolgt. Gearbeitet wird hier daran, eine 

Netzwerkkarte direkt im Intranet zu installieren, die verschiedene Funktionen erfüllen kann. 

 

Analog zur Netzwerkkarte Wuppertal wird es eine klassische alphabetische Sortierung 

geben, in der alle Bildungs- und Sozialleistungsträger/innen, Institutionen, Leistungen 

u.v.m. aufgeführt sind. Die „Suchen und Finden“-Funktion wird wie ein Telefonbuch arbei-

ten. Darüber hinaus ist eine Suchfunktion nach Schlagworten geplant. Zusätzlich ist für ein 

Flächen-Jobcenter, wie in der StädteRegion Aachen, eine Suchoption nach dem Ort sinn-

voll. 

Die Kollegen und Kolleginnen sollen auch direkt über so genannte „Bubbles“ zu entspre-

chenden Angeboten gelangen. 
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Eine weitere Funktion, die im Rahmen des Netzwerkens und des Schaffens von Dienst-

leistungsketten immer mehr Relevanz erfährt, ist die Dokumentation der bereits bekannten 

Kontaktpersonen und ihrer Zuständigkeiten, sowohl intern als auch extern. 

 

4.1.3 Netzwerkpräsentation (Jobcenter Kreis Unna) 

Ein umfassender Netzwerkaustausch mit Vereinen, Verbänden, Werkstätten für behinder-

te Menschen (WfbM), Maßnahmeträgern und Maßnahmeträgerinnen und Gremien ermög-

licht durch den Aufbau persönlicher Kontakte und das Kennenlernen von Einrichtungen 

eine zielgerechte und niedrigschwellige Vorteilsübersetzung bezüglich der Angebote für 

schwerbehinderte Kunden und Kundinnen. Die Netzwerkpartner und Netzwerkpartnerin-

nen ihrerseits sind Multiplikatoren und Multiplikatorinnen für die Weitergabe von Informati-

onen über die Strukturen und Unterstützungsleistungen der Jobcenter.  

Der über das Internet verfügbare Behindertenwegweiser des Kreises Unna ist zunächst 

auf die allgemeinen Bedürfnisse behinderter Menschen gerichtet. Im Projektverlauf wurde 

deshalb eine Netzwerkpräsentation entwickelt, die den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

des Jobcenters gezielt einen Überblick über arbeitsfeldbezogene Anlaufstellen für Kunden 

und Kundinnen liefert. Die Präsentation wurde in Teams, bei Netzwerkpartnern und Netz-

werkpartnerinnen sowie in Arbeitsgemeinschaften vorgestellt und als hilfreich für die Arbeit 

in der Beratung, der Arbeitsvermittlung und Leistungsgewährung bewertet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Netzwerkkarte stellt für die Jobcenter Wuppertal AöR und die StädteRegion 

Aachen eine gute Hilfestellung dar. Aufgrund ihrer Aktualität und Vollständigkeit ist 

sie bei Beratungsgesprächen sowohl in der Arbeitsvermittlung und im Fallmanage-

ment als auch in der Leistungsgewährung im Einsatz. Sie hat sich bereits im Alltag 

bewährt und wird auch nach Ende des Projektes weiter Bestandteil der Arbeitshilfen 

in beiden Jobcentern sein. Die Umsetzung im Jobcenter Kreis Unna ist im Anschluss 

an das Projekt vorgesehen.  
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4.1.4 Newsletter für Externe (Jobcenter StädteRegion Aachen) 

Das Jobcenter StädteRegion Aachen bietet ein breites Spektrum an Maßnahmen und Pro-

jekten. Diese Aktivierungshilfen sind auf unterschiedliche Zielgruppen, z.B. U25, Selbstän-

dige, Akademiker und Akademikerinnen sowie Schwerbehinderte, ausgerichtet. Sie bein-

halten differenzierte Ansätze für die unterschiedlichsten Kundengruppen (marktnahe und 

integrationsferne) und werden sowohl als Regelleistungen als auch Pilotprojekte durchge-

führt. 

Im Rahmen des Projektes MIAR wurde deutlich, dass es nicht nur von großer Relevanz 

ist, dass der operative Bereich die Möglichkeit hat, Maßnahmen und Projekte individuell 

für die Kunden und Kundinnen auszuwählen, sondern dass es teilweise durchaus sinnvoll 

sein kann, wenn Externen diese Informationen zugänglich gemacht werden. 

Bei Gesprächen, die u.a. mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen fachlicher Arbeitskrei-

se geführt wurden, wurde deutlich, dass ihnen diese Informationen, die für eine passge-

naue und nahtlose Weiterförderung der/des Einzelnen extrem wichtig sind, fehlen. 

Als sinnvoll zu betrachten ist die Informationsweitergabe vor allem bei Institutionen, wie 

dem Sozial Psychiatrischen Dienst (SpD). Aus Sicht des SpD ist es insbesondere dann 

wichtig, Klienten oder Klientinnen mit der möglichen Teilnahme an einer entsprechenden 

Maßnahme zu motivieren und stabilisieren, wenn er bzw. sie noch lange auf einen Thera-

pieplatz warten muss. 

Eine Möglichkeit der gezielten Weitergabe von relevanten Informationen oder Neuigkeiten 

an Externe kann ein Info-Brief an die entsprechenden Kooperations- und Netzwerkpartner 

bzw. -partnerinnen sein. Diese Vorgehensweise wird derzeit noch im Jobcenter StädteRe-

gion Aachen erprobt und soll nach Möglichkeit in diesem Jahr umgesetzt werden. 

 
 

 

 

 

 

  

Es ist immens wichtig, dass alle Netzwerkpartner und Netzwerkpartnerinnen Zugang 

zu den notwendigen Informationen haben. Oftmals stellen Informationslücken Hür-

den da, welche durch einfache Mittel, wie zum Beispiel einem Info-Brief geschlossen 

werden können. Somit können Schleifen vermieden und Ziele schneller erreicht wer-

den. 
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4.1.5 Bildung einer Dienstleistungskette (Jobcenter Wuppertal AöR) 

Um Menschen mit Behinderungen die dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt zu er-

möglichen, sind vielfältige Unterstützungsangebote notwendig. Das zu den vorhandenen 

Netzwerken durchgeführte Monitoring führte zu der Erkenntnis, dass diese von einer Viel-

zahl von Organisationen mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Abläufen erbracht wer-

den. Die behinderten Menschen selbst haben dann die schwierige Aufgabe, die verschie-

denen Angebote zu finden und die unterschiedlichen Arbeitsansätze der einzelnen Orga-

nisationen möglichst vorteilhaft für sich zu nutzen. 

Eines der Ziele des Projektes MIAR war es deshalb, Dienstleistungsketten, die sich in 

Wirtschaftsbereichen als probates Instrument erwiesen hatten, in die Betreuungsarbeit für 

den Personenkreis der Menschen mit Behinderungen zu implementieren. 

In Dienstleistungsketten werden voneinander getrennt erbrachte Leistungen und Bera-

tungsangebote aufeinander abgestimmt und koordiniert. Dadurch beschleunigen sie die 

Abläufe und unterstützen die Integration, weil eine schnellere und effizientere Abwicklung 

der erforderlichen Unterstützungsleistungen erreicht werden kann. 

 

Exemplarisch wurde eine Dienstleistungskette in Kooperation mit der Fürsorgestelle und 

dem Integrationsfachdienst in Wuppertal entwickelt. Der Ablauf gestaltet sich folgender-

maßen: 

Nachdem für einen Kunden oder eine Kundin mit Schwerbehinderung eine Arbeitsstelle 

gefunden werden konnte, ergibt sich im Beratungsgespräch mit einem Mitarbeiter oder 

einer Mitarbeiterin des Teams Schwerbehinderung im Jobcenter, dass neben der Gewäh-

rung eines Eingliederungszuschusses nach § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 90 SGB III eine 

behinderungsgerechte Einrichtung gem. § 102 Abs. 3 Nr. 2a SGB IX und § 26 SchwbAV 

notwendig ist. Die Zuständigkeit für die Gewährung liegt beim Integrationsamt. 

Die örtlichen Ansprechpartner und -partnerinnen des Integrationsamtes sind die Fürsorge-

stellen. In einem ersten Schritt informiert das Jobcenter die örtliche Fürsorgestelle über 

eine geplante oder mögliche Arbeitsaufnahme unter Darstellung des Sachverhaltes. Die 
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Kunde/Kundin 

mit möglicher 

Arbeits-

aufnahme

Kontakt zum AG 

und Erläuterung 

der 

Fördermöglich-

keiten

ggf. Angebot 

weiterer 

Fördermöglich-

keiten

informiert
Jobcenter Fürsorgestelle

Integrations-

fachdienst

informiert

örtliche Fürsorgestelle kontaktiert den Arbeitgeber bzw. die Arbeitgeberin und schaltet 

dann ggf. den Integrationsfachdienst ein, falls im Verlauf Probleme auftreten. 

 

Im Gespräch mit dem zukünftigen Arbeitgeber/der zukünftigen Arbeitgeberin wird ggf. ein 

Termin zur Besichtigung des Arbeitsplatzes zusammen mit einem Arbeitsplatztechniker 

vereinbart, so dass direkt vor Ort die nötigen Hilfen besprochen werden können. Damit bei 

der Antragstellung alles reibungslos funktioniert, bietet die örtliche Fürsorgestelle auch hier 

dem Arbeitgeber/der Arbeitgeberin die eventuell notwendige Unterstützung. Die anschlie-

ßende Gewährung der Mittel erfolgt über den jeweiligen Landschaftsverband. 

 

Für den Kunden bzw. die Kundin werden die relevanten Ansprechpartner und Ansprech-

partnerinnen mit den jeweiligen Daten zusätzlich in der Kontaktkarte (s. 4.1.6) notiert und 

ausgehändigt, damit auch er bzw. sie jederzeit einen Überblick über die am Integrations-

prozess beteiligten Stellen behält. 

Schematisch stellt sich die Dienstleistungskette folgendermaßen dar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Förderung seitens der örtlichen Fürsorgestelle ist generell auch bereits vor Abschluss 

des Arbeitsvertrages möglich. Daher werden die Integrationsfachkräfte (i.d.R. Team 

Schwerbehinderte) der Jobcenter Wuppertal AöR zukünftig in jedem Fall die örtliche Für-

sorgestelle mit einbeziehen, damit Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberin und Arbeitnehmer bzw. 

Arbeitnehmerin vollumfänglich über mögliche Förderangebote beraten werden und die 

entsprechenden Unterstützungen erhalten. Kommt es während der Arbeitsaufnahme zu 

Problemen, schaltet die örtliche Fürsorgestelle den Integrationsfachdienst ein. 
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Die Bildung dieser Dienstleistungskette soll zum einen dazu dienen, dass das Jobcenter 

und die örtliche Fürsorgestelle sich frühzeitig gegenseitig über die Arbeitsaufnahme eines 

Menschen mit Behinderung informieren. Leider war dies in der Vergangenheit nicht immer 

der Fall. Somit sind mögliche Förderleistungen auf Grund von Unkenntnis nicht zustande 

gekommen.  

Die Dienstleistungskette dient außerdem dazu, dass sämtliche Förderinstrumente von Ar-

beitgebern und Arbeitgeberinnen sowie Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in ihrer 

Vielfalt genutzt werden können. Durch die frühzeitige Information des Jobcenters an die 

örtliche Fürsorgestelle über die mögliche Arbeitsaufnahme können die individuell erforder-

lichen Arbeitsmittel auch schneller beantragt und somit auch schneller durch den Land-

schaftsverband beschafft und bereitgestellt werden. 

Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist der stetige Kontakt zwischen Jobcenter und örtlicher 

Fürsorgestelle, welcher für die Aufrechterhaltung des Netzwerkes unabdingbar ist.  
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Dienstleistungsketten gestalten die Kooperation mit Netzwerkpartner und -

partnerinnen im Idealfall unbürokratisch. Oftmals ist es der einfachste Weg, alle am 

Prozess Beteiligten an einen Tisch zu holen. Wenn alle Netzwerkpartner und Netz-

werkpartnerinnen an einem Strang ziehen, das Wohl der Betroffenen im Auge haben 

und Problemstellungen gemeinsam erörtert werden, bedarf es lediglich der Vereinba-

rungen über künftige Abläufe. 

Die Bildung der Dienstleistungskette zusammen mit der örtlichen Fürsorgestelle und 

dem Integrationsfachdienst ist ein guter Weg, um Arbeitsabläufe effizienter zu gestal-

ten und den Prozess der Arbeitsaufnahme zu optimieren. Ebenso wichtig ist es, dass 

alle wichtigen Partner und Partnerinnen, einschließlich der Arbeitge-

ber/Arbeitgeberinnen, frühzeitig über mögliche Arbeitsaufnahmen und Zusatzförde-

rungen informiert sind. 

Für die Übertragung der Entwicklung von Dienstleistungsketten auf andere Regionen 

mit anderen Kooperationspartnern/innen bzw. Organisationen können folgende Emp-

fehlungen gegeben werden: 

 Die Arbeit an der Dienstleistungskette startet mit der Analyse der Bedarfslage 

für die Zielgruppe. 

 Gemeinsam mit allen Akteuren/innen werden die gewünschten Wirkungen und 

Ziele festgelegt. 

 Es wird der Prozess definiert, mit dem die Wirkungen erreicht werden sollen: 

Welche Leistungen und Angebote sind notwendig und wie müssen die 

Schnittstellen zwischen diesen Angeboten gestaltet sein? 

 Wenn der „ideale Leistungsprozess“ mit den realen Verhältnissen abgeglichen 

wird, kann erkannt werden, an welchen Stellen welche Veränderungen vorge-

nommen werden müssen und welche lokalen Handlungsbedarfe es gibt.  
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4.1.6 Einführung einer Kontaktkarte (Jobcenter Wuppertal AöR) 

Die bereits dargestellte Erkenntnis aus dem Monitoring, dass eine große Bandbreite an 

Unterstützungs-, Förder- und Beratungsleistungen für Menschen mit Behinderungen zur 

Verfügung steht und sich die Orientierung in dem gesamten Förderangebot aufgrund der 

Fülle der Informationen äußerst schwierig gestaltet, hatte die Überlegung zur Folge, den 

Betroffenen ein Instrument an die Hand zugeben, das zur Vermeidung von „Reibungs- 

bzw. Informationsverlusten“ führt. Es wurde im Rahmen der Projektarbeit MIAR deshalb 

die Idee entwickelt, dem Kunden bzw. der Kundin und/oder auch den übrigen Verfahrens-

beteiligten passgenaue und individuelle Kontaktdaten zur Verfügung zu stellen. Dies führte 

zum Entwurf einer Kontaktkarte (s. Anl. 8), die im Beratungsgespräch individuell für den 

Kunden bzw. die Kundin befüllt wird. 

Die Erfahrungswerte sind aktuell noch nicht repräsentativ. Bei der Aushändigung ist aller-

dings ein positives Feedback spürbar. Dennoch ist erkennbar, dass die Kontaktkarte in 

einzelnen Fällen von den Kunden und Kundinnen nicht weiter mitgeführt wird. Es besteht 

die Annahme, dass eine Anpassung des Formats diesen Missstand beheben kann. Zurzeit 

wird sie in Form eines Excel-Ausdrucks ausgehändigt, um die Daten regelmäßig dem Be-

darf anpassen und pflegen zu können.  

Die Kontaktkarte befindet sich weiterhin in der Erprobung und im Optimierungsprozess. 

Angestrebtes Ziel ist es, die Kontaktkarte regelmäßig zum Bestandteil des Integrations-

prozesses werden zu lassen, der sich anhand der Kontakte abbilden und nachvollziehen 

lässt. 

 
 

 

 

 

 

 

  

Die Kontaktkarte ist ein Instrument, um die Vernetzung und eine zielgerichtetes Zu-

sammenarbeiten zu ermöglichen. Die Karte wird zunächst nur im Team SB ange-

wandt, weiter getestet und nach Bedarf modifiziert. 
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4.2 Weiterentwicklung in den Jobcentern 

4.2.1 Konzept Tandemberatung (Jobcenter StädteRegion Aachen) 

Im Rahmen MIAR wurde deutlich, dass eine Beratung gerade an den Punkten, in denen 

die Integrationsfachkraft einen deutlichen Fort- oder Rückschritt des Kunden bzw. der 

Kundin bemerkt, oftmals an ihre Grenzen stößt. Auf Grund von Gesprächen mit den Mitar-

beitern und Mitarbeiterinnen bietet sich dem Fallmanagement in Aachen nunmehr die 

Möglichkeit, verschiedene interne und externe Partner und Partnerinnen zu Gesprächen 

im Rahmen einer fachübergreifenden Beratung, der sogenannten Tandemberatung, hin-

zuzuziehen. 

Die Tandemberatung vereint für den Kunden bzw. die Kundin die Kompetenzen von zwei 

Fachleuten. 

Vor allem im Rahmen der Perspektivplanung für den Kunden und die Kundin kommt die 

Relevanz der Tandemberatung zum Tragen. Dieses Beratungsformat wird insbesondere 

dann genutzt, wenn ein Kunde oder eine Kundin eine positive Entwicklung durchlaufen 

hat. Dies kann zum Beispiel während oder nach der Teilnahme an einer Maßnahme oder 

an einem Projekt deutlich werden. In diesem Fall erfolgt eine Beratung mit dem gemein-

samen Arbeitgeberservice (gAGS)30, um in einem gemeinsamen Gespräch die beruflich 

perspektivische Integration voranzubringen. Die direkte Teilnahme aller Beteiligten, die 

aufgrund ihrer Arbeitsinhalte jeweils mit einem anderen Blick auf den Kunden oder die 

Kundin schauen, ermöglicht ein schnelleres und zielgerichteteres Handeln, da keine In-

formationen verlorengehen. Die Potentiale des Kunden bzw. der Kundin können von den 

Vermittlungsfachkräften des gAGS und den Fallmanagern und Fallmanagerinnen aufgrund 

der jeweils im Gespräch erlangten Einschätzungen besser erhoben und im künftigen In-

tegrationsprozess genutzt werden. 

 

Die Möglichkeit der Tandemberatung besteht auch in Kooperation mit dem sozial psychiat-

rischen Dienst. Bei Bedarf und wenn die formalen Voraussetzungen erfüllt sind (z. B. 

Schweigepflicht/Datenschutz), kann eine Tandemberatung stattfinden. Vor allem im Rah-

                                            
30

 Gemeinsamer Arbeitgeberservice mit der Agentur für Arbeit 
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men der Gesundheitsförderung und auch um die Chancen auf Integration zu ermöglichen, 

wird im Fallmanagement auf diese Art der Beratung zurückgegriffen. So wird häufig 

schneller geklärt, welche Unterstützung der Kunde oder die Kundin zunächst benötigt, die 

im Anschluss mit den Hilfsangeboten des Sozialpsychiatrischen Dienstes geplant werden 

kann. 

Generell besteht die Möglichkeit unter Berücksichtigung der formalen Grundvoraussetzun-

gen, Dritte zu einem Gespräch mit dem Kunden oder der Kundin hinzuzuziehen. Das 

Fallmanagement entscheidet hier nach Bedarf und immer unter dem Aspekt der Freiwillig-

keit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zu einem Beratungsgespräch mit dem Kunden bzw. der Kundin neben der zuständigen 

IFK einen weiteren Prozessbeteiligten (etwa einen Träger bzw. Trägerin, den AGS oder 

einen weiteren Netzwerkpartner bzw. Netzwerkpartnerin) hinzuzuziehen, eröffnet die 

Möglichkeit zur gemeinsamen Entwicklung von weiteren Handlungsstrategien und Per-

spektiven. Neben dem positiven Faktor Zeitersparnis wird Informationsverlusten und 

Missverständnissen vorgebeugt, die in aufeinanderfolgenden Einzelgesprächen schwer 

vermeidbar sind. 
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4.2.2 Verbesserte Zusammenarbeit zwischen SB-Vermittlung und AGS im Jobcenter 
Kreis Unna 

Kunden und Kundinnen mit einer Behinderung wurden vor Projektbeginn in dem her-

kömmlichen Vermittlungsprozess nachrangig berücksichtigt. Die Auswertung der Arbeit-

geberbefragung ergab, dass persönliche Kontakte bzw. ein Vorschlag einzelner geeigne-

ter Bewerber und Bewerberinnen an potentielle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen wir-

kungsvoller sind. Diese Erkenntnisse wurden am Projektstandort Kreis Unna in ein neues 

SB-Vermittlungskonzept eingearbeitet und modellhaft erprobt. Dabei erwies sich die spezi-

fische Arbeitsmarktstruktur des Kreises Unna als wenig förderlich (viele Logistikunterneh-

men, wenig Bürojobs). 

Zur Erhöhung der Vermittlungserfolge von Kunden und Kundinnen mit Schwerbehinderung 

haben sich enge Absprachen zwischen der bewerberorientierten Vermittlung und dem 

AGS als erfolgreich heraus gestellt. Der AGS kennt die Bewerber und Bewerberinnen häu-

fig nicht persönlich und ist im klassischen Vermittlungsprozess auf die vorhandene Daten-

lage in den Bewerberdatensätzen angewiesen, die über die Leistungsfähigkeit nicht hin-

reichend Auskunft geben kann. Demgegenüber kennt der Schwerbehindertenvermittler 

und die Schwerbehindertenvermittlerin das Potential der schwerbehinderten Bewerber und 

Bewerberinnen. Da Vorurteile ein entscheidendes Hindernis für die Anstellung sind, kann 

es im Einzelfall wirkungsvoll sein, wenn der AGS für einen leistungsfähigen Schwerbehin-

derten bzw. eine leistungsfähige Schwerbehinderte, der bzw. die über die passende Quali-

fikation verfügt, direkt mit dem potentiellen Arbeitgeber bzw. mit der potentiellen Arbeitge-

berin Kontakt aufnimmt und der Kunde bzw. die Kundin sich kurzfristig dem Arbeitgeber 

bzw. der Arbeitgeberin persönlich vorstellt. Der direkte Kontakt verbessert die Vermitt-

lungschance, weil der Kunde bzw. die Kundin durch ein gewinnendes Auftreten seine/ihre 

Motivation und Qualifikation präsentieren kann. Die Schwerbehindertenvermittler und -

vermittlerinnen nehmen daher dort, wo dies über die örtliche Anbindung möglich ist, re-

gelmäßig an Besprechungen der arbeitgeberorientiert arbeitenden Teams teil, damit der 

Schwerbehindertenvermittler bzw. die Schwerbehindertenvermittlerin dem AGS geeignete 

Kunden und Kundinnen vorstellen und im Einzelfall konkrete Stellenangebote besprechen 

kann. 
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An jedem AGS-Standort sollte zusammen mit der Fachvermittlung ein AGS-Mitarbeiter 

oder eine AGS-Mitarbeiterin geschult werden, der anschließend die Beratung von Arbeit-

gebern und Arbeitgeberinnen in Fragen der speziellen Förderinstrumente zur beruflichen 

Integration (z.B. EGZ-SB, betriebliche Trainingsmaßnahme, Gleichstellung, Einrichtung 

von Integrationsbetreiben) vornehmen kann. 

 

Es besteht ein regelmäßiger Schulungsbedarf zu schwerbehindertenrechtlichen Aspekten 

im AGS. Die einschlägige Rechtsprechung der letzten Jahre ist beeinflusst durch das All-

gemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und durch neuere Entscheidungen des Europä-

ischen Gerichtshofes (EuGH). Die Kenntnis dieser Rechtslage ist hilfreich, um Unterneh-

men Hinweise (keine juristische Beratung!) geben zu können. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vor der Initiative durch das Projektteam MIAR im Jobcenter Kreis Unna fand so gut 

wie kein Austausch zwischen dem SB-Team und dem AGS statt. Dieser ist nun in-

tensiviert worden und findet in einem regelmäßigen Turnus statt. Der AGS spricht 

nun Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen gezielter auf Stellen für Menschen mit Behin-

derung an. Des Weiteren wird der AGS jetzt auch spezieller in den Fördermöglichkei-

ten geschult und kann so die Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen effizienter beraten. 
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4.2.3 Neues Schulungskonzept 

Das Monitoring zum Qualifizierungsstand der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Jobcen-

ter hat ergeben, dass die Kenntnisse der Integrationsfachkräfte zum Thema Menschen mit 

Behinderung und den dazugehörigen Fördermöglichkeiten sehr stark differieren. Die Kol-

legen und Kolleginnen des SB-Teams sind in Bezug auf Fördermöglichkeiten in der Regel 

auf dem aktuellsten Stand. Bei den Integrationsfachkräften der Arbeitsvermittlung und des 

Fallmanagements besteht häufig der Bedarf an ausführlicheren Schulungen. 

Das Projektteam hat im Rahmen eines Workshops mit Integrationsfachkräften ein neues 

Schulungskonzept entwickelt. Dieses soll künftig in einer ganztägigen Veranstaltung für 

alle neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch jobcentereigene Dozenten und Dozen-

tinnen  -  möglichst mit Vorkenntnissen zur Zielgruppe  -  durchgeführt werden. 

Das Schulungskonzept ist als Baukastensystem zu verstehen. Neben grundlegenden Ba-

siskenntnissen, wie eine rechtliche Einordnung der Thematik, wichtige Definitionen und 

übergeordnete Förderleistungen, sollen hier spezifische Angebote und Verfahren der Job-

center erläutert werden. Diese Themenbereiche bedürfen der individuellen Anpassung.  

Die Dauer der Schulung - insbesondere die ausführliche Beschäftigung mit den Themen 

Inklusion und UN-Behindertenrechtskonvention - hängt auch von der jeweiligen geschäfts-

politischen Ausrichtung der Träger der Grundsicherung ab. Unter Berücksichtigung einer 

hohen Bedeutung der Thematik im Arbeitsmarktprogramm eines Jobcenters macht eine 

intensivere Schulung und in diesem Zusammenhang die Verteilung der Inhalte auf zwei 

größere Module – „Menschen mit Behinderungen“ und „Reha-Verfahren“ – Sinn. Der 

„Baukasten“ bietet jedoch auch die Grundlage für eine kürzere – eintägige – Schulung. 

Die G.I.B. hat in Aussicht gestellt, die Einführung und Durchführung des Konzeptes in den 

Jobcentern in NRW begleiten.  

Des Weiteren ist geplant, ein Konzept für Aufbauschulungen für langjährige Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen im Integrationsbereich zu entwickeln. Tiefergehender Schulungsbe-

darf in speziellen Fachrichtungen, wie etwa dem komplexen Themenbereich der psychi-
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schen Erkrankungen, sollte aufgrund der entsprechenden Kompetenzen und zur Vermei-

dung des Aufbaus von Parallelstrukturen über externes Fachpersonal gewährleistet wer-

den. 

Teilhabe am Arbeitsleben

Schulung Reha/SB

Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben

einschl. Schwerbehindertenrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Das neue Schulungskonzept ist als Baukastensystem zu verstehen und anwendbar. 

Neben den allgemeinen Förderleistungen können hier auch generelle Informationen 

zu individuellen Verfahrensregelungen und spezifischen Besonderheiten gegeben 

werden. Nicht alle Folien des Konzeptes sind ohne Einschränkungen übertragbar; sie 

bedürfen einer Anpassung je nach Jobcenter. 
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4.2.4 Innovatives Projekt für Menschen mit Behinderung (Jobcenter StädteRegion 

Aachen) 

Das Jobcenter StädteRegion Aachen hat sich im Rahmen der Nachhaltigkeit und auf 

Grund des erkennbaren Bedarfs dazu entschieden, für das Jahr 2015 ein Projekt explizit 

für die Zielgruppe „Menschen mit Behinderung“ zu initiieren. Die Erfahrungen aus dem 

Projekt MIAR haben deutlich gemacht, dass die Gruppe der Menschen mit Behinderung 

oder gesundheitlichen Einschränkungen einen anderen Förder- und Unterstützungsbedarf 

hat und individuell begleitet werden sollte. Gerade im Hinblick auf den komplexen Hand-

lungsbedarf der Zielgruppe möchte das Jobcenter StädteRegion Aachen in Kooperation 

mit der Agentur für Arbeit Aachen-Düren im Rahmen der Inklusionsinitiative für Ausbildung 

und Beschäftigung ein Projekt voranbringen, das auf dem im Rahmen des transnationalen 

Austauschs vorgestellten Jobcoaching für die Einstiegsklasse TYVA (s. Kapitel 3.3.1) der 

Berufsschule Järvenpää basiert. 

Das Jobcenter StädteRegion Aachen beabsichtigt eine Projektförderung von erwerbsfähi-

gen Leistungsberechtigten mit Schwerbehindertenstatus. Diese beinhaltet die Vorberei-

tung auf eine Beschäftigungsintegration, die individuelle „vor Ort“-Begleitung in einem Un-

ternehmen während der sozialversicherungspflichtigen Tätigkeit und die Beratung, sowohl 

für den Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin als auch für das betreffende Unternehmen, in 

spezifischen aufkommenden Fragestellungen. 

Ziel des Projekts ist es, Menschen mit Behinderung und individuellem Unterstützungsbe-

darf mit den Erfordernissen von arbeitskräftesuchenden Wirtschaftsunternehmen zusam-

menzubringen. Das Projekt soll zusammen mit einem Träger der StädteRegion Aachen 

durchgeführt werden und als Pilotprojekt starten. 

  



Projekthandbuch für das Modellprojekt MIAR 02/2015 

 

Seite 106 von 221 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 Empfehlungen für zukünftige Maßnahmen und Projekte (Jobcenter StädteRe-

gion Aachen) 

Inklusion ist ein lernender Prozess, der auch in Institutionen wie dem Jobcenter zunächst 

angestoßen und dann gelebt werden muss.  

Folgende Empfehlungen können ein Wegweiser sein und sind als Ideen zu verstehen.31 

In den Maßnahmen/Projekten können Fachkräfte bei Bedarf offene und wertschätzende 

Gespräche mit Teilnehmern und Teilnehmerinnen mit Behinderung über die Besonderhei-

ten der Lebensumstände sowie über Barrieren zur Teilhabe führen. Die Projektmitarbeiter 

und -mitarbeiterinnen registrieren aufmerksam und angstfrei die Einschränkungen der 

Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Behinderung(Sensibilisierung). 

Sie können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen über spezifische Hilfsangebote verwei-

sen (Hilfs- und Leistungsangebote). 

Die Maßnahmen/Projekte bieten bei Bedarf entsprechende Unterstützungsangebote auf 

psychosozialer Ebene an (Beratung und Betreuung). 

Eine Fachkraft sollte entsprechende medizinisch-pflegerische Kenntnisse haben.  

Auf Barrierefreiheit der Räume und Zugänge ist zu achten. 

Deutlich wird, dass die angeführten Punkte nur ein kleiner Beitrag zur Ermöglichung von 

Teilhabe sein können. 

                                            
31

 siehe auch: StädteRegion Aachen_Bildungsbüro  

Durch das Projekt MIAR initiiert, soll im Jobcenter StädteRegion Aachen ein Projekt 

für Menschen mit Behinderung in Kooperation mit der Agentur für Arbeit im Jahr 

2015 durchgeführt werden. Inspiriert durch das Jobcoaching aus Finnland, soll es in 

Aachen spezielle Coaches geben, welche die Kunden und Kundinnen in den ersten 

Wochen der Arbeitsaufnahme begleiten und auch dem potentiellen Arbeitgeber bzw. 

der Arbeitgeberin zur Verfügung stehen. 
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Grundsätzlich aber sind zukünftige Träger und Trägerinnen darauf hinzuweisen, dass die 

Teilnahme von Menschen mit Behinderung und/oder gesundheitlichen Einschränkungen 

möglich sein muss.  

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2.6 Innovatives Projekt für Menschen mit Behinderung (Jobcenter Kreis Unna) 

Das Jobcenter Kreis Unna beabsichtigt, zusammen mit dem Kommunalen Jobcenter 

Hamm AöR und der Agentur für Arbeit Hamm einen Antrag im Rahmen des Programms 

der Bunderegierung zur „intensivierten Eingliederung und Beratung von schwerbehinder-

ten Menschen“ zu stellen. Die Region Kreis Unna/Hamm strebt damit an, für jeden arbeits-

losen schwerbehinderten Menschen einen passenden Arbeitsplatz zu finden und ihn an-

schließend langfristig in Beschäftigung zu bringen. Arbeit soll frühzeitig inklusiv werden. 

Als Ideengeber sind hier die transnationalen Austausche in Skandinavien zu nennen, wo 

dies in Teilen bereits gelebt wird. 

Mit der Unterstützung aus der Gesamtheit arbeitsmarktlicher Regelinstrumente und zu-

sätzlicher personeller Unterstützung aus der Mitarbeiterschaft der Arbeitsverwaltungen soll 

mit Hilfe der Inklusionsinitiative Kreis Unna und Hamm „Arbeit inklusiv!“ ein Projekt in der 

Region initiiert werden, welches das Thema der Inklusion in Beschäftigung ganzheitlich 

aufgreift. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Zusammenbringen von Arbeitnehmern bzw. 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitgebern bzw. Arbeitgeberinnen.  

Menschen mit einer Schwerbehinderung bringen eine Vielzahl von Fähigkeiten und Kom-

petenzen mit, die in einem Unternehmen gebraucht werden. Sie sind i.d.R. qualifizierte 

Fachkräfte, die es gilt wertzuschätzen. Mit Hilfe einer neuen Vermarktungsstrategie, dem 

Job-Carving, können daher die Projektteilnehmer und Projektteilnehmerinnen sowohl im 

Die zukünftigen Maßnahmen und Projekte sollten direkt mit der Thematik Inklusion 

geplant werden. Dies ist ein Prozess, welcher ab sofort regulär angestoßen werden 

sollte. Menschen mit Behinderung sollen den gleichen Zugang zu Maßnahmen, Pro-

jekten und Qualifizierungen haben. 
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Echtbetrieb als auch im zunächst geschützten Rahmen des Projektes selbst eine ihren 

individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen entsprechende Tätigkeit aufnehmen. 

 

4.2.7 Fachtagung „Psychische Gesundheit der Kunden und Kundinnen im SGB II am 

27.10.2014“ (Jobcenter Kreis Unna) 

Im Projektverlauf stellte sich heraus, dass in der Arbeitsvermittlung das Erkennen und die 

Auswahl von Förderangeboten/Maßnahmen/Projekten für Menschen mit psychischen Er-

krankungen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vor große Herausforderungen stellen. 

Gleichzeitig haben viele Netzwerkpartner und Netzwerkpartnerinnen Erfahrungen mit die-

ser Personengruppe und sind an einer Optimierung der Zusammenarbeit interessiert. Hie-

raus entstand die Überlegung, eine Fachtagung zu der Gruppe der gesundheitlich erheb-

lich beeinträchtigten Menschen mit Handicaps im SGB II durchzuführen.  

Die Vorträge reichten von der wissenschaftlichen Erläuterung des quantitativen Hand-

lungsfeldes über die Schilderung typischer Krankheitsanzeichen und -verläufe durch den 

Leiter des örtlichen sozialpsychiatrischen Dienstes bis zur Vorstellung des Angebotes des 

Integrationsfachdienstes und des Beruflichen Trainingszentrums in Dortmund. 

Inhalte der Tagung: 

 Vorstellung der Ergebnisse der IAB-Studie „Menschen mit psychischen Störun-

gen im SGB II“ 

 Vorstellung der Angebote des Beruflichen Trainingszentrums Dortmund 

 Psychische Erkrankungen bei jungen Erwachsenen, Sozialpsychiatrischer 

Dienst 

 Schnittstelle Arbeitsintegration, Möglichkeiten des Integrationsfachdienstes 

Die Platzierung des Jobcenters als partnerschaftlicher Akteur der lokalen Arbeitsmarktpoli-

tik, der diesen Personenkreis bei seinen Bemühungen um berufliche Integration in beson-

derem Maße unterstützt, wurde weiter vertieft. 
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4.2.8 Stärkung der interkulturellen Kompetenz in Arbeitsvermittlung und Leistungs-

gewährung (Jobcenter Kreis Unna) 

Durch die Zielgruppenauswahl im Projekt MIAR ist der Personenkreis der Migranten und 

Migrantinnen wieder mehr in den Fokus gerückt. Dabei ist aufgefallen, dass für die erfolg-

reiche Vermittlung von Kunden und Kundinnen mit Migrationshintergrund ein spezielles 

Wissen nötig ist, über das alle Integrationsfachkräfte verfügen sollten. Die Kenntnisse be-

treffen die rechtlichen Grundlagen über das Aufenthaltsgesetz, das Aufenthalt, Integration 

und Erwerbstätigkeit von Ausländern und Ausländerinnen im Bundesgebiet regelt, und die 

interkulturelle Kompetenz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Arbeitsverwaltung. Ge-

rade in jenen Städten und Regionen, in denen prozentual viele Menschen mit Migrations-

hintergrund leben, ist dieses Wissen erforderlich. Einer speziellen Vermittlungsstruktur 

bedarf es nicht. 

Alle Angebote der Leistungssachbearbeitung und Arbeitsvermittlung müssen sprachliche, 

kulturelle und migrationsspezifische Besonderheiten berücksichtigen und dabei auch die 

Unterschiede innerhalb der Zielgruppe in Hinblick auf die rechtliche Situation in Deutsch-

land, die Bedingungen im Herkunftsland und die Bildungsbiografien berücksichtigen. So 

haben Migranten und Migrantinnen, Flüchtlinge oder Spätaussiedler und Spätaussiedle-

rinnen unterschiedliche Beratungsbedarfe.  

Die Fachtagung zum Thema Psychische Gesundheit der Kunden und Kundinnen im 

SGB II-Bezug hat großen Anklang gefunden und noch einmal gezeigt, dass in den 

Jobcentern vor Ort der Bedarf an mehr Informationen zu diesem Thema besteht. Die 

Erfahrung zeigt, dass die Gruppe der zu betreuenden Personen mit psychischen 

Einschränkungen wächst und das Fallmanagement vor Ort bewegt, da sie oftmals 

nicht wissen, wie sie mit der Personengruppe umzugehen haben. Veranstaltungen 

dieser Art können solche Fragen (in Teilen) beantworten, Überblick über Maßnah-

men verschaffen und Hinweise zum weiteren Umgang mit der Zielgruppe geben. 
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Dies erfordert entsprechend qualifizierte Fachkräfte mit hoher interkultureller und sozialer 

Kompetenz. 

Beratung soll die Handlungsfähigkeit stärken und Partizipationsmöglichkeiten aufzeigen. 

 Beratende müssen den Ratsuchenden mit Respekt und Wertschätzung begegnen 

und Gemeinsamkeiten wie Unterschiede anerkennen. 

 Die Beratung muss auf ein konkretes berufliches Ziel ausgerichtet, an den Poten-

zialen der Menschen mit Migrationshintergrund orientiert sein und bei Bedarf In-

strumente der Kompetenzfeststellung nutzen. 

 Diskriminierungserfahrungen der Ratsuchenden müssen ernst genommen und Be-

troffene emotional gestärkt werden.  

Die interkulturelle Personalfortbildung gehört heute in vielen Arbeitsfeldern zum Pflichtpro-

gramm, denn eine systematisch betriebene Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen ist der zentrale Schlüssel, um eine Behörde oder Institution auf interkultu-

relle Anforderungen einzustellen und die darin liegenden Potenziale effektiv zu nutzen.  

Migranten und Migrantinnen im SGB II–Bezug gehören überdurchschnittlich häufig bil-

dungsferneren Migranten und Migrantinnenmilieus an. Diese Milieus, die dahinter liegen-

den Werthaltungen, Einstellungen etc. zu kennen, kann die Integrationsfachkraft dabei 

unterstützen, zielgruppenadäquate Ansprachekonzepte zu nutzen. Darüber hinaus kann 

die Reflexion der eigenen Milieu-Zugehörigkeit dazu beitragen, Konflikte im Beratungsge-

spräch, die aus der Zugehörigkeit zu verschiedenen Lebenswelten mit unterschiedlichen 

Einstellungen resultieren, zu minimieren.  

Schulungsangebote müssen dabei auf die jeweiligen besonderen interkulturellen Aufga-

benstellungen des Jobcenters zugeschnitten sein. Ziel ist eine größere Offenheit und ein 

besseres Verständnis von migrationsspezifischen Fragestellungen, die gerade auf kulturel-

le Unterschiede in der Wirkung direkter und indirekter Kommunikation einen Schwerpunkt 

setzt. Interkulturelles Grundlagenwissen beugt Missverständnissen vor und reduziert Irrita-

tionen. Zusätzlich sollten alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für das Thema Diskriminie-

rung und für die Themen Migration und Gesundheit sensibilisiert werden. 
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4.2.9 Einheitliches Konzept für die Fachvermittlung für Menschen mit einer Schwer-
behinderung im Jobcenter Kreis Unna 

Als Produkt aus MIAR wurde ein einheitliches SB-Vermittlungskonzept erarbeitet, das 

2015 umgesetzt sein wird. Bisher galten dezentrale Standards. 

Ziel ist die intensive und passgenaue Betreuung der – vom Gesetzgeber als besonders 

förderungswürdig ausgewiesenen – Kundengruppe der Menschen mit (Schwer-) Behinde-

rung zu gewährleisten, um die Chancen auf (Wieder-) Eingliederung in den Arbeitsmarkt 

entsprechend ihrer Fähigkeiten und ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern 

und (wieder) herzustellen und die Bewerber und Bewerberinnen effektiv und zielgerichtet 

zu unterstützen.  

In Ableitung aus § 1 SGB II i. V. m. § 48a SGB II sind für die Zielvereinbarungen nach § 

48b SGB II im Aufgabenbereich der Bundesagentur für Arbeit folgende Steuerungsziele 

maßgeblich: 

 Verringerung der Hilfebedürftigkeit 

 Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit 

 Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug 

Zur erfolgreichen Vermittlung schwerbehinderter Menschen ist es notwendig, dass die Ar-

beitsvermittler und Arbeitsvermittlerinnen neben den fachlichen und persönlichen Res-

sourcen die vermittlungsrelevanten gesundheitlichen Einschränkungen und Behinderun-

gen beim Profiling erheben und entsprechend in die IT-Systeme einpflegen. Unvollständi-

Gerade in Jobcentern, die einen hohen Anteil an Kunden und Kundinnen mit Migrati-

onshintergrund aufweisen, sollte eine interkulturelle Personalfortbildung Pflichtpro-

gramm sein. Diese hilft, die Kunden und Kundinnen besser zu verstehen und kann 

somit mögliche Konflikte verhindern. Hierzu zählt auch ein Verständnis zu Migration 

und dem Themenkomplex Gesundheit, da hier manchmal zwei unterschiedliche Auf-

fassungen im Raum stehen können. 
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ge oder fehlende Eingaben zu den vermittlungsrelevanten gesundheitlichen Einschrän-

kungen können die Integrationschancen schmälern. 

Die Analyse der Zielgruppe hat ergeben, dass eine Arbeitsaufnahme häufig durch weitere 

personen- und/ oder arbeitsmarktbezogene Vermittlungshemmnisse erschwert wird, wie  

z. B. eine fehlende berufliche Qualifikation, Langzeitarbeitslosigkeit und/oder ein Alter über 

50 Jahre. Daher ist der Zeitaufwand für die sorgfältige Erfassung und Dokumentation 

überdurchschnittlich hoch. 

Notwendige Hilfs- und Unterstützungsangebote Dritter werden dem Kunden bzw. der Kun-

din durch die Facharbeitsvermittlung zugänglich gemacht. Dabei übernimmt der Fachar-

beitsvermittler oder die Facharbeitsvermittlerin die Steuerung der Leistungen Dritter. Dazu 

benötigt die Facharbeitsvermittlung ein umfassendes aufgabenspezifisches Fachwissen 

sowie entsprechende Netzwerkkontakte. 

Die Vermittlung schwerbehinderter Menschen in das Arbeitsleben fordert den Fachkräften 

ein hohes Engagement und Spezialwissen über das komplexe Fördersystem für Men-

schen mit Behinderung ab, um alle für die schwerbehinderten Bewerber in Frage kom-

menden Förder- und Vermittlungsmöglichkeiten zu erschließen. 

Aufgaben der SB-Vermittlung 

 bewerberorientierte Arbeitsvermittlung sowie Zusammenarbeit mit Dritten 

 Einschaltung und Zusammenarbeit mit den Fachdiensten (ÄD, BPS, etc.) 

 Einzelfallbezogene Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeberservice (s. 4.2.2) 

 Einzelfallbezogene Zusammenarbeit mit Einrichtungen, Trägern und Trägerinnen, In-

stitutionen der Netzwerke zur Integration gesundheitlich beeinträchtigter Menschen 

(z.B. Kliniken, behandelnde Ärzte und Ärztinnen, Reha-Einrichtungen, Sozialpsychiat-

rische Zentren, etc.) 

 Zusammenarbeit mit dem Integrationsfachdienst 

 Interne Ansprechpartner bzw. Ansprechpartnerinnen für Arbeitsvermittlung und Fall-

management bei Fragen zu SB/Gleichstellung/Reha-Verfahren 

 Erschließung von Alternativen außerhalb des allgemeinen Arbeitsmarktes (z.B. Über-

leitung ins SGB XII, Rentenverfahren, etc.) 
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 Überwachung der Reha-Zusage des zuständigen Trägers/der zuständigen Trägerin, 

ggf. Aufforderung zur Verlängerung (i.d.R. jeweils bis zu 3 Jahre). 

 Initiierung von Qualifizierungsmaßnahmen beim Kunden bzw. bei der Kundin (FbW 

nur bei SB) und anderen Integrationsmaßnahmen (Einschaltung Dritter, etc.) 

 Nutzung der allgemeinen Förderinstrumente, z.B. Vermittlungsbudget 

 Maßnahmebetreuung 

 

Das einheitliche Konzept beschreibt ausführlich das Qualifikationsprofil der SB-Vermittlung 

und systematisiert die Netzwerkkontakte.  

Um den hohen Anforderungen an die Integration der Menschen mit Behinderung gerecht 

werden zu können, wird die Fachvermittlung für Menschen mit einer Schwerbehinderung 

von einem Koordinator begleitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Fachvermittlung für Menschen mit Schwerbehinderung benötigt besondere 

Kenntnisse und muss die Kunden und Kundinnen intensiver betreuen, damit eine 

passgenaue Vermittlung erfolgen kann. Gerade hier sollte eine Eingliederung ent-

sprechend den Fähigkeiten und der Leistungsfähigkeit des bzw. der Einzelnen reali-

siert werden und dazu müssen die Fachvermittler und -vermittlerinnen die notwendi-

gen Hilfs- und Unterstützungsangebote für die Zielgruppe kennen und anwenden. 
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4.3 Die Bildungsangebote 

4.3.1 Der Trägerworkshop (JobcenterWuppertal AöR) 

Auf Grund der Monitoringergebnisse der Trägerbefragung (siehe Kapitel 2.2.4.3) und des 

durchgeführten zielgruppenspezifischen Monitorings, das eine Quantifizierbarkeit der im 

Leistungsbezug befindlichen Gruppe der Menschen mit Behinderungen wegen der hohen 

Dunkelziffer, die bei diesem Personenkreis anzunehmen ist, fast nicht ermöglichte, wurde 

durch das Projektteam ein Trägerworkshop veranstaltet.  

Unter dem Motto „Inklusion vor Ort  -  Sind wir bereit?“ nahmen am 23.05.2014 acht Ver-

treter und Vertreterinnen von Wuppertaler Maßnahmeträgern und -trägerinnen sowie zwei 

Integrationsfachkräfte aus dem SB-Team teil. Ziel war es, den Personenkreis näher zu 

analysieren und die Integrationsfachkräfte in den Jobcentern, die Arbeitgeberseite und die 

Träger bzw. Trägerinnen vor Ort für die Belange von Menschen mit Behinderungen zu 

sensibilisieren und damit ein Umdenken in Richtung Inklusion anzustoßen. 

 

Zur Konkretisierung der Problemlagen beschäftigte sich der Workshop mit der Fragestel-

lung, inwiefern die Kenntnis einer genauen Diagnose für die Vermittlung in Arbeit und 

Maßnahmen relevant sein könnte. 

Der Workshop führte zu folgenden Erkenntnissen: 

 Teilweise ist eine Kenntnis der genauen Diagnose wichtig, um eine passgenaue 

Zuweisung in eine Maßnahme oder passgenaue Vermittlung in eine Beschäftigung 

zu erreichen. Bestimmte Erkrankungen schließen Tätigkeiten in bestimmten Berei-

chen aus (vgl. hier die Vorgaben bei einer Einstellung im hauswirtschaftlichen Be-

reich). 

 Je nach Diagnose können sich andere Handlungsschritte ergeben und auch die 

Einleitung einer medizinischen Therapie ist erst nach einer bekannten Diagnose 

möglich. Die schrittweise Annäherung an den Arbeitsmarkt ist notwendig.  

 Einen anderen Effekt kann die Kenntnis einer konkreten Diagnose auch für den Be-

troffenen bzw. die Betroffene haben: Krankheitsbilder werden durch Benennung 

von Diagnosen aus dem Tabubereich genommen. Es kann zu einem besseren Ver-

ständnis der eigenen Situation, von Verhaltensweisen etc. kommen. Es eröffnet 
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sich dadurch die Möglichkeit, mit anderen Betroffenen ins Gespräch zu kommen 

und auf diese Weise Unterstützung zu erfahren. 

 Sollte jedoch keine generelle Erwerbs- und Arbeitsfähigkeit vorliegen, so kann es 

durchaus der Fall sein, dass die Kenntnis einer Diagnose für eine Vermittlung in 

den allgemeinen Arbeitsmarkt nicht notwendig ist, da die Erkrankung keinen Ein-

fluss auf die ausgeübte Tätigkeit hat. Durch Kenntnis der Diagnose kann es zu Vor-

behalten kommen. 

Fazit: Eine Kenntnis der Diagnose kann, muss aber nicht immer hilfreich und für den Integ-

rationsprozess notwendig sein. Auch hier gilt es, im Einzelfall eine Entscheidung zu tref-

fen. Dies bedeutet, dass hier keine pauschalen unterstützende Angebote seitens der Job-

center geleistet werden können. 

 

Im Zusammenhang mit dem Trägerworkshop wurde festgestellt, dass die Zusammenarbeit 

der Jobcenter Wuppertal AöR mit den Trägern und Trägerinnen optimiert werden muss. 

Die Monitoringergebnisse konnten also mit der Durchführung des Workshops weiter kon-

kretisiert werden. Aus Sicht der Träger und Trägerinnen werden Rückmeldungen über die 

Problemlagen von Kunden und Kundinnen nicht regelmäßig/ausreichend kommuniziert. 

Gewünscht wird von den Beteiligten eine Fallbesprechung, wie sie analog im Projekt AiS-

Berg – einem Projekt der öffentlich geförderten Beschäftigung - durchgeführt wird. 

 

Der Workshop, der die von den Trägern und Trägerinnen durchgeführten Maßnahmen und 

die Rahmenbedingungen vor Ort sowie die Möglichkeiten für Veränderungen in den Ein-

richtungen einer detaillierten Prüfung unterzog, lieferte darüber hinaus wichtige Ergebnis-

se, die für die Maßnahmeplanung und –durchführung entscheidende Bedeutung haben. 

 Wie bereits in dem Kapitel 3 im Rahmen der Erkenntnisse aus den transnationalen 

Austauschen beschrieben, ist bei der Zielgruppe oftmals eine Maßnahme mit einer 

Dauer von zwei Jahren zu kurz angesetzt. Die Träger und Trägerinnen befürworten 

eine durchgehende Betreuung über zwei Jahre hinaus, da die Kunden und Kundin-

nen so stetig bei der Herstellung der Leistungsfähigkeit durch denselben Coach be-

gleitet werden können. Auch hier lautet die Empfehlung, eine Verlängerung der 
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Maßnahmedauer über die zwei Jahre hinaus einzelfallbezogen zu ermöglichen, 

damit der gerade eingeschlagene Weg, wenn er bislang zu einer Verbesserung ge-

führt hat, auch konsequent fortgesetzt werden kann. 

 Die Zusammenarbeit mit den meisten Organisationen verläuft grundsätzlich gut. 

Kommunikationskonzepte im Austausch mit einzelnen Einheiten bedürfen einer 

Überarbeitung. 

 Für die Maßnahmeteilnehmer und -teilnehmerinnen können persönliche Fallbe-

sprechungen mit dem Teilnehmer oder der Teilnehmerin, dem Träger bzw. der Trä-

gerin und der Integrationsfachkraft des Jobcenters zur Beschleunigung von Integra-

tionsprozessen führen. Bereits während der Teilnahme an der Maßnahme sind die 

weiteren Integrationsschritte zu planen. Bei bestehenden oder aufkommenden 

Problemen kann dann schnell und gezielt interveniert werden. Diese Fallbespre-

chungen sollen bei Bedarf auch mit weiteren Netzwerkpartnern und -partnerinnen 

durchgeführt werden. 

 Immer wieder stellt sich während der Maßnahmeteilnahme eines Kunden bzw. ei-

ner Kundin heraus, dass diese gerade durchgeführte Maßnahme nicht passgenau 

ist oder womöglich eine andere Maßnahme eines Trägers oder einer Trägerin als 

besser geeignet erscheint. Damit direkt eine Anschlussmaßnahme erfolgen kann, 

sollte den Trägern ein Katalog über die Angebote der anderen Träger bzw. Träge-

rinnen zur Verfügung gestellt werden. Hier können dann Integrationsfachkraft und 

Coach zusammen den weiteren Weg des Kunden bzw. der Kundin besprechen, um 

möglichst ohne großen Zeitverlust und reibungslos eine andere Perspektive schaf-

fen zu können. 

 Für die Akquise von Arbeits- und Praktikumsplätzen für Menschen mit Behinderun-

gen ist es unabdingbar, dass die Integrationsfachkräfte und Träger bzw. Trägerin 

mit den Arbeitsabläufen der Firmen vertraut sind. Technische Abläufe und Büroab-

läufe müssen bekannt sein, um Stellen zu akquirieren, da die Arbeitge-

ber/Arbeitgeberinnen nicht gewillt sind, Zeit in umfangreiche Erklärungen zu inves-

tieren. Auch Fördermöglichkeiten müssen beim Erstkontakt differenziert benannt 

werden können. 
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 Das Netzwerk ist oft nicht durchschaubar, die Ansprechpartner und Ansprechpart-

nerinnen nicht immer bekannt. Wünschenswert wäre eine Zuständigkeit für ein An-

liegen. Optimal wäre es, wenn die Ansprechperson auch Entscheidungsträger/ -

trägerin wäre. Die vorgestellte Kontaktkarte (siehe Kapitel 4.2.6) kann hier optimale 

Unterstützung bieten. 

 In Bezug auf die Möglichkeiten der Teilnahme an Maßnahmen für Menschen mit 

Behinderungen gibt es derzeit im Rahmen des Maßnahmeangebotes der Jobcenter 

Wuppertal AöR wenige bis keine passgenauen Maßnahmen für diesen Personen-

kreis. Die meisten Kunden und Kundinnen, die im Team SB betreut werden, haben 

zunächst körperliche und organische Behinderungen. Oft treten im Verlauf einer 

längeren Arbeitslosigkeit psychische Erkrankungen hinzu. Angebote scheitern sehr 

häufig am Erfordernis einer tatsächlichen Barrierefreiheit. Hier besteht Handlungs-

bedarf. Aktuell sind die Angebote von der Kompromissbereitschaft der Beteiligten 

abhängig. 

 Auch die Vorgaben in den Ausschreibungen können eine Teilnahme für Menschen 

mit Behinderungen verhindern, wenn es keine Betreuungsmöglichkeiten für beson-

dere Arten von Behinderungen, z. B. für Hörbehinderte, gibt. Wie dies aussehen 

kann, wird im folgenden Kapitel genauer erläutert. 

 

Im Ergebnis jedoch signalisierten Träger und Trägerinnen die Bereitschaft und auch den 

Wunsch, mehr für Menschen mit Behinderungen zu tun. 
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Die Durchführung des Trägerworkshops in Wuppertal war möglich, da sich die Trä-

ger und Trägerinnen ohnehin regelmäßig untereinander austauschen. Diese Träger-

kultur ist nicht überall gegeben. Daher kann solch ein Workshop nicht zwingend auf 

andere Regionen übertragen werden. Es hat sich jedoch gezeigt, dass Träger-

Workshops das Thema Inklusion bei allen Beteiligten mehr in das Bewusstsein rü-

cken, sensibilisieren und zur Problemlösung beitragen. Durch den Workshop wurde 

es kurzfristig möglich, dass mehr Teilnehmern und Teilnehmerinnen mit einer Behin-

derung an Maßnahmen teilnehmen können und den Belangen der behinderten Men-

schen zukünftig bei den Vergaben und der Maßnahmedurchführung besondere Be-

achtung geschenkt wird.  
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4.3.2 Besonderer Fokus bei der Maßnahmeplanung (Jobcenter Wuppertal AöR) 

4.3.2.1 Barrierefreiheit im Maßnahmeangebot 

Wie bereits im Trägerworkshop (siehe Kapitel 4.3.1) erörtert, ist die Suche nach geeigne-

ten Maßnahmeangeboten je nach Art der Behinderung oftmals schwierig. 

Der Faktor Barrierefreiheit gehört bislang nicht zu den Ausschreibungsspezifika der durch 

die Jobcenter Wuppertal AöR beauftragten Maßnahmen, so dass eine Maßnahmezuwei-

sung für Menschen mit Schwerbehinderung nicht auf das gesamte Spektrum des Ange-

bots möglich ist. Es existieren Maßnahmen, deren Räumlichkeiten z.B. nicht rollstuhlge-

recht erreichbar sind, oder auch solche, die nicht über barrierefreie sanitäre Einrichtungen 

verfügen. Die Angebotsmöglichkeiten für diesen Personenkreis beschränken sich dadurch 

auf einen sehr begrenzten Teilbereich der vorgehaltenen und eingekauften Maßnahmen. 

Während bei den gemeinsamen Einrichtungen, die für ihre Ausschreibung in der Regel 

das Regionale Einkaufszentrum (REZ) nutzen, seit geraumer Zeit ein Passus zur Barriere-

freiheit in den Ausschreibungsunterlagen obligatorisch ist, ist es fraglich, ob bei den in Ei-

genregie durchgeführten Ausschreibungen der zugelassenen kommunalen Träger (zkT) 

die Barrierefreiheit bereits vorausgesetzt wird. In den Vergabeverfahren der Jobcenter 

Wuppertal AöR hat sich diese Praxis noch nicht etabliert. 

Bereits in der Vergangenheit wurden diverse Anforderungen an die sächliche, technische 

und räumliche Ausstattung nach DIN-Normen zur Durchführung von beauftragten Maß-

nahmen gestellt. Daher erscheint es vor dem Hintergrund des Inklusionsgedankens uner-

lässlich, von den Maßnahmeträgern und -trägerinnen eine Barrierefreiheit i.S. von unge-

hindertem Zugang zu den Räumlichkeiten, Bereitstellung von geeigneten Parkplätzen und 

Toiletten sowie bei Bedarf auch die Schaffung erforderlicher Kommunikationshilfen zu for-

dern. 

 

Folgender Text könnte z.B. in diesem Zusammenhang in die Ausschreibungsunterlagen 

übernommen werden: 

Der Auftragnehmer/die Auftragnehmerin hat sicherzustellen, dass die Räumlichkei-

ten auch für Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die Rollstuhlfahrer bzw. Rollstuhlfah-
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rerinnen oder schwer gehbehindert sind, gemäß den geltenden Vorschriften in der 

allgemein üblichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne 

fremde Hilfe, zugänglich und nutzbar sind (Barrierefreiheit). Entsprechende Park-

möglichkeiten in unmittelbarer Nähe zum behindertengerechten Zugang sind vorzu-

halten. Es ist weiterhin sicherzustellen, dass behindertengerechte Toiletten gemäß 

der einschlägigen DIN im erforderlichen Umfang zur Verfügung stehen. Je nach Be-

hinderungsart ist darüber hinaus zu gewährleisten, dass im Einzelfall notwendige 

Kommunikationshilfen zur Verfügung stehen (z.B. Gebärdensprachdolmetscher-

dienst für Hörbehinderte). 

Die Jobcenter Wuppertal AöR wird den Passus der Barrierefreiheit mit dem Hinweis auf 

einen Stichtag im Jahr 2018 in sämtliche Ausschreibungen für Maßnahmen ab sofort um-

setzen. 

Außerdem sollen die Träger und Trägerinnen in zukünftigen Ausschreibungsverfahren 

verpflichtet werden, in Anlehnung an die Beschäftigungspflicht gem. § 71 SGB IX fünf Pro-

zent ihrer Maßnahmeplätze für Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen und Be-

hinderungen vorzuhalten. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vor dem Hintergrund des Inklusionsgedankens ist es notwendig, in den Ausschrei-

bungsunterlagen Anforderungen an die Barrierefreiheit im Sinne von ungehinder-

tem Zugang zu den Räumlichkeiten, Bereitstellung von geeigneten Parkplätzen und 

Toiletten sowie bei Bedarf auch die Schaffung erforderlicher Kommunikationshilfen 

zu stellen. Alternativ oder zusätzlich kann es sinnvoll sein, über ein Vorhalten eines 

prozentualen Anteils der Maßnahmeplätze, Menschen mit gesundheitlichen Ein-

schränkungen und Behinderungen den Zugang zu Maßnahmeangeboten zuzusi-

chern. 
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4.3.2.2 Maßnahmeplanung für Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen 

Das Monitoring hat gezeigt, dass die Quote der arbeitslosen Menschen mit Schwerbehin-

derung ansteigt. Zusätzlich steigt der Anteil der Menschen mit gesundheitlichen Ein-

schränkungen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Allein schon durch den Faktor 

Arbeitslosigkeit besteht für arbeitslose Menschen ein höheres Erkrankungsrisiko, da die 

Betroffenen bereits durch den Verlust ihrer Arbeit und die Suche nach einer neuen Be-

schäftigung einem starken Druck ausgesetzt sind. 

Die mit Langzeitarbeitslosigkeit verbundenen psychischen und sozialen Belastungen kön-

nen zu Ängsten, Stress und auch physischen Beschwerden führen. Depressivität, Ängst-

lichkeit, Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit bis hin zu Resignation sowie verringertem 

Selbstwertgefühl, geringerem Aktivitätsniveau und Vereinsamung sind wesentliche Symp-

tome einer schlechteren psychischen Gesundheit von Arbeitslosen. 

Zudem kann Arbeitslosigkeit zu gesundheitsriskanten Verhaltensweisen, wie ungesunde 

Ernährung, mangelnde körperliche Bewegung und/oder erhöhten Alkohol-, Nikotin- und 

Medikamentenkonsum, führen, insbesondere bei Menschen, die wenig soziale Unterstüt-

zung erfahren. 

Für die Jobcenter können sich dadurch neue bzw. zusätzliche Vermittlungshemmnisse 

ergeben, die eine Integration ins Erwerbsleben erschweren.32 

Durch die Einbindung primärpräventiver Maßnahmen in den Angebotskatalog, die das 

Thema Gesundheit aktiv in das Konzept einbeziehen, ließe sich eine Verbesserung dieser 

Situation herbeiführen. 

 

Zwischen BA und den gesetzlichen Krankenkassen (GKV) wurden im Februar 2012 bzw. 

Mai 2013 Empfehlungen zur Zusammenarbeit zum Thema Arbeitslosigkeit und Gesund-

heit vereinbart.33 

                                            
32

 http://www.hag-gesundheit.de/uploads/docs/524.pdf 
33

 Kooperation zwischen BA und GKV: 
http://www.gkv-
spitzenver-
band.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praevention_leitfaden/Praev_Empf
_Zus_BA-GKV_zu_Arbeitslosigkeit_und_Gesundheit_2012.pdf 

 
Kooperation zwischen kommunalen Spitzenverbänden und GKV: 

http://www.hag-gesundheit.de/uploads/docs/524.pdf
http://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praevention_leitfaden/Praev_Empf_Zus_BA-GKV_zu_Arbeitslosigkeit_und_Gesundheit_2012.pdf
http://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praevention_leitfaden/Praev_Empf_Zus_BA-GKV_zu_Arbeitslosigkeit_und_Gesundheit_2012.pdf
http://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praevention_leitfaden/Praev_Empf_Zus_BA-GKV_zu_Arbeitslosigkeit_und_Gesundheit_2012.pdf
http://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praevention_leitfaden/Praev_Empf_Zus_BA-GKV_zu_Arbeitslosigkeit_und_Gesundheit_2012.pdf
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Im Fokus dieser Empfehlungen steht eine intensivierte Kooperation im Rahmen pri-

märpräventiver und gesundheitsfördernder Maßnahmen. 

In einigen Jobcentern werden bereits Maßnahmen durchgeführt, die sich mit dem Thema 

der Primärprävention befassen. Diese werden genauer unter 5.4 erläutert. Diese Maß-

nahmen sollen in Zukunft weiter in den Fokus rücken und fester Bestandteil in den beteilig-

ten Jobcentern werden. 

 

4.4 Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen 

4.4.1 Handlungsempfehlungen (Hinweise – Ideen – Anregungen) 

Die Auswertung der quantitativen und qualitativen Erhebungen liefert deutliche Anhalts-

punkte, dass der rechtliche Anspruch und die staatlichen Unterstützungsangebote nicht 

genügen, um Bewerber und Bewerberinnen mit Behinderung einzustellen bzw. sie über-

haupt als potenzielle Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerin in Betracht zu ziehen. 

Zahlreiche Forschungsarbeiten zum Thema führten zu dem Ergebnis, dass psychologi-

sche Barrieren, wie Ängste und Vorurteile aufgrund von Unsicherheiten und fehlender In-

formation, auf Arbeitgeberseite dabei eine Rolle spielen. Menschen mit Behinderung wer-

den in der Regel nicht nach ihren Stärken und Potenzialen, sondern auf der Grundlage 

ihrer möglichen Defizite beurteilt. Hinzu kommen bürokratische Hürden, die die Inklusi-

onsmotivation auf Arbeitgeberseite beeinträchtigen. 

Appelle an die soziale Verantwortung von Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen sind nicht 

erfolgreich. Zielführend für die Arbeitsvermittlung ist eine Vorteilsübersetzung für Arbeitge-

ber und Arbeitgeberinnen, die diesen eine veränderte Perspektive auf die Leistungsfähig-

keit schwerbehinderter Menschen erlaubt. 

Im Folgenden werden Handlungsfelder aufgezeigt, die zu einer Verbesserung der Situati-

on beitragen können: 

 

                                                                                                                                                 
http://www.gkv-
spitzenver-
band.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praevention_leitfaden/Praev_Gefoe
_Kooperationsempfehlung_Komm_SpiV-GKV_Kommune.pdf 

 

http://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praevention_leitfaden/Praev_Gefoe_Kooperationsempfehlung_Komm_SpiV-GKV_Kommune.pdf
http://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praevention_leitfaden/Praev_Gefoe_Kooperationsempfehlung_Komm_SpiV-GKV_Kommune.pdf
http://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praevention_leitfaden/Praev_Gefoe_Kooperationsempfehlung_Komm_SpiV-GKV_Kommune.pdf
http://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/praevention__selbsthilfe__beratung/praevention/praevention_leitfaden/Praev_Gefoe_Kooperationsempfehlung_Komm_SpiV-GKV_Kommune.pdf
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 Sensibilisierung 

Für die erfolgreiche Integration schwerbehinderter arbeitsloser Menschen ist es zentral, 

dass ihre Potenziale stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken und sich ein Behinde-

rungsbegriff im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention etabliert, um gedanklichen 

Barrieren entgegenzuwirken. Dazu können der Austausch positiver Erfahrungen unter den 

Akteuren und Akteurinnen sowie die Vernetzung untereinander beitragen. Aber auch die 

Politik ist in der Verantwortung, um auf gesellschaftlicher Ebene die Leistungsfähigkeit 

dieser Zielgruppe noch stärker herauszustellen und bürokratische Barrieren abzubauen, 

so dass sich potenzielle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen nicht mehr auf der Grundlage 

von vorurteilsbehafteten Wirtschaftlichkeitsrechnungen gegen die Einstellung von Men-

schen mit Behinderung entscheiden. 

An den vielfältigen positiven Erfahrungen auf Arbeitgeberseite mit der Beschäftigung hoch-

qualifizierter Menschen mit Behinderung kann eine erfolgreiche Integration ansetzen. Ar-

beitgeber und Arbeitgeberinnen, die gute Erfahrungen mit behinderten Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen gemacht haben, sind eher bereit, Menschen mit Behinderung eine Chan-

ce zu geben. 

Es ist erforderlich, Personalverantwortliche und Betriebsräte in den kontinuierlichen Kon-

takten, zum Beispiel durch den Arbeitgeberservice, für eine aktive Auseinandersetzung zu 

gewinnen. Dazu sind Kenntnisse darüber nötig, wie Diskriminierung entsteht und abläuft. 

Generell ist anzunehmen, dass Betriebe bei Personalentscheidungen leistungsgerecht 

entscheiden vor dem Hintergrund, dass Risiken und Störungen des betrieblichen Ablaufs 

und damit zusätzliche Kosten zu vermeiden sind. Da Betrieben in der Regel nur begrenzt 

Zeit für eine umfassende Einschätzung jeder einzelnen Bewerbung zur Verfügung steht, 

verwenden sie als Bewertungskriterium gruppenbezogene Eigenschaftszuschreibungen, 

die statistisch signifikant sind, also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zutreffen. 

Die Generalisierung führt dazu, dass die Potenziale schwerbehinderter Bewerber und Be-

werberinnen nicht ausreichend berücksichtigt werden. Diese Zuweisung lässt sich im Ein-

zelfall aufbrechen. Bewerbungen sind besonders dann erfolgreich, wenn sie durch Emp-

fehlungen vertrauenswürdiger Personen gestützt werden, denen es gelingt, die individuel-

len Stärken, die zur Vielfalt und zum wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen beitragen 
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können, in den Vordergrund zu rücken. Hierbei können die einzelnen Jobcenter durch ihre 

Teams und jeden einzelnen Mitarbeiter/jede einzelne Mitarbeiterin im individuellen Kontakt 

beitragen. 

Der Grad der Behinderung soll die Auswirkungen der Schädigung für die Person in allen 

Lebensbereichen ausdrücken. Untersuchungen zeigen, dass kein signifikanter Zusam-

menhang zwischen amtlich zuerkanntem Grad der Behinderung und benötigtem Hilfebe-

darf nachgewiesen werden kann.34 Das heißt, dass mit dem Grad der Behinderung, ent-

gegen seinem Wortsinn, weder Aussagen über die Schwere der Schädigung und den be-

nötigten Hilfebedarf noch generelle Aussagen über die Minderung der Leistungsfähigkeit 

im Erwerbsleben getroffen werden können. Die Integrationsämter haben hierzu eine hilf-

reiche Broschüre herausgegeben, die über verschiedene Behinderungsarten und deren 

typische Auswirkungen Auskunft gibt, ohne Aussagen über den Einzelfall treffen zu wollen 

oder zu können.35 

 

 Fördermöglichkeiten bekannt machen 

Förderinstrumente können Leistungseinschränkungen von Menschen mit Behinderung 

weitgehend ausgleichen. Besonders bei einer Neueinstellung sind die Unterstützungs- und 

Stabilisierungsangebote entscheidend für die Einstellung dieses Personenkreises. 

Umfassende Informationskampagnen können sinnvoll sein, um die Bereitschaft zur Ein-

stellung zu erhöhen. Personalverantwortliche jener Betriebe, die keine schwerbehinderten 

Menschen beschäftigen, verfügen nur über rudimentäre und lückenhafte Kenntnisse über 

das breite Förderinstrumentarium und das Beratungsangebot des Integrationsamtes und 

Integrationsfachdienstes. Dies betrifft insbesondere den Ausbildungsbereich. Es ist davon 

auszugehen, dass die Unkenntnis eine Zugangsbarriere für Menschen mit einer Schwer-

behinderung ist. 

Jenen Betrieben, die schwerbehinderte Menschen beschäftigen, sind in der Regel eine 

Vielzahl an Förderangeboten bekannt und sie stehen im Austausch mit den entsprechen-

                                            
34

 Niehaus, Mathilde: Barrieren gegen die Beschäftigung langfristig arbeitsloser Behinderter S. 31 (in M. Niehaus und L. 

Montada (Hrsg.): Behinderte auf dem Arbeitsmarkt. Wege aus dem Abseits, Frankfurt/Main, 1997 
35

 Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen: ZB Spezial, Was heißt hier behindert?, 

2012 
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den Fördermittelgebern und -geberinnen. Allerdings ist jedes vierte Unternehmen nicht mit 

allen Unterstützungsmöglichkeiten vertraut. Wenn demnach selbst die Unternehmen, die 

Menschen mit Behinderung beschäftigen, über die staatliche Förderung nicht ausreichend 

informiert sind bzw. sie nicht in Anspruch nehmen, ist das „Inklusionspotenzial“ auf Seiten 

der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen noch lange nicht ausgeschöpft. Der Umfang und die 

Komplexität der Hilfsmöglichkeiten erfordern gerade für kleine, nicht beschäftigungspflich-

tige, und mittlere Betriebe eine passgenaue Beratung. 

Die Aufklärung über staatliche Unterstützungsangebote bei der Beschäftigung von Men-

schen mit Behinderung ist also ausbaufähig und kann aktiv durch die Integrationsfachkräf-

te in den Jobcentern begleitet werden. Dies gilt umso mehr, da sich die mehrheitlich guten 

unternehmerischen Erfahrungen argumentativ gut einbeziehen lassen. Eine gute Kommu-

nikation und zielgruppenspezifische Veranstaltungen können die Kenntnisse über Förder-

möglichkeiten erweitern. Direkter Kontakt ist oftmals erläuternder, als ein Flyer. 

Zunächst sei hier das Instrument des Eingliederungszuschusses genannt, das lt. Befra-

gung den höchsten Bekanntheitsgrad besitzt und darüber hinaus von Klein- und Mittelbe-

trieben wie auch von nicht beschäftigungspflichtigen Betrieben gerne in Anspruch ge-

nommen wird, um einen Bewerber oder eine Bewerberin kennen zu lernen. Für schwerbe-

hinderte arbeitslose Menschen eröffnet außerdem die Probebeschäftigung gem. § 46 SGB 

III, die für die Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende über den § 16 Abs. 1 SGB II 

zugänglich ist, die Möglichkeit, dass der Betrieb die Übereinstimmung der physischen 

Leistungsfähigkeit mit den konkreten Arbeitsanforderungen abgleichen kann, was später 

möglicherweise zu einer Einstellung führt.  

 

 Bürokratie  

Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen beklagen häufig den bürokratischen Aufwand, der mit 

der Beschäftigung behinderter Menschen verbunden ist und insbesondere das Verfahren 

bei Kündigungen schwerbehinderter Beschäftigter. Gerade für kleine Betriebe ist der Ver-

waltungsaufwand ein bedeutender Faktor. 

Unterstützende Leistungen werden in NRW von sieben verschiedenen Rehabilitationsträ-

gern sowie den beiden Integrationsämtern erbracht. Das macht es sowohl für Menschen 
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mit Behinderung als auch für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen schwer, den richtigen An-

sprechpartner oder die richtige Ansprechpartnerin zu finden. 

Überdies sind die Möglichkeiten des Integrationsfachdienstes nicht umfänglich bekannt. In 

Gesprächen mit Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen sollte dieser immer wieder erwähnt, 

bei Bedarf auch hinzugezogen werden (siehe Kapitel 4.1.4).Dabei sollte explizit der be-

sondere Kündigungsschutz aufgegriffen werden, der keine Unkündbarkeit der schwerbe-

hinderten Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beinhaltet, sondern die Interessen von 

Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen abwägt. 

Das Angebot des Integrationsfachdienstes sollte Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen eben-

falls gezielter nähergebracht werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verschiedene Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen gaben an, dass sie oftmals gute 

Erfahrungen mit Beschäftigten mit Behinderungen gemacht haben. Die Hürde für 

eine Einstellung dieser Zielgruppe ist jedoch hoch. Viele der bereits Beschäftigten mit 

einer Behinderung haben ihre Einschränkung im Laufe ihres Erwerbslebens erwor-

ben.  

Neueinstellungen scheitern in der Regel an dem hohen bürokratischen Aufwand wie 

auch an fehlenden Informationen über Fördermöglichkeiten, welche durch die Betrie-

be in Anspruch genommen werden können. Um Unternehmen für dieses Thema wei-

ter zu sensibilisieren, können Radiospots oder Anzeigen(siehe folgendes Kapitel) 

geschaltet werden. 

Arbeitergeber und Arbeitgeberinnen, welche bislang positive Erfahrungen mit der 

Beschäftigung von Menschen mit Behinderung gemacht haben, sind eher bereit, den 

Personenkreis einzustellen. Liegen negative Erfahrungen vor, erfolgt im Gegenzug 

eine Generalisierung, die eine Einstellung verhindert. 
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4.4.2 Konkrete Öffentlichkeitsarbeit Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen (Jobcenter 

Kreis Unna) 

Wie bereits weiter vorne beschrieben, wird in der Sensibilisierung von Arbeitgebern und 

Arbeitgeberinnen ein wesentlicher Erfolgsfaktor gesehen. Im Projekt MIAR wurden daher 

nachstehende konkrete Radiospots und Anzeigen entwickelt: 

 Schaltung von Radiospots 

Im Rahmen des Projekts wurde ein Radiospot produziert. Der Spot wurde für die 

Zielgruppe der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen erstellt und gezielt zu den Haupt-

verkehrszeiten (zwischen 7.00 und 8.00 Uhr sowie zwischen 16.00 und 18.00 Uhr) 

auf dem lokalen Radiosender Antenne Unna gesendet. Die Sendezeit wurde aus-

gehend von der Annahme ausgewählt, dass Personalentscheider (Zielgruppe Ar-

beitgeber und Arbeitgeberinnen) größtenteils zu den Hauptverkehrszeiten mit dem 

PKW unterwegs sind und in der Regel das Medium Radio nutzen. 

 

 Anzeigen IHK/HWK 

Auf Initiative des Jobcenters Kreis Unna entstand für alle drei MIAR-Standorte die 

Konzeption für eine Inklusions-Anzeige in Fachblättern für Arbeitgeber und Arbeit-

geberinnen. 

Das für die Anzeige verwendete Bildmaterial wurde kostenlos von Aktion Mensch 

zur Verfügung gestellt. Es handelt sich um eine Originalaufnahme, nicht um ein re-

tuschiertes Bild. Es zeigt einen einarmigen Arbeiter auf einer Baustelle (siehe Ab-

bildung) und visualisiert damit eine Situation, die für die Öffentlichkeit  -  und damit 

auch für viele Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen  -  undenkbar erscheint. Ziel der 

Verwendung dieses Bildes war, den Betrachter zum Nachdenken anzuregen: Kann 

ein Einarmiger wirklich auf einer Baustelle arbeiten? Können Menschen mit Behin-

derung die gleiche Arbeit leisten wie nicht behinderte Menschen? 
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 Anzeigenmotiv: Inklusion braucht Arbeitsplätze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Motiv wurde primär für die direkte Arbeitgeber- und Arbeitgeberinnenansprache 

entwickelt. Sekundär diente es der Erreichung der breiten Öffentlichkeit. 

Um gezielt die Gruppe der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen mit der Anzeigen-

schaltung zu erreichen, wurden die Magazine der örtlichen Handwerkskammern 

und Industrie- und Handelskammern als geeignete Medien ausgewählt: 

 Handwerkswirtschaft Aachen 

 Deutsches Handwerksblatt (Zwei Kammerausgaben Dortmund und Düsseldorf) 

 Medien der IHK vor Ort (Ruhrwirtschaft, bergische Wirtschaft, wirtschaftliche 

Nachrichten) 
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4.4.3 Fachtagung: Regionale Inklusionsstrategien für Menschen mit Behinderung im 
SGB II am 06.02.2014 (JobcenterKreis Unna) 

Die ganztägige Fachtagung fand am 06.02.2014 im Integrationsbetrieb Restaurant Haus 

Haeseler in Fröndenberg statt. Die Fachtagung sollte den Austausch über gute Praxis un-

terschiedlicher Arbeitsmarktakteure und Regionen fördern, um voneinander und miteinan-

der zu lernen.  

Inhalte waren:  

 Der Integrationsbetrieb Gaststätte Haeseler: Integrationsbetriebe  -  Möglichkeit zur 

Inklusion auf dem Arbeitsmarkt für arbeitslose Menschen mit Behinderungen im 

SGB II?  

 Unternehmerische Inklusionsstrategien am Beispiel der Paul Vahle GmbH & Co. 

KG  

 Vorstellung des Projektes MIAR  

 Vermittlung von Akademikern und Akademikerinnen im SGB II  -  Unterstützungs-

leistungen der ZAV  

 Beratung, Qualifizierung und Vermittlung von Menschen mit starken gesundheitli-

chen Einschränkungen im SGB II  -  Disability Management im Jobcenter Köln  

 Beratungsansätze und Netzwerkarbeit in der Vermittlung von Menschen mit Behin-

derungen im SGB II im Kreis Soest 

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen konnten sich von der Qualität des Restaurants über-

zeugen, das als Integrationsbetrieb  -  nach anfänglichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten  

-  erfolgreich geführt wird. 

Die Veranstaltung entsprach der Zielsetzung. Über 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

sowie Netzwerkpartner und -partnerinnen waren anwesend und äußerten sich über die 

Beiträge positiv, weil diese nützliche Informationen beinhalteten, die ihre tägliche Arbeit 

erleichtern, und sie Kontakte knüpfen und verstetigen konnten. 
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4.4.4 Außendiensttag (Jobcenter Kreis Unna) 

Besuch bei Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen 

Im Nachgang zu der Arbeitgeberbefragung wurden jene elf Arbeitgeber besucht, die Inte-

resse an näheren Informationen zu Förderinstrumenten zur Beschäftigung von Menschen 

mit Behinderungen, bekundeten. Durch diese Warmakquise-Aktion konnte das Jobcenter 

Kreis Unna einen Ausbildungsplatz und einen Arbeitsplatz für eine behinderte Person aus 

dem Leistungsbezug begründen. 

Gemeinsamer Außendiensttag mit der Agentur für Arbeit Hamm, KJC Hamm und 

dem Integrationsfachdienst zur Einstellung von Menschen mit Behinderung im Sep-

tember 2014 

Jährlich findet ein gemeinsamer Außendiensttag in gemeinsamer Koordination statt. Ex-

perten und Expertinnen der Arbeitsverwaltung und des IFD suchen gezielt Arbeitgeber und 

Arbeitgeberinnen auf, um diese über bestimmte Förderinstrumente zu informieren. Für 

2014 wurde der Schwerpunkt „Inklusion“ gewählt. Flankiert wurde die Aktion durch eine 

intensive Medienarbeit, die thematisch durch Berichte über erfolgreiche Vermittlungen be-

hinderter Menschen in ungewöhnliche Berufe informierte. 

Durch die Aktion konnte in 86 besuchten Betrieben für die Beschäftigung behinderter 

Menschen sensibilisiert und gezielt Personalverantwortliche über Förderleistungen für Be-

hinderte informiert werden. Am Ende der Aktion standen insgesamt 26 neu eingeworbene 

Arbeits- und Ausbildungsstellen für Menschen mit Behinderung. 

 

Fachtagungen können ein geeignetes Mittel sein, um Themenkomplexe einem brei-

ten Publikum vorzustellen. Die Veranstaltung wurde darüber hinaus dazu genutzt, 

dass unterschiedliche Arbeitsmarktakteure voneinander lernen und sich fachlich aus-

tauschen. 



Projekthandbuch für das Modellprojekt MIAR 02/2015 

 

Seite 131 von 221 
 

 

 

 

 

 

 

  

Die direkte Arbeitgeber- und Arbeitgeberinnenansprache ist derzeit ein gutes Instru-

mentarium, um eine Vermittlung von Kunden und Kundinnen mit einer Behinderung 

in Arbeit zu vermitteln. Die Unternehmen können direkt ihre Fragen zu möglichen 

Förderungen stellen und erhalten auch eine Antwort. Ebenso können Ängste und 

Vorurteile durch den Kontakt leichter abgebaut werden, dies kann daher auch zu ei-

ner möglichen Integration beitragen. 



Projekthandbuch für das Modellprojekt MIAR 02/2015 

 

Seite 132 von 221 
 

4.4.5 Zukünftige Ausrichtung für die Arbeit im Arbeitgeberservice Wuppertal 

Auf Grund einer Umstrukturierung und generellen Neuausrichtung des TEAM.ARBEIT 

konnte leider keine Veranstaltung speziell für Unternehmen zum Thema Inklusion stattfin-

den. Diese soll jedoch nach Ende des Projektes im Jahr 2015 durchgeführt werden. Aus 

dem Projektteam MIAR werden daher folgende Handlungsempfehlungen für die bessere 

Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen dem TEAM.ARBEIT zur Ver-

fügung gestellt. 

Durch die grundsätzlich Einbeziehung  der Schwerbehindertenvertretung (falls vorhanden) 

in die Gespräche mit Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen werden erste, gute Kontakte ge-

knüpft und man erhält Informationen zu ausgeschriebenen Stellen und ihrer Eignung in 

Bezug auf Einsatz von behinderten/schwerbehinderten Menschen.  

Eine Veranstaltung für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen zum Thema der Beschäftigung 

von Menschen mit Behinderung, gemeinsam mit dem Integrationsfachdienst und der örtli-

chen Fürsorgestelle, soll Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen durch die Präsentation von 

„best practice“-Beispiele für die Einstellung der Zielgruppe sensibilisieren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Der Arbeitgeberservice ist in einem Jobcenter das Bindeglied zwischen dem arbeit-

suchenden Kunden bzw. der arbeitsuchenden Kundin und den vor Ort ansässigen 

Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen. Eine intensive Auseinandersetzung mit der Ziel-

gruppe der Menschen mit Behinderung und eine gezielte Ansprache der Unterneh-

men auf eine Beschäftigungsmöglichkeit für diese Zielgruppe, wie bereits im Jobcen-

ter Kreis Unna umgesetzt, ist obligatorisch für alle arbeitgeberorientiert arbeitenden 

Vermittler und Vermittlerinnen . Des Weiteren ist ein guter Kontakt zu einem ggf. im 

Unternehmen eingesetzten Schwerbehindertenbeauftragten bzw. einer Schwerbe-

hindertenbeauftragten wichtig, um schneller und besser zeitnah über offene Stellen 

informiert zu werden. 
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5. Einblicke und Ausblicke 

 

5.1 Einblick in das Projekt MiKA und Interview mit Frau Dr. Herrmann (Jobcenter 

StädteRegion Aachen) 

Im Rahmen des zielgruppenorientierten Ansatzes ist es eine folgerichtige Konsequenz, 

nicht nur mit internen Experten und Expertinnen die multiplen Problemlagen der Zielgrup-

pe der Alleinerziehenden zu erörtern, sondern explizit die fachliche Einschätzung von Job-

center unabhängigen Personen zu erfragen. 

In diesem Zusammenhang wurde ein Gespräch mit Frau Dr. Herrmann geführt, die zum 

Zeitpunkt des Interviews die Projektleitung des Projekts „MIKA - mit Kind in Arbeit“ inne-

hatte. 

Das Projekt MIKA wird finanziell gefördert durch das Jobcenter StädteRegion Aachen, das 

Land Nordrhein-Westfalen und den Europäischen Sozialfond. MIKA richtet sich an allein-

erziehende Personen mit Kindern zwischen 3 und 14 Jahren, die Leistungen nach SGB II 

beziehen. Die Herausforderung besteht darin, eine Balance zwischen Kinderbetreuung, 

Arbeitssuche/-aufnahme und dem Schaffen eines sozialen Netzwerkes zu finden. 

MIKA hat den Ansatz, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei zu unterstützen, die An-

forderungen an Beruf und Familie zu bewältigen. Die Unterstützung der Projektmitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen kommt vor allem in den Bereichen Kinderbetreuung, Teilzeitarbeit 

und flexible Arbeitszeiten zum Tragen. 

Grundvoraussetzung für eine Teilnahme ist der Status alleinerziehend mit mindestens ei-

nem Kind zwischen 3 und 14 Jahren. Die Teilnehmer/Teilnehmerinnen beziehen Leistun-

gen nach dem Sozialgesetzbuch II und befinden sich nicht in einem Ausbildungs- oder 

festem Arbeitsverhältnis. 

Das Projekt ist in der StädteRegion Aachen auf drei Standorte verteilt, sodass die die 

Möglichkeit einer zeitlich begrenzten An- und Abreise auch für Alleinerziehende gegeben 

ist. 

Frau Dr. Herrmann ist neben der Projektleitung MIKA auch selbstständige Supervisorin 

(DGSv), Heilpraktikerin (Psychotherapie) und staatlich lizenzierte Fallberaterin. Ausge-
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hend von der Fragestellung „Wie definieren Sie für sich die Zielgruppe der Alleinerziehen-

den und welche Besonderheiten sehen Sie im Umgang mit alleinerziehenden Menschen?“ 

hat das Gespräch schnell den Fokus auf die relevantere Problematik genommen, nämlich 

wie erklären sich die vermeintlich häufiger auftretenden psychischen Erkrankungen bei 

Alleinerziehenden. Vorwegzunehmen ist, dass alleine der Status „alleinerziehend mit psy-

chischen Erkrankungen“ ein weites Feld an multiplen Vermittlungshemmnissen zulässt. So 

gibt es nicht nur ein Handicap, welches auf dem Weg zu einer sozialversicherungspflichti-

gen Arbeit zu bewältigen ist, sondern, wie die Betitelung deutlich macht, bereits drei be-

kannte Faktoren: alleinerziehend (1), psychische Erkrankung/Problematik (2) und arbeits-

los (3). Ausgehend von ihrer Erfahrung und auch den letzten zwei Jahren des Projektes 

MIKA geht Frau Dr. Herrmann davon aus, das alleine durch die soeben genannten Um-

stände mehr als ein Drittel der Alleinerziehenden an psychischen Erkrankungen leidet, die 

jedoch nach diagnostizierten Erkrankungen und nicht diagnostizierten differenziert werden 

müssen. Ein weiterer Faktor, der in diesen Bereich zu berücksichtigen ist, ist die oft nicht 

in den Fokus geratene Erkrankung der Kinder. So vermutet Frau Herrmann, dass ausge-

hend von 100 Alleinerziehenden mindestens 80 Prozent der Kinder in irgendeiner Form 

mit Erkrankungen belastet sind. Häufig handelt es sich hier um allergische bis chronische 

Erkrankungen, aber auch um ADHS und ähnliche Symptomatik. Dieser Umstand wird je-

doch nur selten in Bezug auf die Erkrankung oder in diesem Fall Belastung der alleiner-

ziehenden Person gesehen. 

Eine weitere Schwierigkeit in der Beratung einer alleinerziehenden Person durch eine In-

tegrationsfachkraft des Jobcenters ist der Fokus, der häufig in einem Beratungsgespräch 

angesetzt wird. Frau Dr. Herrmann erwähnt, dass in den meisten Fällen nicht die Arbeits-

losigkeit der ausschlaggebende Faktor für das verstärkte Auftreten einer psychischen Er-

krankung ist, sondern vielmehr ein Geflecht aus verschieden Gegebenheiten, die letztlich 

ein Krankheitsbild intensivieren können. Allgemeine Probleme, wie Überlastung durch die 

Trennungssituation, Sorgerechtsstreitigkeiten, wenig soziale Kontakte und schulische 

Probleme oder Verhaltensauffälligkeiten der Kinder, verstärken das Krankheitsbild eben-

falls. 

Fragt man alleinerziehende Personen, welche Hürde für sie die größte ist und überwunden 

werden muss, damit eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit aufgenommen werden 
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kann, und gibt ihnen die Möglichkeit, zwischen alleinerziehend, psychische Erkrankung 

und lange arbeitslos zu wählen, entscheiden sie sich häufig für die Antwort: Die (psychi-

sche) Krankheit meines Kindes ist meine größte Hürde. 

Der Lösungsvorschlag von Frau Dr. Herrmann ist einfach, aber wahrscheinlich wirkungs-

voll. Jeder Therapeut, jede Therapeutin in Aachen und der StädteRegion soll ein gewisses 

Kontingent an Therapieplätzen zur Verfügung stellen, die mit Menschen im SGB II-

Leistungsbezug besetzt werden können. Des Weiteren sollte das weitergeführt werden, 

was das Projekt MIKA im Ansatz ins Leben gerufen hat: Angehörigengruppen für Alleiner-

ziehende mit und ohne psychische Erkrankungen. 

Das Jobcenter StädteRegion Aachen hat den Bedarf und die multiplen Problematiken bei 

der Zielgruppe der Alleinerziehenden erkannt und fördert auch in den kommenden Jahren 

die Zielgruppe weiterhin intensiv, sodass für das Jahr 2015 die Maßnahme „AuF - Arbeit 

und Familie“ realisiert wurde. AuF schließt nahtlos an die Arbeit, Ergebnisse und auch Er-

kenntnisse von MIKA an und wird somit weiterhin als Instrument für den operativen Be-

reich zur Verfügung stehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt MiKA ist eine Maßnahme für Alleinerziehende, welche derzeit weder in 

Ausbildung noch in Arbeit sind. Das Projekt soll dabei helfen, eine Balance zwischen 

Kinderbetreuung, Arbeits- bzw. Ausbildungssuche und dem Aufbau von sozialen 

Netzwerken zu schaffen. Erkennbar in diesem Projekt ist auch der Anstieg von psy-

chischen Belastungen im Kundenkreis SGB II. 
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5.2 Forum e.V.  -  ein Ausblick für Wuppertal36 

Der Träger proviel GmbH / forum e.V. beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Thema 

berufliche Integration. Zum einen gibt es die anerkannte Werkstatt für Menschen mit psy-

chischer Behinderung, in der aktuell rd. 600 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dabei beglei-

tet werden, sich Stück für Stück beruflich zu qualifizieren und sich neuen Aufgaben und 

Herausforderungen in der Werkstatt und darüber hinaus zu stellen. Zum anderen gibt es 

seit 2007 die Trainings- und Qualifizierungsmaßnahme Train2be, in der arbeitsmarktferne, 

langzeitarbeitslose Menschen im Auftrag des Jobcenters insbesondere mit Methoden der 

Werkstatt, beruflich qualifiziert, für Arbeit motiviert und an die Arbeitswelt herangeführt 

werden. 

Von Anfang an standen bei proviel und forum die Themen „Echte Arbeit“ und „Große 

Marktnähe“ im Vordergrund. Alle Industriekunden und -kundinnen können termingerechte 

und qualitätsstabile Arbeit erwarten und tun dies auch. 

Je nach individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln sich die Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen im geschützten Rahmen an beiden Standorten des Trägers. Viele von ihnen 

haben dann über kurz oder lang Kontakt mit dem Inklusions-Team und beschnuppern über 

Praktika und betriebsintegrierte Arbeitsplätze den ersten Arbeitsmarkt. Eine Vermittlung 

auf diesen ist eines der wichtigen Ziele der Arbeit des Forum e.V. 

Inklusion bedarf zweier mutiger Seiten. Die der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, respekti-

ve der Menschen mit Behinderung, und die der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. 

Auf Seiten der Mitarbeiter/innen bedarf es derjenigen, die den Wunsch und den Mut ha-

ben, sich aus dem geschützten Rahmen der WfbM herauszubegeben, sich auf dem all-

gemeinen Arbeitsmarkt zu erproben und sich den Anforderungen zu stellen. Vorausset-

zungen sind Neugierde und Freude daran, neue berufliche Perspektiven zu entdecken. 

Voraussetzung ist aber auch, die Entwicklung von Stabilität und Selbstsicherheit als Nähr-

boden auf dem sich dieser Mut (wieder) entwickeln kann. Das heißt, ein guter Inklusions-

                                            
36

 Forum e.V. ist als Maßnahmeträger in Wuppertal etabliert. Im Auftrag der Jobcenter Wuppertal AöR führt er die Maß-

nahme Train2be als Maßnahme der freien Förderung nach § 16f SGB II für Langzeitarbeitslose elB mit psychischen 
Beeinträchtigungen durch. Aufgrund der langjährigen Erfahrungen im Umgang mit insbesondere psychisch beeinträchtig-
ten Teilnehmern und Teilnehmerinnen wurde der abgedruckte Beitrag zum Umgang mit der Personengruppe aus Sicht 
eines Trägers zum Abdruck im MIAR-Handbuch erbeten. 
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prozess benötigt eine gute Vorbereitung, mit einer stufenweisen, aufeinander aufbauen-

den Entwicklungsstruktur. 

Dieser Prozess wird als Berufswegeplanung bezeichnet. Hierbei kommt der individuellen 

Beratung und der persönlichen Eingliederungsplanung eine wichtige Rolle zu, um gemein-

sam passgenaue Lösungen und Wege zu erarbeiten. Neben der persönlichen, individuel-

len Beratung sind die begleitenden Kursmodule weitere wichtige Bausteine einer guten 

Vorbereitung. Ein wichtiger thematischer Bestandteil der Kurse bildet dabei die Auseinan-

dersetzung mit den eigenen Stärken und Schwächen, wie auch die Konkretisierung von 

Wünschen hin zu realen Zielen. Der Teilnehmer bzw. die Teilnehmerin steht dabei im Vor-

dergrund. Der Kursleiter/die Kursleiterin fungiert hierbei als Vermittler/in von wichtigen In-

formationen und Begleiter/in des Gruppenprozesses im Sinne eines „Scouts“. Ziel ist es, 

dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen durch gemeinsame Erarbeitung selbstständig 

ein sinnhaftes und realistisches Berufsziel formulieren können und sich gut vorbereitet auf 

ihren Berufsweg in Betriebe des allgemeinen Arbeitsmarktes begeben können. 

Weitere Unterstützungsmöglichkeiten zur Vorbereitung bestehen durch die Möglichkeiten 

der zielgerichteten Qualifizierung, der praktischen (Vor-) Erprobungen durch interne Prak-

tika und zielgerichteten Belastungssteigerungen im geschützten Rahmen. 

In der weiteren Folge ist vor allem die gute Begleitung bei allen Maßnahmen, die nun in 

den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes erfolgen, sehr wichtig. Dies beginnt mit der 

Stellensuche, der Identifizierung von möglichen Arbeitsplätzen in den Betrieben, der pass-

genauen Platzierung von Menschen auf diesen Arbeitsplätzen, einer adäquaten Qualifizie-

rung an und für diese Arbeitsplätze, die Sicherstellung von Ansprechbarkeit und Präsenz 

im Betrieb sowie die Begleitung und Beratung der Unternehmen selbst. Das heißt, es be-

darf eines vollumgänglichen und qualitativ hochwertigen Jobcoachings. 

Auf der anderen Seite bedarf es einer Arbeitgeberseite, die sich offen gegenüber dem 

Themenfeld der Inklusion zeigt, einer Arbeitgeberseite die ihrerseits den Mut hat, Men-

schen mit einer psychischer Behinderung Beschäftigung in ihrem Unternehmen zu ermög-

lichen und erkennt, dass sich soziales Engagement und wirtschaftliches Handeln nicht 

ausschließen, sondern, ganz im Gegenteil, sehr gut ergänzen können. 

Gesucht werden dabei Kooperationspartner und -partnerinnen, die in Menschen mit psy-

chischen Behinderungen potentielle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Ressourcen er-
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kennen, die zur Steigerung der unternehmerischen Leistungen beitragen, wenn man die 

Voraussetzungen dafür schafft. Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen erhalten dabei Mitarbei-

ter/innen, die sich sehr stark mit dem Unternehmen identifizieren. Miteinander ist es mög-

lich, Arbeitsplätze, die interessante Tätigkeiten und interessierte Mitarbeiter/innen zusam-

menführen, zu schaffen. Beim Identifizieren und kreieren von geeigneten Arbeitsplätzen 

beraten und unterstützen die Jobcoaches die Betriebe kompetent. Die Einarbeitung und 

Begleitung am Arbeitsplatz erfolgt dabei immer in enger Absprache mit den Betrieben. 

Passgenaue Lösungen zu finden, ist auch hier die handlungsleitende Maxime. 

In den folgenden drei Beispielen soll die Praxis des Arbeitsalltages der Inklusion bei pro-

viel und forum veranschaulicht werden: 

 Ein Beispiel einer erfolgreichen Vermittlung: 

Nach langer Zeit der Erwerbslosigkeit wurde Frau B. in die berufliche Bildungsmaßnahme 

der WfbM aufgenommen. Zu Beginn der Maßnahme stand der Aufbau von Tagesstruktur 

durch Arbeit und die Entwicklung von Ausdauer im Mittelpunkt. Frau B. hatte einst den 

Beruf der Bäckereifachverkäuferin gelernt. Krankheitsbedingt musste sie diesen Beruf je-

doch lange vor der Aufnahme in die WfbM aufgeben. Im Rahmen der beruflichen Bil-

dungsmaßnahme bei proviel gelang es Frau B. dann, in kleinen, aufeinander aufbauenden 

Qualifizierungsmodulen, neue berufliche Perspektiven zu entwickeln. Durch die Teilnahme 

am Basis- und am Orientierungskurs zur Berufswegeplanung gelang es ihr zudem, mögli-

che neue Berufsfelder für sich herauszuarbeiten. In diesen Berufsfeldern, Elektromontage 

und Küche/Hauswirtschaft, hat sie sich in der Folge erprobt. 

In Bezug auf das Berufsfeld der Elektromontage ist es gelungen, ein namhaftes Unter-

nehmen in Wuppertal als Kooperationspartner zu gewinnen. Frau B. absolvierte dort ein 

dreimonatiges Praktikum und konnte dabei ihre Belastbarkeit und ihre Konzentrationsfä-

higkeit deutlich steigern. Das Berufsfeld der Elektromontage empfand Frau B. zwar als 

interessante neue Erfahrung, sah hier aber doch nicht ihre berufliche Zukunft. 

Zur Erprobung des Berufsfeldes Küche/Hauswirtschaft, gelang es dann, Frau B. in ein 

Praktikum in einem Kindergarten zu vermitteln. Bereits nach kurzer Zeit stellte sich heraus, 
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dass dieses Tätigkeitsgebiet ihren Neigungen und Fähigkeiten entspricht. Durch die enge 

Begleitung des Inklusionsteams von proviel und dem direkten Mitwirken bei der Einarbei-

tung durch den Jobcoach, konnte ein neuer Arbeitsplatz geschaffen werden, der die vor-

handenen Kollegen/innen im Betrieb deutlich entlastete und von den Anforderungen opti-

mal zu den Fähigkeiten von Frau B. passte. Die Praktikumsstelle wurde daraufhin in einen 

betriebsintegrierten Arbeitsplatz umgewandelt. 

Frau B. konnte ihre Fähigkeiten und Kompetenzen auf diesem Arbeitsplatz derart weiter-

entwickeln, dass der Arbeitgeber ihr ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis 

angeboten hat. Frau B. nahm dieses Angebot begeistert an und erfüllt dort ihre Aufgaben 

zur vollsten Zufriedenheit. 

 Ein Beispiel, bei dem der Mitarbeiter zurückzieht und eine Kurskorrektur er-

forderlich war: 

Herr V. hatte in früheren Jahren Elektrotechnik studiert und viele Jahre eine hochqualifi-

zierte Tätigkeit im Bereich der Elektromontage ausgeübt. Nachdem er sich im Rahmen der 

beruflichen Rehabilitation stabilisiert hatte, wollte Herr V. zunächst herausfinden, ob eine 

Rückkehr in seinen erlernten Beruf eine Option darstellt. Das Inklusionsteam konnte einen 

Kooperationspartner finden, der Herrn V. einen entsprechend qualifizierten Praktikums-

platz zur Verfügung stellte. Herr V. überzeugte den Arbeitgeber durch eine hervorragende 

Arbeitsleistung und bekam eine sozialversicherungspflichtige Festanstellung angeboten. 

Dieses Angebot lehnte Herr V. jedoch ab, da er im Praktikum erkannt hatte, dass eine 

dauerhafte Rückkehr in den erlernten Beruf für ihn nicht in Frage kommt, da er dieses Be-

rufsfeld zu sehr mit seiner Erkrankung verbindet. 

Die Anerkennung seiner Leistung motivierte Herrn V. jedoch, nach neuen beruflichen Per-

spektiven zu suchen. Im Rahmen der Basis- und Orientierungskurse wurde der Bereich 

der Verwaltung als mögliche Alternative herausgearbeitet. Herr V. absolviert zurzeit ein 

internes Praktikum, um seine berufsspezifischen Fähigkeiten und Kenntnisse in diesem 

Bereich zu steigern. Weitere Maßnahmen, um sich in Zukunft in diesem Berufsfeld in ei-

nem Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes zu erproben sind, geplant. 
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 Ein Beispiel, bei dem es bei einer Erprobung blieb, aber den Versuch war es 

Wert: 

Herr U. hat keine Berufsausbildung und nur wenig Berufserfahrung. Im Rahmen der Werk-

statt suchte er nach einer beruflichen Orientierung. Im Basis- und Orientierungskurs 

zeichnete sich sein Interesse für den Bereich des Lagers ab. Ein internes Qualifizierungs-

modul inklusive internem Praktikum bestätigten Herrn U. Neigungen und Fähigkeiten in 

diesem Bereich. Allerdings bestanden Zweifel hinsichtlich seiner Belastbarkeit. 

Es gelang, einen Kooperationspartner zu finden, der einen qualifizierten Praktikumsplatz 

zur Verfügung stellte, um Herrn U. die Möglichkeit einer Belastungserprobung zu geben. 

Grundsätzlich war sowohl Herr U. mit der Tätigkeit, als umgekehrt auch der Arbeitgeber 

mit Herrn U. zufrieden. Allerdings stellte sich heraus, dass Herr U. hinsichtlich seiner Be-

lastbarkeit tatsächlich an seine Grenzen stieß. Die weitere Anpassung eines auf die Mög-

lichkeiten von Herrn U. zugeschnitten Arbeitsplatzes war unter den gegebenen Umstän-

den nicht möglich. Herrn U. ist es dennoch gelungen, das Praktikum fristgerecht zu been-

den, und er konnte viele positive Erfahrungen mitnehmen. Alle Beteiligten waren sich am 

Ende einig, dass Herr U. zunächst in die WfbM zurückkehren sollte, um an seinen Fähig-

keiten und Möglichkeiten weiter zielgerichtet zu arbeiten. 

 

Fazit 

Wie aus den Beispielen hervorgeht, sind alle Verläufe immer individuell, nehmen manch-

mal überraschende Wendungen, müssen Erfahrungen verarbeitet werden, braucht es Ge-

duld und Beharrlichkeit, aber auch Mut für Neues. Um möglichst viele positive Erfahrungen 

auf beiden Seiten zu sammeln und möglichst oft Erfolgsgeschichten zu schreiben, kommt 

es vor allem auf die folgenden Aspekte an, zusammengefasst in der „10-Punkte-Liste“ von 

proviel für Erfolg von Inklusion auf dem Arbeitsmarkt: 

 

1. Gute Vorbereitung vor dem Beginn von externen Maßnahmen 

2. Individuelle Beratung und Berufswegeplanung 

3. Die Analyse der Fähigkeiten und Kompetenzen  

4. Das Finden = Identifizieren von geeigneten Arbeitsplätzen 
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5. Das „passgenaue“ Platzieren von Menschen auf diesen Arbeitsplätzen 

6. Das Übertragen des Prinzips der „angepassten“ Arbeit in Betrieben des allgemei-

nen Arbeitsmarktes, so dass dies den betrieblichen Funktionen und Anforderungen 

auf diesem Arbeitsplatz entspricht 

7. Lösungsorientiertes Handeln im Sinne aller Beteiligten, hier gilt es immer an den Er-

fahrungen zu lernen. 

8. Die gute Begleitung und Qualifizierung des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin im exter-

nen Betrieb 

9. Die gute Begleitung und Beratung der Betriebe in einer offenen, transparenten und 

vertrauensvollen Atmosphäre 

10. Erreichbarkeit und Präsenz im Sinne eines Dienstleisters bzw. Dienstleisterin, damit 

Fragen unmittelbar beantwortet und Probleme schnell gelöst werden können. 
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5.3 Projekt Support 25  

Im Rahmen der Nachhaltigkeit und Implementierung von Ideen anderer Jobcenter wurde 

das Projekt Support 25 im Jobcenter Essen zu einem kollegialen Austausch besucht. 

Die Grundannahme des Projektes besteht darin, dass jede Fachkraft im operativen Be-

reich eine beachtliche Anzahl an Kunden und Kundinnen betreut, die gesundheitliche phy-

sische und/oder psychische Probleme aufweisen. Es ist für die Integrationsfachkräfte je-

doch oft nicht möglich zu beurteilen, ob es sich um defizitäre Motivation handelt oder ob 

der Kunde/die Kundin ggf. erkrankt ist und dies den Grund dafür darstellt, dass eine aktive 

Mitarbeit nicht in der notwendigen Intensität möglich ist. Die Gefahr, dass auf Grund von 

Verdachtsmomenten Sanktionen erteilt werden und Beratungsgespräche negativ verlau-

fen, ist somit relativ hoch. 

Die Erkenntnis, dass Kunden und Kundinnen mit gesundheitlichen Einschränkungen eine 

kompetente fachliche Unterstützung benötigen, die nicht alleine über den Ärztlichen bzw. 

Psychologischen Dienst oder durch kommunale Leistungen gem. § 16a SGB II abgedeckt 

werden können, hat bereits viele Jobcenter erreicht. 

An dieser Stelle setzt Support 25 an. Das Ziel ist es, betroffene Kunden und Kundinnen in 

den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt (wieder-) einzugliedern. Die Teilnehmer und Teilneh-

merinnen sind Jugendliche unter 25 Jahren mit psychischen Erkrankungen. Die Beson-

derheit des Projekts ist die Nähe zwischen operativem Bereich und Psychologen und Psy-

chologinnen/Psychiatern und Psychiaterinnen der Klinik für Psychiatrie und Psychothera-

pie des Kindes- und Jugendalters der Rheinischen Kliniken Essen (LVR-/Uni-Klinik Duis-

burg-Essen). Die Kunden und Kundinnen müssen nicht den Weg zum Psychiater bzw. 

Psychiaterin/Psychologen bzw. Psychologin finden, da die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

von Support an fünf Tagen in der Woche direkt vor Ort im Job Center U25 sitzen (wichtiger 

Erfolgsfaktor). Die Teilnehmenden erhalten eine psychologisch-psychiatrische Diagnostik 

und Angebote zur Förderung der seelischen Gesundheit (z. B. Psychoedukation, Thera-

pieplanung). Nach einer Therapie oder therapiebegleitend findet eine individuelle Unter-

stützung bei der Eingliederung in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt statt. 

Der Erfolg des Projekts ist vor allem in den kurzen Wegen begründet. Die Psychologen 

und Psychologinnen/Psychiater und Psychiaterinnen, die vor Ort sind, stehen im stetigen 
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Austausch mit den Fachkräften des Jobcenters und können so vor allem auch zeitnahe 

Gespräche und Gutachten anbieten. Das Jobcenter Essen konnte zeigen, dass in fast al-

len Fällen nach einem Jahr eine Verbesserung des psychischen Befundes festgestellt 

werden konnte. Somit begeben sich auch mehr Kunden und Kundinnen in Behandlung 

und schließen häufiger Maßnahmen erfolgreich ab. 

 

5.4 Beispiele für Gesundheitsfördernde Maßnahmen  

Auf Grundlage der Entwicklungsprognose, dass zukünftig Maßnahmen auch Gesundheits-

förderung beinhalten,  wurden sowohl im Jobcenter Köln durch den Träger Zug um Zug 

e.V. (s. Beispiel I) als auch im Jobcenter Kreis Bergstraße in Kooperation der Träger SRH 

Berufliche Rehabilitation gGmbH Heidelberg und der Softdoor GmbH Heppenheim 

(s. Beispiel II) zwei Maßnahmen initiiert, die sich an die Zielgruppe der Kunden und Kun-

dinnen mit gesundheitlichen Einschränkungen richten. 

 

Beispiel I: 

„Gesundheitsförderung für arbeitslose Menschen in Köln“ (Jobcenter Köln) 

Der gemeinnützige Verein Zug um Zug e.V. hat mit vier Krankenkassen im Sommer 

2012 in Kooperation mit dem Jobcenter Köln die Rahmenvereinbarung zum Modell-

projekt „Gesundheitsförderung für arbeitslose Menschen in Köln“ abgeschlossen. 

Das Projekt soll arbeitslosen Menschen niedrigschwellige Zugangswege zu zielgrup-

penspezifischen Angeboten der Primärprävention ermöglichen und durch die Teilnah-

me 

 zu einer Verbesserung ihrer gesundheitlichen Situation, 

 zur Erhöhung ihrer Kompetenz zu gesundheitsförderndem Handeln und 

dadurch 

 zur Steigerung ihrer Beschäftigungsfähigkeit als Voraussetzung ihrer Vermitt-

lungsfähigkeit in den allgemeinen Arbeitsmarkt 

beitragen. 

Das Konzept beinhaltet neben einer individuellen Gesundheitsberatung Präventions-

kurse gemäß den Handlungsfeldern, deren Präventionsprinzipien und Qualitätskrite-
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rien denen des „Leitfaden Prävention“ des GKV-Spitzenverbandes zur Umsetzung von 

§ 20 Abs. 1 und 2 SGB V entsprechen. 

Voraussetzung für die Teilnahme an den Präventionskursen ist die individuelle Ge-

sundheitsberatung. Diese erfolgt auch während oder nach den Kursen zur Motivati-

onsförderung und Gewährleistung der Nachhaltigkeit. Inhalt aller Präventionskurse 

sind ebenfalls gesundheitsorientierte Gespräche, wodurch zusätzlich die Nachhaltig-

keit der vermittelten Kursinhalte gefördert wird. 

Die Präventionskurse werden in folgenden Handlungsfeldern durchgeführt: 

- Bewegungsgewohnheiten (Rückenschule, Wirbelsäulengymnastik, Nordic Wal-

king), 

- Ernährung, 

- Stressmanagement (Progressive Muskelentspannung), 

- Suchtmittelkonsum. 

Durch die Komponenten „begleitende Gesundheitsberatung“ und „Besuch der Präven-

tionskurse“ wird die Einbindung des Modellprojekts in die Arbeitsförderung des Job-

centers durch Orientierung auf weiterführende Maßnahmen der beruflichen Eingliede-

rung erreicht. 

 

Beispiel II: 

eoPLUS (Jobcenter Kreis Bergstraße) 

In den ersten beiden Wochen der bis zu zwölf Monate dauernden Maßnahme entwi-

ckeln die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gemeinsam mit Ärzten und Ärztinnen, 

Coaches und Psychologen und Psychologinnen einen Gesundheits- und Integrations-

plan, der in einer zweiten Phase umgesetzt wird. Thematisiert werden Fragen zur Ver-

besserung des Gesundheitszustandes und zu möglichen geeigneten Therapieformen. 

Gemeinsam mit dem Teilnehmer/der Teilnehmerin wird ein Arbeitsbereich festgelegt, 

in welchem er/sie trotz Einschränkungen tätig werden kann. Die Ergebnisse werden in 

einem Gesundheits- und Bewerbertagebuch festgehalten. Das Dokumentieren der 

Schritte gibt den Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen Überblick über bereits er-

reichte Ziel und weiteren Perspektiven. Die Teilnahme an der Maßnahme dient somit 

einer Antwort auf die Frage, welche Tätigkeiten die Leistungsberechtigten trotz ge-
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sundheitlicher Einschränkungen in ihrer derzeitigen Lebenssituation auch außerhalb 

des erlernten Berufes ausüben können. 

Während die Maßnahme in Köln im Wesentlichen auf die vorhandene Angebotspalette 

der ortsansässigen kooperierenden Krankenkassen (KK) zugreift, erscheint eoPlus 

umfangreicher, da (auf freiwilliger Basis, selbstverständlich ohne Druck) explizit ärztli-

che Untersuchungen mit den hilfeberechtigten Maßnahmeteilnehmenden vereinbart 

werden. 

Eine Verknüpfung beider Gedanken erscheint sinnvoll: 

Unterstützung beim Zugriff auf die vorhandenen primärpräventiven KK-Angebote und  

-  bei Bedarf  -  Empfehlung von und Begleitung zu ärztlichen Untersuchungen zur 

Feststellung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit mit dem Ziel, über-

haupt über eine Beschäftigung nachzudenken und im Idealfall eine dem gesundheitli-

chen Zustand angemessene Beschäftigung zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Für die Zielgruppe der Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen kann die 

Schaffung von Maßnahmeangeboten im primärpräventiven und gesundheitsfördern-

den Bereich in Kooperationen mit den Krankenkassen auf Grundlage des § 20 Abs. 1 

und 2 SGB V ein geeigneter Weg sein, Möglichkeiten aufzuzeigen, die gesundheitli-

che Situation zu verbessern und Arbeitsbereiche zu finden und zu erproben, in de-

nen die Teilnehmer/Teilnehmerinnen trotz der Einschränkungen tätig sein können. 
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Schlusswort 

Die Erkenntnisse des Modellprojekts MIAR machen deutlich, dass ein Arbeitsmarkt auf 

dem Inklusion gelebt wird, noch nicht existiert. 

Fast alle Beteiligten, mit denen im Rahmen des Projektes gesprochen wurde, arbeiten 

aber dennoch auf dieses Ziel hin. Jobcenter nehmen in diesem Kontext eine Schlüssel-

funktion ein. Ihre Aufgabe wird es sein, potentielle Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen zu 

informieren, zu sensibilisieren und verstärkt mit direkten Hilfsangeboten auf die Unterneh-

men und Betriebe zuzugehen. 

Darüber hinaus haben die Jobcenter ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen durch Schulun-

gen und umfassende Qualifizierungsangebote aufzuklären und auf die Arbeit mit der Ziel-

gruppe vorzubereiten, um so eine vorurteilsfreie Beratung und zielführende Integrations-

planung zu gewährleisten. 

Unerlässlich ist eine stetige Vernetzung aller Netzwerkpartner und -Partnerinnen, damit 

eine dauerhafte und erfolgreiche Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt für die Zielgrup-

pe der Menschen mit Handicap realisiert werden kann. 

Am Beispiel innereuropäischer Vergleiche wird aufgezeigt, dass das Thema Inklusion 

auch in anderen Ländern noch nicht vollumfänglich umgesetzt wird. Vor allem für Men-

schen mit visuellen und auditiven Handicaps war der Arbeitsmarkt in Skandinavien noch 

vor 20 Jahren nicht in der Form geöffnet, wie es heute der Fall ist. Die Einstellung zu be-

stimmten Thematiken der Gesellschaft sind erlernte Strukturen und können flexibel verän-

dert werden. Hier wird deutlich, dass Inklusion nicht innerhalb einer kurzen temporären 

Phase umsetzbar ist, sondern ein langlebiger Prozess sein muss, der aber jetzt anzusto-

ßen und zukünftig umzusetzen ist. 

Dementsprechend sollte der generelle Ansatz eines jeden Jobcenters sein, Impulse zu 

setzen, die zum Umdenken und Handeln bewegen, und selbst Impulse aufzugreifen, um 

bei der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen und gesundheitlichen Einschrän-

kungen zu signifikanten Verbesserungen zu kommen. 
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Abkürzungsverzeichnis 

AC  Aachen 

ADHS  Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung 

AG  Arbeitgeber 

AGG  Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz 

AGS  Arbeitgeberservice 

AiSBerg Arbeitsmarktinitiative im Städtedreieck Bergisches Land 

AK  Arbeitskreis 

ALG  Arbeitslosengeld 

alo  Arbeitslose 

AöR  Anstalt des öffentlichen Rechts 

AV  Arbeitsvermittlung 

BA  Bundesagentur für Arbeit 

BG  Bedarfsgemeinschaft 

BPS  Berufspsychologischer Service 

bzgl.  bezüglich 

bzw.  beziehungsweise 

ca.  circa 

DGSv  Deutsche Gesellschaft für Supervision 

EGZ  Eingliederungszuschuss 

eLB  erwerbsfähiger Leistungsberechtigter 

ESF  Europäischer Sozialfond 

etc.  et cetera (und so weiter) 

EuGH  Europäischer Gerichtshof 

Evtl.  eventuell 

FbW  Förderung der beruflichen Weiterbildung 

G.I.B.  Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH 

ggf.  gegebenenfalls 

GKV  Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen 

i.d.R.  in der Regel 
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i.S.v.  im Sinne von 

IAB Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für 

Arbeit 

IFD  Integrationsfachdienst 

IFK  Integrationsfachkraft 

IHK  Industrie- und Handelskammer 

JBH  Jugendberufshilfe 

JC  Jobcenter 

lt.  laut 

LVR  Landschaftsverband Rheinland 

LWL  Landschaftsverband Westfalen Lippe 

MAT  Maßnahme bei einem Träger 

MIAR  Miteinander arbeiten 

MIKA  mit Kind in Arbeit 

MmB  Menschen mit Behinderung 

o.g.  oben genannte 

rd.  rund 

REZ  Regionales Einkaufszentrum 

s.  siehe 

SB  Schwerbehinderte 

SfI  Schwedisch für Immigranten 

SGB  Sozialgesetzbuch 

sog.  sogenannt 

SpD  Sozialpsychatrischer Dienst 

u.a.  unter anderem 

u.v.m.  und vieles mehr 

UN  Unna 

UN-BRK UN-Behindertenrechtskonvention 

vgl.  vergleiche 

VZÄ  Vollzeitäquivalente 

W  Wuppertal 



Projekthandbuch für das Modellprojekt MIAR 02/2015 

 

Seite 149 von 221 
 

WfbM  Werkstatt für behinderte Menschen 

z.B.  zum Beispiel 

z.Z.  zurzeit 

ZAV  Zentrale Auslands- und Fachvermittlung 

zkT  zugelassener kommunaler Träger 
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Anlagen 

 

 

Anl. 1 zu 2.2.2 Kundenfragebogen 

 

 

Anl. 2 zu 2.2.4.1 Screenshot Förderbar StädteRegion Aachen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anl. 3 zu 2.3.3 Mitarbeiterfragebogen 

 

 

Anl. 4 zu 2.4.3 Trägerfragebogen 
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Anl. 5 zu 2.4.3 Barrierefreiheit 

Behindertengleichstellungsgesetz Nordrhein-Westfalen – (BGG NRW) 

vom 16. Dezember 2003: 

§ 4 Barrierefreiheit 

Barrierefreiheit ist die Auffindbarkeit, Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der gestalteten 

Lebensbereiche für alle Menschen. Der Zugang und die Nutzung müssen für Men-

schen mit Behinderung in der allgemein üblichen Weise, ohne besondere Er-

schwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe möglich sein; hierbei ist die Nutzung 

persönlicher Hilfsmittel zulässig. Zu den gestalteten Lebensbereichen gehören ins-

besondere bauliche und sonstige Anlagen, die Verkehrsinfrastruktur, Beförde-

rungsmittel im Personennahverkehr, technische Gebrauchsgegenstände, Systeme 

der Informationsverarbeitung, akustische und visuelle Informationsquellen sowie 

Kommunikationseinrichtungen. 

 

 

Anl. 6 zu 2.5 Arbeitgeberbefragung 

 

 

Anl. 7 zu 4.1.1 Netzwerkkarte 

 

 

Anl. 8 zu 4.1.5 Kontaktkarte 
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Miteinander Arbeiten - MIAR 
Modellprojekt Inklusion 

 
 
 

Befragung von Kundinnen und Kunden 
 
 
 
 

Die im Rahmen des ESF-NRW-Modellprojektes Inklusion („Miteinander arbeiten“) kooperierenden Jobcenter 
Aachen, Unna und Wuppertal führen ein Monitoring durch, in dem im Rahmen des Moduls Arbeitsnachfrage 
u.a. die Situation von Menschen mit Behinderung und mit gravierenden gesundheitlichen Einschränkungen 
im SGB-II-Leistungsbezug beleuchtet werden soll. 
 
Wir würden es begrüßen, wenn Sie sich einige Minuten Zeit nehmen würden, um die unten stehenden Fra-
gen zu beantworten. 
 
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Es müssen nicht alle Fragen beantwortet werden. 
Wir sichern Ihnen zu, dass die in diesem Fragebogen erhobenen Daten in anonymisierter Form verwendet, 
streng vertraulich behandelt und anschließend vernichtet werden. 
Sollten Sie Den Fragebogen nicht direkt ausfüllen wollen, senden Sie diesen bitte anonym mit dem ausge-
händigten Briefumschlag an das Jobcenter Wuppertal zurück. 

 
 

1. Lebensform: 
 

 ohne Partnerin/Partner  in Partnerschaft 
 
 

2. Nationalität (Staatsangehörigkeit): 
 

 deutsch          

 
 
 

3. Geschlecht:    weiblich    männlich 
 

http://www.mais.nrw.de/
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4. Mein Schulabschluss: 
 

 Fachabitur/Allgemeine Hochschulreife 
 Realschule/Mittlere Reife 
 Förderschulabschluss 
 Hauptschulabschluss nach Klasse 9 
 Hauptschulabschluss nach Klasse 10 
 Kein (anerkannter) Schulabschluss 

 
 

5. Ich habe eine abgeschlossene Berufsausbildung/ein abschlossenes Studium: 
 

 Ja,       Nein, 
 abgeschlossene Ausbildung   keine (anerkannte) Ausbildung 
 abgeschlossenes Studium   abgebrochene Ausbildung 

 abgebrochenes Studium. 
 
 

6. Ich habe Berufserfahrung: 
 

 Nein, keine. 
 Ja,  unter einem Jahr   über ein Jahr   über 5 Jahre 

 über 10 Jahre    über 15 Jahre   über 20 Jah-
re. 

 
 

7. Allgemeines 
 
Ich bin seit       Jahren arbeitslos. 
 
Meine gesundheitliche Situation hat sich seit Eintritt der Arbeitslosigkeit 

 verbessert,  nicht verändert,   verschlechtert. 
 
Meine psychische Situation hat sich seit Eintritt der Arbeitslosigkeit 

 verbessert,  nicht verändert,   verschlechtert. 
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8. Arbeitssuche:  
 
a) Was sind Sie bereit zu tun, um eine Arbeit aufzunehmen? 
(Mehrfachnennungen möglich) 
 

 Arbeitsplatz annehmen, der unter meinen Qualifikationen liegt 
 Teilnahme an Fortbildungen 
 (Teil-) Qualifizierung/Umschulung 
 Eigene aktive Stellensuche 
 Längere Fahrtzeiten/Pendeln (Arbeitsaufnahme außerhalb meines Wohnorts) 
 Wohnungswechsel in eine andere Stadt 

 

b) Welche Hürden bestehen für Sie bei der Arbeitsaufnahme? 
(Mehrfachnennungen möglich) 
 

 Ich bin nicht mobil. 
 Ich fühle mich nicht gesund und fit genug. 
 Es gibt zu wenig Arbeitsstellen, die für mich in Frage kommen. 

Sonstiges:      _____________________________________________________________ 

 
 

9. Berufliche Perspektive: 
 
Ich wünsche mir für meine (zukünftige) Arbeitsstelle… 
(Mehrfachnennungen möglich) 
 

 flexible Arbeitszeiten. 
 ein verständnisvolles Team. 
 dass die Arbeitsstelle möglichst nah am Wohnort liegt. 
 dass die Arbeit Spaß macht. 

Sonstiges:      _________________ 
 

10. Gesundheit 

         ja  nein 
Ich habe gesundheitliche Einschränkungen.     
Wenn ja: Art der gesundheitlichen Einschränkung: 

 Körperliche Einschränkungen 
 Psychische Einschränkungen 
 Sucht 
 Lernbehinderung 
 Sonstiges:      _______________________________________ 

 
Es liegt ein Gutachten vor, das meine gesundheitlichen Einschränkungen bestätigt.
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Ich habe eine anerkannte Behinderung.      
Wenn ja: Der Grad meiner Behinderung beträgt: GdB       

 
Ich benötige Hilfsmittel (Rollstuhl o.ä.).      
 
Ich wurde bereits vom ärztlichen/psychologischen Dienst begutachtet. 
            
 
Ich habe bereits ein Reha-Verfahren durchlaufen.    
 
Mein Reha-Antrag wurde abgelehnt.      
 
Ich bin in gesetzlicher Betreuung.       
 
Ich bin zurzeit arbeitsunfähig.       
 
 

Unterstützungsangebote 

 
a) Ich kenne folgende Einrichtungen und nutze sie: 

(Mehrfachnennung möglich) 
Kenne ich:  bereits in Anspruch 
    genommen: 

      ja nein  ja nein 
Gesundheitsamt         
Ärztlicher Dienst (z.B. bit gGmbH)       
Psychologischer Dienst (z.B. bit gGmbH)      
Reha-Team der Agentur für Arbeit      
Integrationsamt/-fachdienst (IFD)       
Sozialpsychiatrischer Dienst       
Fürsorgestelle für Schwerbehinderte      
Jugendamt          
Sozial- und Schuldnerberatung       
Suchtberatung         
Therapeuten          
Deutsche Rentenversicherung (DRV)      
(Teil-) Erwerbsminderungsrente       
 

Kenne ich:  bereits in Anspruch 
    genommen: 

      ja nein  ja nein 
Sonstige: 
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b) Ich wünsche mir mehr… 
(Mehrfachnennung möglich) 
 

 Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von Bewerbungen. 
 Beratung bei Gesundheitsfragen. 
 Informationen, wo es welche Beratungs- und Unterstützungsangebote gibt. 
 Beratung in rechtlichen Fragen. 
 Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen. 
 Informationen über Angebote für Menschen mit gesundhtl. Einschränkungen. 
 Gesellschaftliche Anerkennung. 

Sonstiges: 

      
 
 

11. Sonstige Anmerkungen 
Haben Sie noch weitere Anmerkungen und/oder Wünsche, bezüglich der Lebenssitua-
tion von Menschen mit Behinderung oder gesundheitlichen Einschränkungen, die wir 
berücksichtigen sollten? 
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Miteinander Arbeiten - MIAR 
Modellprojekt Inklusion 

 
 
 

Mitarbeiterbefragung 
 
 
 
 

Die im Rahmen des ESF-NRW-Modellprojektes Inklusion („Miteinander arbeiten“) koope-
rierenden Jobcenter Aachen, Unna und Wuppertal führen ein Monitoring durch, in dem im 
Rahmen des Moduls Jobcenter u.a. die Rubriken Qualifikationsstand der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zum Umgang mit Menschen mit Behinderung und mit gravierenden ge-
sundheitlichen Einschränkungen beleuchtet werden soll. 
Dazu soll eine Befragung der Integrationsfachkräfte erfolgen. 
Ziel ist es, den Qualifizierungsstand in Bezug auf die Kundinnen und Kunden mit Behinde-
rungen und gesundheitlichen Einschränkungen zu evaluieren, Bedarfe zu erkennen und 
Maßnahmen zu entwickeln, um evtl. vorhandene Defizite abzubauen und durch geeignete 
Schulungsangebote zu verbessern. 
 
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Es müssen nicht alle Fragen beantwortet 
werden. 
Wir würden es begrüßen, wenn Sie sich einige Minuten Zeit nehmen würden, um die un-
ten stehenden Fragen zu beantworten. 
Wir sichern zu, dass die in diesem Fragebogen erhobenen Daten in anonymisierter Form 
verwendet, streng vertraulich behandelt und anschließend vernichtet werden. 
 
 
 
 
1. Mein Jobcenter: 

 
 StädteRegion Aachen   Kreis Unna     Wuppertal 

 
 

http://www.mais.nrw.de/
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2. Tätigkeit: 
 

 Arbeitsvermittlerin/Arbeitsvermittler,  Fallmanagerin/Fallmanager, 
beschäftigt seit 

 weniger als einem Jahr,   mehr als einem Jahr,   über 5 Jahre, 
in 

 Teilzeit,  Vollzeit. 
 
 

3. An welchen Schulungen haben Sie teilgenommen? 
 

 Reha/SB 
 SGB IX 
 Modulare Fortbildung für FM (KBW) 
 Sonstige (bitte benennen):       

 
4. Das Schulungskonzept der Schulungen, an denen ich teilgenommen habe, fand 

ich rückblickend: 
 
a) Reha/SB 

 sehr gut   gut    befriedigend 
 ausreichend   mangelhaft   ungenügend  liegt zu lange zurück 

 

b) SGB IX 
 sehr gut   gut    befriedigend 
 ausreichend   mangelhaft   ungenügend  liegt zu lange zurück 

 

c) Modulare Fortbildung FM 
 sehr gut   gut    befriedigend 
 ausreichend   mangelhaft   ungenügend  liegt zu lange zurück 

 

d) Sonstige       
 sehr gut   gut    befriedigend 
 ausreichend   mangelhaft   ungenügend  liegt zu lange zurück 

 

 
5. Die Informationen aus den o.g. Qualifizierungsmaßnahmen kann ich in meiner 

täglichen Arbeit anwenden: 
 

 sehr gut   gut    befriedigend 
 ausreichend   mangelhaft   ungenügend 

 

 
6. Fühlen Sie sich für die Kundenbetreuung von Menschen mit Behinderungen und 

gesundheitlichen Einschränkungen ausreichend qualifiziert? 
 

 ja    nein  
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7. Im Rahmen meiner Einarbeitung wurde das Thema ausreichend behandelt. 
 

 ja    nein 
 

8. Ich kenne die relevanten Netzwerkpartner und -partnerinnen und nutze die ent-
sprechenden Kontakte. 
(Mehrfachnennung möglich) 

Kenne ich:  Nutze ich: 
       ja nein  ja nein 
Ärztlicher Dienst (z.B. bit gGmbH)       
Psychologischer Dienst (z.B. bit gGmbH)      
Reha-Team der Agentur für Arbeit       
Integrationsamt/-fachdienst (IFD)       
Sozialpsychiatrischer Dienst        
Fürsorgestelle für Schwerbehinderte      
Jugendamt          
Sozial- und Schuldnerberatung       
Suchtberatung          
Deutsche Rentenversicherung (DRV)      
Sonstige: 

                
                
                
 

9. Ich wünsche mir eine Vertiefung folgender Themen im Rahmen einer Qualifizie-
rung: 
 

 Umgang mit Menschen mit Behinderungen 
 Umgang mit Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen 
 rechtliche Grundlagen 
 Verfahren Reha/SB 
 Sonstige: 

      
      
      
      
      
 

10. Sonstige Anmerkungen 
Haben Sie noch weitere Anmerkungen und/oder Wünsche für Ihre Beratungsarbeit 
von Menschen mit Behinderung oder gesundheitlichen Einschränkungen, die wir be-
rücksichtigt werden sollten?       
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Miteinander Arbeiten - MIAR 
Modellprojekt Inklusion 

 
 
 

Trägerbefragung 
 
 
 
 

Die im Rahmen des ESF-NRW-Modellprojektes Inklusion („Miteinander arbeiten“) koope-
rierenden Jobcenter Aachen, Unna und Wuppertal führen ein Monitoring durch, in dem im 
Rahmen des Moduls Qualifizierung und Vermittlung u.a. die Rubriken Förderinstrumenta-
rium und Maßnahmeangebote beleuchtet werden soll. 
Das Projekt möchte auch die Inklusion in Bezug auf Qualifizierungsangebote für Arbeitslo-
sengeld-II-beziehende Leistungsberechtigte voranbringen. Dazu sollen Förderkonzeptio-
nen derart ausgestaltet werden, dass verstärkt behinderte und nicht behinderte Leistungs-
berechtigte die Förderangebote nutzen können. 
Zu diesem Zweck wurde der folgende Fragebogen erstellt, dessen Ergebnisse im Rahmen 
des Monitorings in die Handlungsempfehlungen für das MAIS einfließen sollen. 
 
Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. Es müssen nicht alle Fragen beantwortet 
werden. 
Die Ergebnisse werden ausschließlich für das Modellprojekt „Miteinander Arbeiten“ ver-
wendet. 
 
 
1. Jobcenter, in dessen Bereich Maßnahmen angeboten werden: 

 
 StädteRegion Aachen   Kreis Unna     Wuppertal 

 
 

2. Angebot und Teilnehmer: 
Eine Teilnahme für TN mit gesund-
htl. Einschränkungen und Behinde-
rungen ist 
möglich  nicht möglich 

 Arbeitsgelegenheiten nach § 16d SGB II      
 Maßnahmen nach § 16f SGB II        
 Maßnahmen nach § 16 SGB II i.V.m. § 45 SGB III     
 Maßnahmen nach § 16 SGB II i.V.m. §§ 81ff SGB III     

http://www.mais.nrw.de/
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 Weitere:                
 Weitere:                

 
 

3. Der Zugang zu den Räumlichkeiten des/r Maßnahmeangebot/e ist barrierefrei. 
 

 ja 
 nein 
 zum Teil. 

 
 

4. Haben Sie Erfahrungen mit der Durchführung von Maßnahmen für Menschen mit 
Behinderungen und gesundheitlichen Einschränkungen? 
 

 ja 
 nein 

 
 

5. Haben Sie Interesse an der Durchführung von neuen Formen von Maßnahmein-
halten im Rahmen der Inklusion, in denen behinderte und nicht behinderte Men-
schen voneinander profitieren können? 
 

 ja 
 nein 

 
 

6. Haben Sie Vorschläge für die Konzeption solcher Maßnahmen? 
 

 ja, z.B.:       
 nein 

 
 

7. Haben Sie weitere Anregungen, die wir berücksichtigen sollten? 
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Haben Sie Interesse an der Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe, die Anforderungen 
für inklusive Qualifizierungsangebote für Menschen mit Behinderungen und ge-
sundheitlich gehandicapte Menschen entwickelt? 
 
Wenn ja, dann tragen Sie bitte unten Ihre Kontaktdaten ein, damit wir uns gegebenen-
falls bei Ihnen melden können. 
 
 
Träger:          
Ansprechpartner:        
Straße, Hausnummer:        
PLZ, Ort:          
Telefonnummer:        
E-Mail:          
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Miteinander Arbeiten - MIAR 
Modellprojekt Inklusion 

 
 
 

Arbeitgeberbefragung 
 
 
 
1. Welchem Wirtschaftsabschnitt ist Ihr Unternehmen zuzuordnen? 

 
 Verarbeitendes Gewerbe 
 Gesundheits- und Sozialwesen 
 Handel, Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen 
 Erbringung von sonst. wirtschaftlichen Leistungen 
 Erbringung von freiberufl., wisschenschaftl. und technischen Dienstleistungen 
 Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 
 Erziehung und Unterricht 
 Verkehr und Lagerei 
 Sonstige:       

 
 

I. Beschäftigung von Menschen mit Behinderung 
 
 
2. Besteht in Ihrem Unternehmen die Möglichkeit eines Praktikums für Menschen mit Behinde-

rung? 
 

 ja 
 nein 
 bislang keine Erfahrungen 

  

http://www.mais.nrw.de/
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3. Bilden Sie Menschen mit Behinderung aus? 
 

 ja 
 nein 
 bislang keine Erfahrungen 

wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie hierbei gemacht? 
 

 Sehr gute   gute   schlechte   sehr schlechte 
 
 

4. Sind in Ihrem Unternehmen Menschen mit Behinderung beschäftigt? 
 

 ja 
 nein 
 keine Angaben möglich 

 
 

5. Wurden diese Mitarbeiter bereits als Menschen mit Behinderung eingestellt? 
 

 ja 
 nein 
 keine Angaben möglich 

wenn ja, wie viele? 
Frauen        
Männer        

 
 

6. Welche Fördermöglichkeiten für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung 
sind Ihnen bekannt? 
 
Zuschüsse zu den Personalkosten: 

 Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung 
 Zuschüsse zu den Gebühren bei der Berufsausbildung 
 Prämien und Zuschüsse zu den Kosten der Berufsausbildung 
 Zuschuss für Probebeschäftigung 
 Eingliederungszuschuss 
 Zuschuss für Arbeitshilfen im Betrieb 

 
Zuschüsse zu Investitionskosten: 

 Finanzielle Förderung zur Schaffung neuer Ausbildungs- und Arbeitsplätze für Menschen 
mit Behinderung 
 
Zuschüsse zur Arbeitsplatzausstattung: 

 Behinderungsgerechte Einrichtung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für schwerbehin-
derte Menschen 
 

 keine 
 sonstige 

  

http://www.myhandicap.de/arbeitsagentur-zuschuesse.html#c25898
http://www.myhandicap.de/arbeitsagentur-zuschuesse.html#c25900
http://www.myhandicap.de/massnahmen-integrationsamt.html#c25886
http://www.myhandicap.de/arbeitsagentur-zuschuesse.html#c25900
http://www.myhandicap.de/massnahmen-integrationsamt.html#c25888
http://www.myhandicap.de/massnahmen-integrationsamt.html#c25888
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II. Unternehmensstruktur 
 

7. Wieviele Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen beschäftigt? 
 unter 5 
 6 - 10 
 11 - 15 
 16 - 20 
 21 - 50 
 51 - 100 
 101 - 250 
 mehr als 250 

 
Davon ungelernt   davon mit Ausbildung 

  unter 25 %   
  25 - 50 %   
  51 - 75 %   
  mehr als 75 %   

 
 

8. a) Haben Sie derzeit offene Stellenangebote? 
 ja 
 nein 
 keine Angaben möglich 

wenn ja, könnten diese Stellen auch durch Menschen mit Behinderung besetzt werden? 
 ja 
 nein 
 keine Angaben möglich 

 

b) Haben Sie in nächster Zeit Personalbedarf? 
 ja 
 nein 
 keine Angaben möglich 

wenn ja, könnten diese Stellen auch durch Menschen mit Behinderung besetzt werden? 
 ja 
 nein 
 keine Angaben möglich 

 
 

9. Welche Arbeitszeitmodelle bieten Sie an? 
 

 Teilzeit 
 Vollzeit 
 Gleitzeit 
 Telearbeit 
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10. Haben Sie Interesse an weiteren Informationen zum Thema Beschäftigung von Men-
schen mit Behinderungen? 
 

 ja 
 nein 

wenn ja, geben Sie bitte Ihre Kontaktdaten an: 
 
Name des Unternehmens:          
Anschrift: 
Straße,            
Postleitzahl, Stadt          
Ansprechpartnerin/Ansprechpartner        
Telefon            
E-Mail            
 

  



Projekthandbuch für das Modellprojekt MIAR 02/2015 

 

167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beratungsangebote 

 

Betreutes Wohnen 

 

Gesundheit 

 

psy-
chisch 

 

körperlich 

 

Behinderungen 

 

Sozialpsychiatrische 
Zentren 

 
Fachdienste 

 

Suchtberatung 
 

Schuldnerberatung 

 

Städtische Einrichtun-
gen 

 

alphabetisch 

 

Rententräger 

 

NETZWERK
KARTE 

 

Elber-
feld 

 

Bar-
men 

Ärztli-
cher 

Psychologi-
scher Dienst 



 

Fachbereich Integration 

 
Netzwerkkarte 

(Ausführliche Informationen s. Psychosoziales Adressbuch Wuppertal: 
http://web-application.wuppertal.de/rathaus/dienste/paw/welcome.phtml) 

 

Sortierung: 

Alphabetisch 

Beratungsangebote 

Betreutes Wohnen 

Förderungen 

Städtische Einrichtung 

Andere Träger 

Themenbereiche/Angebote für spezifische Zielgruppen 

 

 

Träger gesetzliche Krankenkassen Die Träger der gesetzlichen Krankenkassen können 
nach § 6 SGB IX Träger der Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitationsträger) für Leistungen 
nach § 5 Abs. 1 und 3 SGB IX sein. Diese sind: 
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, unterhaltssichernde und andere ergänzende 
Leistungen. Darüber hinaus erbringen die Träger der gesetzlichen Krankenkassen weitere 
Leistungen für die Personengruppe: 

 Leistungen zur Prävention und Selbsthilfe (§ 20 SGB V) 

 Soziotherapie nach § 37a SGB V 

 Belastungserprobung und Arbeitstherapie nach § 42 SGB V 
 

http://web-application.wuppertal.de/rathaus/dienste/paw/welcome.phtml
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Träger der Jugendhilfe Die Träger der Jugendhilfe können nach § 6 SGB IX Träger der 
Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitationsträger) für Leistungen nach § 5 Abs. 1, 2 und 4 
SGB IX sein. Diese sind: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft. 
Die Träger der Jugendhilfe erbringen darüber hinaus Leistungen zur Betreuung minderjäh-
riger Kinder im Rahmen des § 16a SGB II. 
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Alphabetisch 

A B C D E F G H I J K L M 

N O P Q R S T U V W XYZ 

 

 

A 

Agentur für Arbeit Wuppertal Abteilung REHA/SB 

Anonyme Alkoholiker 

 

B 

Behindert na und? e.V. 

Behindertenbeauftragte der Stadt Wuppertal 

Behindertenbeirat der Stadt Wuppertal 

Behindertenkoordination der psychosozialen Planung und Behindertenplanung 

Beratungsstelle – Familienberatung und Schulpsychologische Beratung Elberfeld 

Beratungsstelle – Familienberatung und Schulpsychologische Beratung Barmen 

Bergische Volkshochschule 

Berufsförderungswerk Oberhausen 

Berufsförderungswerk Köln 

Berufliches Trainingszentrum Dortmund GmbH 

Bezirkssozialdienst 1 

Bezirkssozialdienst 2 

Bezirkssozialdienst 3 
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Bezirkssozialdienst 4 

Bezirkssozialdienst 5 

Bezirkssozialdienst 6 

Bezirkssozialdienst 7 

Bezirkssozialdienst 8 

Blaukreuz-Suchtberatungsstelle 

Blinden- und Sehbehindertenverein der Stadt Wuppertal e.V. 

 

C 

Caritas Wuppertal 

D 

Deutsche Mulitple Sklerose Gesellschaft Ortsvereinigung von Wuppertal und Umgebung 

e.V. MS-Beratungsstelle – Betroffene beraten Betroffene 

Diakonie Wuppertal – AGH Anstoß 

Diakonie Wuppertal 

DEKRA Akademie GmbH 

Deutsche Rentenversicherung Bereich REHA 
 
E 
 
Elisabeth-Heimstatt 
 
Evangelische Stiftung Tannenhof 
 

zurück  
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F 
 
Fürsorgestelle für Schwerbehinderte 
 
Die Färberei – Kommunikationszentrum für behinderte und nichtbehinderte Menschen e.V. 
 
Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V. 
 
G 
 
H 

I 
 
Integrationsfachdienst 
 
IGSB Wuppertal Interessensgemeinschaft der Selbsthilfegruppen Behinderter in Wupper-
tal 
 
 
J 
 
K 
 
Kontakt und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen der Stadt Wuppertal 
 
Katholische Seelsorge mit psychisch kranken und behinderten Menschen RS/Wpt. 

KoKoBe Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen 

 

L 

Lebenshilfe Wuppertal 

Landschaftsverband Rheinland 

M 

Mit-Menschen-Verein für Menschen mit Behinderung 

 

zurück  
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N 

O 

P 

Psychosoziale Planung und Behindertenplanung 201.PB 

Phillipus Kirche 

proviel 

Q 

R 

RAA-Regionale Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwande-

rerfamilien 

S 

Stelle für SB Angelegenheiten, Feststellungsverfahren SB Recht 

Sozialpsychiatrisches Zentrum SPZ Barmen 

Sozialpsychiatrisches Zentrum SPZ Elberfeld 

zurück  
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T 

Troxler-Haus 

 

U 

V 

Verein zur Förderung der Gehörlosen Wuppertal e.V. 

W 

Wendepunkt Wuppertaler Krisendienst gGmbH 

XYZ 

zurück  
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Beratungsangebote 

Anonyme Alkoholiker 

Behindert na und? e.V. 

Behindertenbeauftragte der Stadt Wuppertal 

Behindertenbeirat der Stadt Wuppertal 

Behindertenkoordination der psychosozialen Planung und Behindertenplanung 

Blaukreuz-Suchtberatungsstelle 

Blinden- und Sehbehindertenverein der Stadt Wuppertal e.V. 

Caritas Wuppertal 

Deutsche Mulitple Sklerose Gesellschaft Ortsvereinigung Wuppertal und Umgebung e.V. 
MS-Beratungsstelle – Betroffene beraten Betroffene 

Deutsche Rentenversicherung Bereich REHA 

Diakonie Wuppertal 

Die Beratungsstelle – Familienberatung und Schulpsychologische Beratung Elberfeld 

Die Beratungsstelle – Familienberatung und Schulpsychologische Beratung Barmen 

Die Färberei – Kommunikationszentrum für behinderte und nichtbehinderte Menschen e.V. 

Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V. 

Integrationsfachdienst 

Katholische Seelsorge mit psychisch kranken und behinderten Menschen RS/Wpt. 

KoKoBe Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen 

Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen 

Mit-Menschen – Verein für Menschen mit Behinderung 

Phillipus Kirche 

Proviel 

Psychosoziale Planung und Behindertenplanung 201.PB 

RAA – Regionale Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwan-
dererfamilien 
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Sozialpsychatrisches Zentrum SPZ Barmen 

Sozialpsychatrisches Zentrum SPZ Elberfeld 

Stelle für SB Angelegenheiten, Feststellungsverfahren SB Recht 

Verein zur Förderung der Gehörlosen Wuppertal e.V. 

Wendepunkt Wuppertaler Krisendienst gGmbH 

 

 

Betreutes Wohnen 

Behindert na und? e.V. 

Caritas Wuppertal 

Diakonie Wuppertal 

Elisabeth-Heimstatt 

Evangelische Stiftung Tannenhof 

Mit-Menschen- Verein für Menschen mit Behinderung 

 

Förderungen 

Agentur für Arbeit Wuppertal Abteilung REHA/SB 

Bezirkssozialdienst 1 

Bezirkssozialdienst 2 

Bezirkssozialdienst 3 

Bezirkssozialdienst 4 

Bezirkssozialdienst 5 

Bezirkssozialdienst 6 

Bezirkssozialdienst 7 

Bezirkssozialdienst 8 
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Deutsche Rentenversicherung Bereich REHA 

Fürsorgestelle für Schwerbehinderte 

Integrationsfachdienst 

Landschaftsverband Rheinland 

zurück  
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Städtische Einrichtungen 

Behindertenbeauftragte der Stadt Wuppertal 

Behindertenbeirat der Stadt Wuppertal 

Behindertenkoordination der psychosozialen Planung und Behindertenplanung 

Bergische Volkshochschule 

Bezirkssozialdienst 1 

Bezirkssozialdienst 2 

Bezirkssozialdienst 3 

Bezirkssozialdienst 4 

Bezirkssozialdienst 5 

Bezirkssozialdienst 6 

Bezirkssozialdienst 7 

Bezirkssozialdienst 8 

Die Beratungsstelle – Familienberatung und Schulpsychologische Beratung Elberfeld 

Die Beratungsstelle – Familienberatung und Schulpsychologische Beratung Barmen 

Fürsorgestelle für Schwerbehinderte 

Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen 

Psychosoziale Planung und Behindertenplanung 201.PB 

RAA- Regionale Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwan-

dererfamilien 

Stelle für SB Angelegenheiten, Feststellungsverfahren SB Recht 

zurück  
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Andere Träger 

Wendepunkt Wuppertaler Krisendienst gGmbH 

Agentur für Arbeit Wuppertal Abteilung REHA/SB 

Blinden- und Sehbehindertenverein der Stadt Wuppertal e.V. 

Deutsche Mulitple Sklerose Gesellschaft Ortsvereinigung Wuppertal und Umgebung e.V. 

MS-Beratungsstelle – Betroffene beraten Betroffene 

Phillipus Kirche 

Verein zur Förderung der Gehörlosen Wuppertal e.V. 

Lebenshilfe Wuppertal 

Troxler-Haus Sozialtherapeutische Werkstätten 

Proviel 

Diakonie Wuppertal AGH Anstoß 

Diakonie Wuppertal 

DEKRA Akademie GmbH 

Die Färberei – Kommunikationszentrum für behinderte und nichtbehinderte Menschen e.V. 

Katholische Seelsorge mit psychisch kranken und behinderten Menschen RS/Wpt. 

KoKoBe Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen mit Behinderungen 

Integrationsfachdienst 

Elisabeth-Heimstatt 

Behindert na und? e.V. 

Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V. 

Caritas Wuppertal 

IGSB Wuppertal Interessensgemeinschaft der Selbsthilfegruppen Behinderter in Wupper-

tal 
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Deutsche Rentenversicherung Bereich REHA 

Landschaftsverband Rheinland 

Mit-Menschen – Verein für Menschen mit Behinderung 

Sozialpsychatrisches Zentrum SPZ Barmen 

Sozialpsychatrisches Zentrum SPZ Elberfeld 

Berufsförderungswerk Oberhausen 

Berufsförderungswerk Köln 

Berufliches Trainingszentrum Dortmund GmbH 

Evangelische Stiftung Tannenhof 

zurück  
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Zielgruppenspezifische Angebote/ 
 
Beratungsangebote zum Thema 
 
 

Betreutes Wohnen 
 
Fachdienste 

 Ärztlicher Dienst 

(s. T:\865\PUBLIC\Bildungsmassnahme\Bildungsmaßnahmen\1_Maßnahme-Tool; Maß-
nahmetool) 

 Psychologischer Dienst 

(s. T:\865\PUBLIC\Bildungsmassnahme\Bildungsmaßnahmen\1_Maßnahme-Tool; Maß-
nahmetool) 
 

 
 
Gesundheit/Behinderung 

 Behinderungen 

 Integrationsfachdienst 
 Katholische Seelsorge mit psychisch kranken und behinderten Men-

schen RS/Wpt. 
 KoKoBe Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstelle für Menschen 

mit Behinderungen 

 

 Psychisch 

 Diakonie Wuppertal – AGH Anstoß 

 Proviel 
 

 Körperlich 
o Behindert na und? e.V. 
o Deutsche Mulitple Sklerose Gesellschaft 
o Die Färberei 
 

 Blind und sehbehindert 
o Blinden- und Sehbehindertenverein der Stadt Wuppertal e.V. 

 
 Gehörlos 

o Phillipus Kirche 
o Verein zur Förderung der Gehörlosen Wuppertal e.V. 

 
Rententräger 

 Deutsche Rentenversicherung Bereich REHA 
 
Reha 

 Deutsche Rentenversicherung Bereich REHA 

 Agentur für Arbeit Wuppertal Abteilung REHA/SB 

file:///T:/865/PUBLIC/Bildungsmassnahme/Bildungsmaßnahmen/1_Maßnahme-Tool/Bildungsmaßnahmen_20140108.docx
file:///T:/865/PUBLIC/Bildungsmassnahme/Bildungsmaßnahmen/1_Maßnahme-Tool/Bildungsmaßnahmen_20140108.docx
file:///T:/865/PUBLIC/Bildungsmassnahme/Bildungsmaßnahmen/1_Maßnahme-Tool/Bildungsmaßnahmen_20140108.docx
file:///T:/865/PUBLIC/Bildungsmassnahme/Bildungsmaßnahmen/1_Maßnahme-Tool/Bildungsmaßnahmen_20140108.docx
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Schuldnerberatung 

 Diakonie Wuppertal 

 Verbraucherzentrale 

 AWO Wuppertal 

(s. T:\865\PUBLIC\Bildungsmassnahme\Bildungsmaßnahmen\1_Maßnahme-Tool; Maß-
nahmetool) 
 

 
 
Sozialpsychiatrische Zentren 

 Barmen 

 Elberfeld 

 
 
Suchtberatung 

 Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V. 

 Blaukreuz-Suchtberatungsstelle 

 Anonyme Alkoholiker 

 Gleis 1 

 Café Okay 

 Café Cosa 

 
 
 

zurück  

file:///T:/865/PUBLIC/Bildungsmassnahme/Bildungsmaßnahmen/1_Maßnahme-Tool/Bildungsmaßnahmen_20140108.docx
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Art  

Name Anonyme Alkoholiker 

Zielgruppe - Alkoholiker 
- für Al-Anon: Angehörige von Alkoholikern 

Ansprechpartner Wir haben einen Anrufbeantworter unter der Rufnummer 
0176/39107830 

Anschrift 42369 Wuppertal 

Kontakt Telefonische Sprechzeiten: 

Kontaktstelle der Anonymen Alkoholiker mo bis fr 18.00 
bis 21.30 Uhr, 
sa 19.30 bis 21.30 Uhr  
so 17.00 bis 19.00 Uhr  
übrige Zeit: Anrufbeantworter mit Ansage weiterer Tele-
fonkontakte 

 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Arbeitsfelder: 
- Beratungsangebote (nicht professionell) 
- Selbsthilfegruppen und –angebot 
Angebote für einzelne Personengruppen: 
- Spezielle Angebote für Menschen mit Sucht- oder Dro-
genproblematik bzw. deren Angehörige 
http://www.anonyme-alkoholiker.de 

 
 

Art Städtische Einrichtung 

Name Die Beratungsstelle- Familienberatung und Schulpsy-
chologische Beratung Elberfeld 

Zielgruppe Beratung in Erziehungsfragen, bei Entwicklungsauffälligkei-
ten, bei familiären Konflikten, Lern - und Leistungsproble-
men in der Schule, bei Fragen zur Begabung, bei Fragen 
zur Schullaufbahn  

Ansprechpartner Frau Heinen, Frau Schiller 

Anschrift Diestelbeck 55, 42119 Wuppertal 

Kontakt 0202-563-6990 
britta.heinen@stadt.wuppertal.de 
0202-563-2582 
birgit.schiller@stadt.wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Beratung bei Problemen in der Schule und im familiären 
Zusammenleben 

 
 

Art Städtische Einrichtung 

http://www.anonyme-alkoholiker.de/
mailto:britta.heinen@stadt.wuppertal.de
mailto:birgit.schiller@stadt.wuppertal.de
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Name Die Beratungsstelle- Familienberatung und Schulpsy-
chologische Beratung Barmen 

Zielgruppe Beratung in Erziehungsfragen, bei Entwicklungsauffälligkei-
ten, bei familiären Konflikten, Lern - und Leistungsproble-
men in der Schule, bei Fragen zur Begabung, bei Fragen 
zur Schullaufbahn 

Ansprechpartner Frau Nittke, Herr Faulenbach, Frau Freund, Frau Sonnen-
schein, Frau Verbocket 

Anschrift Gemarker Ufer 17, 42275 Wuppertal 

Kontakt 0202-563-6354 
familienberatung.barmen@stadt.wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten Beratung und Therapie 

 
 

Art Städtische Einrichtung 

Name RAA- Regionale Arbeitsstellen zur Förderung von Kin-
dern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien 

Zielgruppe Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien 

Ansprechpartner Frau Grosch 

Anschrift Gathe 6, 42107 Wuppertal 

Kontakt 0202-563-2094 
Beate.Grosch@stadt.wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Als Service-, Beratungs- und Dienstleistungseinrichtungen, 
in denen multiprofessionelle und multikulturelle Teams tätig 
sind, arbeiten die RAA auf der Grundlage eines ganzheitli-
chen Ansatzes interkultureller Bildung und Erziehung. Mit 
ihren Angeboten in der Elementarerziehung, in der Schule 
und beim Übergang von der Schule in den Beruf verbes-
sern die RAA aktiv die Bildungschancen für Kinder und Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund und setzen sich für 
eine gleichberechtigte Teilhabe der Migrantinnen und Mig-
ranten in allen gesellschaftlichen Bereichen ein. 

zurück  

mailto:familienberatung.barmen@stadt.wuppertal.de
mailto:Beate.Grosch@stadt.wuppertal.de
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Art Kooperationsverbund 

Name Wendepunkt Wuppertaler Krisendienst gGmbH 

Zielgruppe Alle Wuppertaler Bürger und Bürgerinnen, die in seelischer 
Not sind und Hilfe benötigen 

Ansprechpartner Frau Berten 

Anschrift Alte Freiheit 1, 42103 Wuppertal 

Kontakt 0202-2442838 
info@krisendienst-wuppertal.de 

Internetadresse www.krisendienst-wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Beratung und Hilfe bei der Bewältigung aller Arten psycho-
sozialer Krisen und seelischer Notlagen in den Abend- und 
Nachtstunden sowie an Wochenenden und Feiertagen, 
wenn andere Dienste nicht zur Verfügung stehen 

 
 

Art Städtische Einrichtung 

Name Behindertenbeauftragte der Stadt Wuppertal 

Zielgruppe Kinder und erwachsene Menschen mit Behinderung. Rats-
fraktionen sowie städt. Stellen, Externe Fachstellen sowie 
weitere Interessierte 

Ansprechpartner Frau Heinen 

Anschrift Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 

Kontakt 0202-563-2451 
sandra.heinen@stadt.wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Beratung, Information, Anlauf- und Beschwerdestelle in 
allen Belangen, die Menschen mit Behinderung betreffen. 
Abstimmung von Maßnahmen im Rahmen der Barrierefrei-
heit. Erstellung von Abstimmungsbescheinigungen zur Bar-
rierefreiheit bei Maßnahmeplanungen z.B. im Bereich Um-
welt, Verkehr und Dienstleistungen 

 
 

zurück   

mailto:info@krisendienst-wuppertal.de
http://www.krisendienst-wuppertal.de/
mailto:sandra.heinen@stadt.wuppertal.de
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Art  Städtische Einrichtung 

Name Behindertenbeirat der Stadt Wuppertal 

Zielgruppe Menschen mit Behinderung 

Ansprechpartner Herr Schäfer 

Anschrift Friedrich Engels Allee 76, 42285 Wuppertal 

Kontakt 0202-563-2713 
Guido.schaefer@stadt.wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Der Beirat ist Vertreter der Verbände für Menschen mit Be-
hinderung. Der Beirat berät die Politik und die Verwaltung 

 
 

Art  Städtische Einrichtung 

Name Behindertenkoordination der psychosozialen Planung 
und Behindertenplanung 

Zielgruppe Soziale Träger, Fachstellen, Selbsthilfe, Bürger mit Infor-
mationsbedürfnis 

Ansprechpartner Frau Heinen 

Anschrift Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 

Kontakt 0202-563-2451 
sandra.heinen@stadt.wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten Information, Beratung, Kooperation 

 
 

Art  Städtische Einrichtung 

Name Fürsorgestelle für Schwerbehinderte 

Zielgruppe Arbeitnehmer mit Schwerbehinderungen, Arbeitgeber, Be-
triebs- und Personalräte, Schwerbehindertenvertretungen 
in Unternehmen 

Ansprechpartner Siehe Kontakt 

Anschrift Friedrich Engels Allee 76, 42285 Wuppertal 

Kontakt 0202-563-2713 
guido.schaefer@stadt.wuppertal.de 
0202-5632468 
h.lassa@stadt.wuppertal.de 
0202-5632331 
annerose.schossow@stadt.wuppertal.de 
0202-5634535 
silke.grosch@stadt.wuppertal.de 
0202-5632458 
carmen.loepke@stadt.wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen, finan-
zielle Hilfen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe, begleitende 
Hilfen 

mailto:Guido.schaefer@stadt.wuppertal.de
mailto:sandra.heinen@stadt.wuppertal.de
mailto:guido.schaefer@stadt.wuppertal.de
mailto:h.lassa@stadt.wuppertal.de
mailto:annerose.schossow@stadt.wuppertal.de
mailto:silke.grosch@stadt.wuppertal.de
mailto:carmen.loepke@stadt.wuppertal.de
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Art  Städtische Einrichtung 

Name Psychosoziale Planung und Behindertenplanung 
201.PB 

Zielgruppe Kosten und Leistungsträger für psychiatrische Hilfen sowie 
Sucht- Obdachlosen- und Behindertenhilfen, interne be-
hördliche Fachstellen, Ministerien, Verbände, Selbsthilfe, 
Bürger 

Ansprechpartner Frau Mittelmann 

Anschrift Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 

Kontakt 0202-563-5326 
baerbel.mittelmann@stadt.wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Information, Beratung, Kooperation, Ermittlung von Be-
darfsgrößen, Bedarfsbestätigungen, Berichterstattung, 
Fachplanung, Öffentlichkeitsarbeit 

 

Art  Städtische Einrichtung 

Name Stelle für SB Angelegenheiten, Feststellungsverfahren 
SB Recht 

Zielgruppe Menschen mit Behinderung u.a. Zielgruppen 

Ansprechpartner Herr Schäfer 

Anschrift Friedrich Engels Allee 76, 42285 Wuppertal 

Kontakt 0202-563-2713 
guido.schaefer@stadt.wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Beantragung SB Ausweis, Beantragung von Vergünstigun-
gen je nach Merkzeichen (Nachteilsausgleiche), Auskunft 
Beratung SGB IX 

 

Art Städtische Einrichtung 

Name Bezirkssozialdienst 1 

Zielgruppe Alle Wuppertaler Bürger und Bürgerinnen aus den Berei-
chen: Vohwinkel, Zoo, Sonnborn, Varresbeck, genaues 
Straßenverzeichnis unter: 
www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-
Mitarbei-
ter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_S
trassenverzeichnis.pdf 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Herr Fischer 

Anschrift Corneliusstr. 2, 42329 Wuppertal 

Kontakt 0202-5637325 
Bezirkssozialdienst1@stadt.wuppertal 

Konkrete Ansprechpartner Zu finden unter: 
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-

mailto:baerbel.mittelmann@stadt.wuppertal.de
mailto:guido.schaefer@stadt.wuppertal.de
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
mailto:Bezirkssozialdienst1@stadt.wuppertal
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt
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Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Hilfen zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe, Wirtschaftliche 
Jugendhilfe, Sozialarbeit Hilfe für Erwachsene, Projektma-
nagement im Stadtteil 

 

zurück  

https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt
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Art Städtische Einrichtung 

Name Bezirkssozialdienst 2 

Zielgruppe Alle Wuppertaler Bürger und Bürgerinnen aus den Berei-
chen: Uellendahl, Katernberg, Dönberg, Ostersbaum, Stra-
ßenverzeichnis unter :  
www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-
Mitarbei-
ter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_S
trassenverzeichnis.pdf 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Frau Lorenz 

Anschrift Uellendahler Str. 70, 42107 Wuppertal 

Kontakt 0202-5632145 
Bezirkssozialdienst2@stadt.wuppertal 

Konkrete Ansprechpartner Zu finden unter: 
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-
Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Hilfen zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe, Wirtschaftliche 
Jugendhilfe, Sozialarbeit Hilfe für Erwachsene, Projektma-
nagement im Stadtteil 

 
 

Art Städtische Einrichtung 

Name Bezirkssozialdienst 3 

Zielgruppe Alle Wuppertaler Bürger und Bürgerinnen aus den Berei-
chen: Elberfeld-Mitte, Nordstadt, Nützenberg, Straßenver-
zeichnis unter:  
www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-
Mitarbei-
ter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_S
trassenverzeichnis.pdf 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Frau Bock 

Anschrift Neumarktstr. 40, 42103 Wuppertal 

Kontakt 0202-5633056 
Bezirkssozialdienst3@stadt.wuppertal 

Konkrete Ansprechpartner Zu finden unter: 
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-
Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Hilfen zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe, Wirtschaftliche 
Jugendhilfe, Sozialarbeit Hilfe für Erwachsene, Projektma-
nagement im Stadtteil 

 

http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
mailto:Bezirkssozialdienst2@stadt.wuppertal
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
mailto:Bezirkssozialdienst3@stadt.wuppertal
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt
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Art Städtische Einrichtung 

Name Bezirkssozialdienst 4 

Zielgruppe Alle Wuppertaler Bürger und Bürgerinnen aus den Berei-
chen: Elberfeld-Südstadt, Arrenberg, Küllenhahn, Hahner-
berg, Cronenberg, Sudberg, Kohlfurth, Straßenverzeichnis 
unter:  
www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-
Mitarbei-
ter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_S
trassenverzeichnis.pdf 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Herr Knitsch 

Anschrift Weidenstr. 25, 42117 Wuppertal 

Außenstelle Cronenberg Rathausplatz 4, 42349 Wuppertal 

Kontakt 0202-5634900 
Bezirkssozialdienst4@stadt.wuppertal 

Konkrete Ansprechpartner Zu finden unter: 
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-
Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Hilfen zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe, Wirtschaftliche 
Jugendhilfe, Sozialarbeit Hilfe für Erwachsene, Projektma-
nagement im Stadtteil 

 
 

Art Städtische Einrichtung 

Name Bezirkssozialdienst 5 

Zielgruppe Alle Wuppertaler Bürger und Bürgerinnen aus den Berei-
chen: Wichlinghausen, Hatzfeld, Straßenverzeichnis unter:  
www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-
Mitarbei-
ter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_S
trassenverzeichnis.pdf 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Herr Altrock 

Anschrift Bachstr. 2, 42275 Wuppertal 

Kontakt 0202-5633050 
Bezirkssozialdienst5@stadt.wuppertal 

Konkrete Ansprechpartner Zu finden unter: 
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-
Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Hilfen zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe, Wirtschaftliche 
Jugendhilfe, Sozialarbeit Hilfe für Erwachsene, Projektma-
nagement im Stadtteil 

http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
mailto:Bezirkssozialdienst4@stadt.wuppertal
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
mailto:Bezirkssozialdienst5@stadt.wuppertal
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt
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Art Städtische Einrichtung 

Name Bezirkssozialdienst 6 

Zielgruppe Alle Wuppertaler Bürger und Bürgerinnen aus den Berei-
chen: Hesselnberg, Fingscheid, Kothen Lichtenplatz, Heidt, 
Ronsdorf, Straßenverzeichnis unter:  
www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-
Mitarbei-
ter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_S
trassenverzeichnis.pdf 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Herr Steffestun-Janker  

Anschrift Winklerstr. 1-3, 42283 Wuppertal 

Außenstelle Ronsdorf Marktstr. 21, 42369 Wuppertal 

Kontakt 0202-5635711 
Bezirkssozialdienst6@stadt.wuppertal 

Konkrete Ansprechpartner Zu finden unter: 
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-
Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Hilfen zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe, Wirtschaftliche 
Jugendhilfe, Sozialarbeit Hilfe für Erwachsene, Projektma-
nagement im Stadtteil 

 
 

Art Städtische Einrichtung 

Name Bezirkssozialdienst 7 

Zielgruppe Alle Wuppertaler Bürger und Bürgerinnen aus den Berei-
chen: Oberbarmen, Langerfeld, Nächstebreck, Beyenburg, 
Straßenverzeichnis unter:  
www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-
Mitarbei-
ter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_S
trassenverzeichnis.pdf 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Frau Schmähling-Gruß 

Anschrift Berliner Str. 153a, 42277 Wuppertal 

Außenstelle Langerfeld Schwelmer Str. 15, 42389 Wuppertal 

Kontakt 0202-5636353 
Bezirkssozialdienst7@stadt.wuppertal 

Konkrete Ansprechpartner Zu finden unter: 
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-
Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Hilfen zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe, Wirtschaftliche 
Jugendhilfe, Sozialarbeit Hilfe für Erwachsene, Projektma-

http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
mailto:Bezirkssozialdienst6@stadt.wuppertal
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
mailto:Bezirkssozialdienst7@stadt.wuppertal
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt
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Art Städtische Einrichtung 

Name Bezirkssozialdienst 8 

Zielgruppe Alle Wuppertaler Bürger und Bürgerinnen aus den Berei-
chen: Clausen, Loh, Rott, Sedansberg, Barmen-Mitte, He-
ckinghausen, Straßenverzeichnis unter:  
www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-
Mitarbei-
ter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_S
trassenverzeichnis.pdf 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Frau Pohlmann 

Anschrift Winklerstr. 1-3, 42283 Wuppertal 

Kontakt 0202-5637707 
Bezirkssozialdienst8@stadt.wuppertal 

Konkrete Ansprechpartner Zu finden unter: 
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-
Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Hilfen zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe, Wirtschaftliche 
Jugendhilfe, Sozialarbeit Hilfe für Erwachsene, Projektma-
nagement im Stadtteil 

 
 

Art Städtische Einrichtung 

Name Bergische Volkshochschule 

Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Frau Biskoping 

Anschrift Birkenweiher 66, 42651 Solingen 

Kontakt 0212-2902883 
monika.biskoping@bergische-vhs.de 

Internetadresse www.bergische-vhs.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Diverses Kursangebot, u.a. Lesen und Schreiben für geistig 
behinderte Menschen 

 
 

Art Bundesagentur 

Name Agentur für Arbeit Wuppertal Abteilung REHA/SB 

Zielgruppe Menschen mit Behinderung 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Frau Naurath-Prangel 

Anschrift Hünefeldstr. 3-17, 42285 Wuppertal 

Kontakt 0202-2828830 
Gabriele.Naurath-Prangel@arbeitsagentur.de 

http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
http://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php.media/543073/20140703_BSD_Strassenverzeichnis.pdf
mailto:Bezirkssozialdienst8@stadt.wuppertal
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt
https://www.wuppertal.de/vv/produkte/208/208.1_BSD-Mitarbeiter_innenverzeichnis.php#tab-kontakt
mailto:monika.biskoping@bergische-vhs.de
http://www.bergische-vhs.de/
mailto:Gabriele.Naurath-Prangel@arbeitsagentur.de
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Konkrete Ansprechpartner  Zuständigkeiten Team 261_Reha_SB_AA, 
s. T:\865\PUBLIC\Integration\Reha_SB\121210 Zuständig-
keiten Team 261_Reha_SB_AA.pdf 

Internetadresse www.arbeitsagentur.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Die Bundesagentur für Arbeit kann nach § 6 SGB IX Träger 
der Leistungen zur Teilhabe (Rehabilitationsträger) für Leis-
tungen nach § 5 Abs. 2-3 SGB IX sein. Diese sind: Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, unterhaltssichernde 
und andere ergänzende Leistungen 

 

zurück  

file://stadt.wuppertal-intra.de/865/865/PUBLIC/Integration/Reha_SB/121210%20Zuständigkeiten%20Team%20261_Reha_SB_AA.pdf
file:///T:/865/PUBLIC/Integration/Reha_SB/121210%20Zuständigkeiten%20Team%20261_Reha_SB_AA.pdf
file:///T:/865/PUBLIC/Integration/Reha_SB/121210%20Zuständigkeiten%20Team%20261_Reha_SB_AA.pdf
http://www.arbeitsagentur.de/
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Art  

Name Blaukreuz-Suchtberatungsstelle 

Zielgruppe - Alkoholabhängige und –gefährdete 
- Medikamentenabhängige 
- Raucher 
- Angehörige 

Ansprechpartner Iris Veller (Sekretariat) 

Anschrift Schubertstr. 41, 42289 Wuppertal 

Kontakt Prof. Dr. Peter Olm, Psychol. Psychotherapeut, Tel.: 
0202/6200386 
Elke Zulkowski, Dipl.-Sozialarbeiterin, Sozialtherapeutin, 
Tel.: 0202/6200386 
Ina Rath, Dipl.-Sozialarbeiterin, -Sozialpädagogin, Tel.: 
0202/6200386 
Iris Veller (Sekretariat), Tel.: 0202/6200386 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Arbeitsfelder: 
- Beratungsstellen 
- Selbsthilfegruppen und -angebote 
- Ambulante Angebote 
- Nachstationäre Angebote 
- Therapeutische Angebote 
- Bildung und Fortbildung 
Angebote für einzelne Personengruppen: 
- Spezielle Angebote für Menschen mit Sucht- oder Dro-
genproblematik bzw. deren Angehörige 

 
 

Art Eingetragener Verein 

Name Blinden- und Sehbehindertenverein der Stadt Wupper-
tal e.V. 

Zielgruppe Erblindete und hochgradig sehbehinderte Menschen 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Frau Daubershäuser 

Anschrift Gronaustr.95, 42283 Wuppertal 

Kontakt 0202-8904488 
bvwuppertal@t-online.de 

Internetadresse www.blindenverein-wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten Beratung/ Freizeitangebote 

 
 

Art Eingetragener Verein 

Name Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft 
Ortsvereinigung Wuppertal und Umgebung e.V. 

mailto:bvwuppertal@t-online.de
http://www.blindenverein-wuppertal.de/
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MS- Beratungsstelle- Betroffene beraten Betroffene 

Zielgruppe Alle Menschen die an Multiple Sklerose erkrankt sind 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Frau Arntz (02104-15302) 
Frau Blinde (0202-887068) 
Frau Falk (0202-69759912) 
Kontakt auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich 

Anschrift c/o Färberei, Stennert 8, 42275 Wuppertal 

Kontakt 0202 - 64 30 66 (dienstags 17 - 19 Uhr) 
info@ms-beratung-wuppertal.de 

Internetadresse www.dmsg-wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Beratung, Stammtisch, Selbsthilfegruppen, Sportange- 
bote, Feldenkrais sowie Informationsveranstaltungen 

 
 

Art Kirchliches Angebot 

Name Phillipus Kirche 

Zielgruppe Gehörlose Menschen, MS-Betroffene, Parkinson Betroffe-
ne, Aphasiker, behinderte Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsenen 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Frau Dirschauer 

Anschrift Kohlstr. 150, 42109 Wuppertal 

Kontakt 0202-751560 
Annette.dirschauer@wtal.de 

Internetadresse www.evangelisch-uellendahl-ostersbaum.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Beratung, Freizeitangebote u.a. für hörgeschädigte Kinder 
und Jugendliche, Freizeitgruppe für junge Erwachsene, 
Betroffenengruppen, Gottesdienste, Seelsorge, Kurse in dt. 
Gebärdensprache 

 
 

zurück   

mailto:info@ms-beratung-wuppertal.de
http://www.dmsg-wuppertal.de/
mailto:Annette.dirschauer@wtal.de
http://www.evangelisch-uellendahl-ostersbaum.de/
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Art Eingetragener Verein  

Name Verein zur Förderung der Gehörlosen Wuppertal e.V. 

Zielgruppe Gehörlose und schwerhörige Menschen und alle anderen 
Behindertengruppen, bei denen eine Gehörlosigkeit bzw. 
Schwerhörigkeit vorhanden ist. 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Herr Altenfeld 

Anschrift Kolpingstr. 14, 42103 Wuppertal 

Kontakt 0202- 89830125 
gl.foerderverein@gmail.com 

Internetadress www.stadtverband-der-gehoerlosenvereine-wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Gebärdensprachdolmetscherdienste, Rechtsberatung, Be-
gleitung bei Gerichten, wie Amts- und Landgerichte, Ar-
beitsgerichte, Sozialgerichte usw, Einsätze in den Gefäng-
nissen, bei der Polizei, bei Unfällen jeglicher Art, in Werk-
stätten, Geschäften usw., Bei Elternabenden/Sprechtagen 
in Kindergärten, in Schulen, in Heimen usw., Bei allen Be-
hörden, Arztbesuchen etc., bei Firmen, bei Betriebsver-
sammlungen, Job Coaching, monatlichen Arbeitslosen-
Stammtisch 

 
 

Art Werkstätten für behinderte Menschen nach §136 SGB IX 

Name Lebenshilfe Wuppertal 

Zielgruppe Erwachsene Menschen mit geistigen Behinderungen 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Frau Spica 

Anschrift Heidestr.72, 42349 Wuppertal 

Kontakt 0202 – 47920 
j.spica@lebenshilfe-wuppertal.de 

Internetadresse www.lebenshilfe-wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten Werkstatt für Menschen mit  Behinderung 

 
 

Art Werkstätten für behinderte Menschen nach §136 SGB IX 

Name Troxler- Haus Sozialtherapeutische Werkstätten 
gGmbH 

Zielgruppe Erwachsene Menschen mit Behinderungen 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Herr Borsch 0202-2705347  
Frau Brischke 0202-2705324  
Herr Jüde  0202-2705398  
Frau Friedl 0202-2705321  

Anschrift Zum Alten Zollhaus 2, 42281 Wuppertal 

mailto:gl.foerderverein@gmail.com
http://www.stadtverband-der-gehoerlosenvereine-wuppertal.de/
mailto:spica@lebenshilfe-wuppertal.de
http://www.lebenshilfe-wuppertal.de/
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Kontakt info@troxler-werkstaetten.de 

Internetadresse www.troxler-werkstaetten.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Werkstatt für Menschen mit Behinderung in den Bereichen: 
Papierwerkstatt, Holz-Manufaktur, Choroi-Instrumentenbau,  
Lederwerkstatt, Metallwerkstatt, Filzwerkstatt,  Kerzen-
werkstatt,  Bäckerei, Wäscherei, Gärtnerei, Montage und 
Verpackung, Küchen, Seniorengruppe, Kunstwerkstatt       

 
 

zurück  

mailto:info@troxler-werkstaetten.de
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Art Bildungsträger 

Name Proviel 

Zielgruppe Menschen mit psychischer Behinderung, Langzeitarbeitslo-
se mit spezifischer Hilfebedürftigkeit 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Klaus-Peter Pahnke 

Anschrift Milchstraße 5, 42117 Wuppertal-Elberfeld 

Kontakt 0202 / 24 508-755 
kp.pahnke@forum-ev.eu 

Internetadresse www.proviel.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Beratung, Begleitung, AGH, WfBM, Gesundheitsförderung, 
berufliche REHA 

 
 

Art Bildungsträger 

Name Diakonie Wuppertal 

Zielgruppe Bezieher/innen von Arbeitslosengeld II mit besonderen 
Vermittlungshemmnissen. 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Frau Damm 

Anschrift Margaretenstrasse 9, 42285 Wuppertal 

Kontakt 0202 / 318299 
udamm@diakonie-wuppertal.de 

Internetadresse www.diakoniewuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten AGH Anstoß 

 
 

Art Bildungsträger 

Name DEKRA Akademie GmbH 

Zielgruppe Schwerbehinderte, Rehabilitanden, Menschen mit multiplen 
Vermittlungshemmnissen, Menschen mit gesundheitlichen 
Einschränkungen 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Herr Wern 0202-2755013 (REHALOG) 
Frau Philippidis 0202-27550-28 (ProAktiv) 

Anschrift Uellendahler Str. 70, 42107 Wuppertal 

Kontakt Andreas.wern@dekra.com 
Natascha.philippidis@dekra.com 

Internetadresse www.dekra-akademie.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

ProAktiv, Rehalog, Unterstützung bei Finden eines leidens-
gerechten Arbeitsplatzes 

 
 

mailto:kp.pahnke@forum-ev.eu
http://www.proviel.de/
http://www.diakoniewuppertal.de/
mailto:Andreas.wern@dekra.com
mailto:Natascha.philippidis@dekra.com
http://www.dekra-akademie.de/
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Art Eingetragener Verein 

Name Die Färberei- Kommunikationszentrum für behinderte 
und nichtbehinderte Menschen e.V. 

Zielgruppe Körperbehinderte, geistigbehinderte, mehrfachbehinderte, 
sinnesbehinderte sowie nichtbehinderte Menschen 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Frau Colsmann 

Anschrift Stennert 8,  42275 Wuppertal 

Kontakt 0202-643064 
faerberei@wtal.de 

Internetadresse www.faerberei-wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Freizeit- und kulturelle Angebote, Cafe Betrieb, Beratung, 
Therapie, Selbsthilfegruppen, Infoveranstaltungen, Fachta-
gungen, Kurse und Seminare, Bilderausstellungen 

 
 

Art Kirchlicher Träger 

Name Katholische Seelsorge mit psychisch kranken und be-
hinderten Menschen RS/Wpt. 

Zielgruppe Menschen mit Behinderung, psychisch erkrankte Men-
schen, neurologisch kranke Menschen, Angehörige 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Herr Ott 

Anschrift Friedrich-Ebert-Str.22, 42103 Wuppertal 

Kontakt 0202-3713338 

Internetadresse keine 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Kooperation mit der Stiftung Tannenhof, Beratung, nieder-
schwellige Angebote, Bildung und Fortbildung, spezielle 
Angebote für Menschen mit Behinderungen und Menschen 
mit psychischen Erkrankungen, nachstationäre Angebote 

 
 

zurück   

mailto:faerberei@wtal.de
http://www.faerberei-wuppertal.de/
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Art gemeinnützlicher Träger 

Name KoKoBe Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstel-
le für Menschen mit Behinderungen-  

Zielgruppe Erwachsene Menschen mit körperlichen und geistigen Be-
hinderungen, mit Sinnesbehinderungen, mit Mehrfachbe-
hinderungen sowie deren Angehörige und Fachleute 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Frau Dieball (Ost) 

Anschrift Stennert 8, 42275 Wuppertal 

Kontakt 0202-6679405 
dieball@kokobe-wtal.de 
 
Frau Nolte Beratung Wohnen (West) 
0202-7595107 
nolte@kokobe-wtal.de 
 
Herr Böll-Schlereth Beratung Freizeit/ Familienratgeber 
(West) 
0202-7595107 
boell-schlereth@kokobe-wtal.de 
 
Frau Gräwert Beratung Freizeit (Ost) 
0202-6679406 
graewert@kokobe-wtal.de 

Internetadresse www.kokobe-wtal.de 

Außenstelle Simonsstr.34-36, 42115 Wuppertal 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Beratung zu ambulantem und stationärem Wohnen, Infor-
mation zu allen die Behinderung betreffenden Fragen, Be-
ratung und Freizeitgestaltung, Initiierung und Durchführung 
von Freizeitangeboten, Individuelle Hilfeplanung, Lebens-
beratung 

 
 

zurück  

mailto:dieball@kokobe-wtal.de
mailto:nolte@kokobe-wtal.de
mailto:boell-schlereth@kokobe-wtal.de
http://www.kokobe-wtal.de/
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Art Träger ist der Landschaftsverband Rheinland 

Name Integrationsfachdienst (IFD)  

Zielgruppe Menschen mit einem besonderen Bedarf an arbeitsbeglei-
tender Betreuung 
Menschen, die Unterstützung bei einem Wechsel von einer 
WfbM auf den allgemeinen Arbeitsmarkt benötigen, Schul-
abgänger/-innen, insbesondere Menschen mit seelischer, 
geistiger oder schwerer Körper-, Sinnes- oder Mehrfachbe-
hinderung die sich im Arbeitsleben besonders negativ aus-
wirkt und allein oder in Verbindung mit weiteren Vermitt-
lungshemmnissen (Alter, Langzeitarbeitslosigkeit, fehlende 
Qualifikation, etc.) eine Teilhabe besonders erschwert 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Herr Bulk 

Anschrift Hofkamp 108, 42103 Wuppertal 

Kontakt 0202-2551614 
Thomas.bulk@ifd-wuppertal.de 
Weitere Ansprechpartner unter: 
IFD Wuppertal: Kontakte/Team 

Internetadresse www.ifd-wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Integrationsfachdienste sind nach §109 SGB IX Dienste 
Dritter, die bei der Durchführung von Maßnahmen der Teil-
habe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben betei-
ligt 
werden.  Eine Beteiligung kann u.a. in folgenden Formen 
erfolgen (vgl. §110 SGB IX): 
- Erarbeitung eines individuellen Fähigkeits-, Leistungs- 
und    Interessensprofils 
- Einzelfallbezogene Unterstützung der BA bei der Berufs-
orientierung und -beratung in Schulen 
- Begleitung von schwerbehinderten Jugendlichen in be-
trieblicher Ausbildung 
- Erschließung geeigneter Arbeitsplätze 
- Vorbereitung und Begleitung am konkreten Arbeitsplatz 
Nachbetreuung, Krisenintervention, usw. 

 
 

zurück  

mailto:Thomas.bulk@ifd-wuppertal.de
http://www.ifd-wuppertal.de/nc/kontakteteam/
http://www.ifd-wuppertal.de/
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Art Betreutes Wohnen 

Name Elisabeth-Heimstatt  

Zielgruppe Wohnheim und ambulante Betreuung für Menschen mit 
psychischer Erkrankung 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Herr Altenbeck 

Anschrift Föhrenstrasse 30, 42283 Wuppertal 

Kontakt 0202-507509 
info@elisabeth-heimstatt.de 

Internetadresse www.elisabeth-heimstatt.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten Assistieren, einspringen/aushelfen, beistehen, ermutigen 

 
 

Art Eingetragener Verein 

Name Behindert na und? e.V.  

Zielgruppe behinderte oder chronisch kranke Menschen 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Frau Gehrken 

Anschrift Simonsstr. 34-36 42117 Wuppertal 

Kontakt 0202-87023113 
u.gehrken@behindertnaund.de 

Internetadresse www.behindertnaund.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Persönliche Assistenz, Schulbegleitung, Pflege, Hilfe im 
HaushaltBegleitung im Beruf oder in der Freizeitambulan-
tes betreutes Wohnen, psychologische Beratung 

 
 

Art Eingetragener Verein 

Name Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V. 

Zielgruppe Suchtkranke Menschen, Menschen mit körperlichen und 
geistigen Behinderungen, Menschen mit psychischen Er-
krankungen 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Frau Cetinbas 

Anschrift Besenbruchstr. 8, 42285 Wuppertal 

Kontakt 0202-9763414 
beate.cetinbas@sucht-hilfe.org 

Internetadresse www.sucht-hilfe.org 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Suchtberatung, ambulantes betreutes Wohnen, Sicherung 
der materiellen Lebensgrundlage, Gesundheitsfürsorge, 
Unterstützung bei Tagesstrukturierung, Aufbau soz. Kon-
takte 

 

mailto:info@elisabeth-heimstatt.de
http://www.elisabeth-heimstatt.de/
mailto:u.gehrken@behindertnaund.de
http://www.behindertnaund.de/
mailto:beate.cetinbas@sucht-hilfe.org
http://www.sucht-hilfe.org/
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Art Kirchlicher Träger 

Name Caritas Wuppertal 

Zielgruppe Kinder und Jugendliche, alte und kranke Menschen, Men-
schen in sozialer und seelischer Not 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Herr Metzger 

Anschrift Kolpingstraße 13, 42103 Wuppertal 

Kontakt 0202-389030 
infozentrale@caritas-wsg.de 

Internetadresse www.caritas-wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten 
 

Träger zahlreicher sozialer Dienste, Beratungsstellen, So-
zialstationen etc. 

 

Art Verbund 

Name IGSB Wuppertal Interessengemeinschaft der Selbsthil-
fegruppen Behinderter in Wuppertal  

Zielgruppe Selbsthilfegruppen in Wuppertal 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Herr Krefting 

Anschrift c/o Färberei, Stennert 8, 42275 Wuppertal 

Kontakt 0202-2543468 
igsb.wtal@t-online.de 

Internetadresse Keine 

Aufgaben/Zuständigkeiten Information und Hilfe für Selbsthilfegruppen in Wuppertal 

 

Art Bundesverband 

Name Deutsche Rentenversicherung (Bereich REHA) 

Zielgruppe alle Bürger in allen Fragen der Rehabilitation und Teilhabe 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

n.n. 

Anschrift Wupperstr.14, 42103 Wuppertal 

Kontakt 0202-459501 
service-zentrumwuppertal@drv-rheinland.de 

Internetadresse www.deutsche-rentenversicherung.de 
www.deutsche-
rentenversiche-
rung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/01_kontakt_und_b
eratung/01_kontakt/01_telefonischer_kontakt.html 

mailto:infozentrale@caritas-wsg.de
http://www.caritas-wuppertal.de/
mailto:igsb.wtal@t-online.de
mailto:service-zentrumwuppertal@drv-rheinland.de
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/01_kontakt_und_beratung/01_kontakt/01_telefonischer_kontakt.html
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/01_kontakt_und_beratung/01_kontakt/01_telefonischer_kontakt.html
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/01_kontakt_und_beratung/01_kontakt/01_telefonischer_kontakt.html
http://www.deutsche-rentenversicherung.de/Allgemein/de/Inhalt/5_Services/01_kontakt_und_beratung/01_kontakt/01_telefonischer_kontakt.html
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Aufgaben/Zuständigkeiten Beratung und Unterstützung vor allem bei folgenden The-
men: 
Leistungen und Leistungsvoraussetzungen, besondere Hil-
fen im Arbeitsleben, Informationen zu Verwaltungsabläu-
fen, 
Beratung zum Persönlichen Budget, 
Klärung des zuständigen Reha-Trägers, 
Hinwirken auf zügige Bearbeitung und Entscheidung über 
den Reha-Antrag, Koordination zwischen verschiedenen 
Leistungserbringern 

 

zurück  
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Art Kirchlicher Träger 

Name Diakonie Wuppertal 

Zielgruppe Alle hilfebedürftigen Menschen 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Herr Dörr 

Anschrift Sternstraße 40, 42275 Wuppertal 

Kontakt 0202-97444501 
udoerr@diakonie-wuppertal.de 

Internetadresse www.diakoniewuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten Einzel-, Familien und Gruppengespräche, Ergo- & Arbeits-
therapie, Entspannungs- und Konzentrationstraining, Moti-
vationsgruppe für Menschen mit Suchtmittelproblemen, 
Gruppen-/Freizeitangebote, sportliche Aktivitäten, vorberuf-
liches Training, Arztgespräche, Nachsorge, betreutes 
Wohnen, Jobcoaching, Arbeitsangebote, mehr zu finden im 
Internet, s.o. 

 
 

Art Landesverband 

Name Landschaftsverband Rheinland 

Zielgruppe Menschen mit Behinderung 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Siehe unter Kontakt 

Anschrift Hermann-Pünder-Str. 1, 50679 Köln 

Kontakt Förderung und Kündigungs-
schutz 

Sabine Hesse 
0221-8094266 
sabine.hesse@lvr.de 
 

Koordination IFD 

Ingeborg Schmal 
0221-8094340 
ingeborg.schmal@lvr.de 
 

Technischer Beratungsdienst 

Sabine Stange 
0221-8094297 
sabine.stange@lvr.de 

Internetadresse www.lvr.de 

mailto:udoerr@diakonie-wuppertal.de
http://www.diakoniewuppertal.de/
mailto:sabine.hesse@lvr.de
mailto:ingeborg.schmal@lvr.de
mailto:sabine.stange@lvr.de
http://www.lvr.de/
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Aufgaben/Zuständigkeiten Der LVR erfüllt rheinlandweit Aufgaben in der Behinderten- 
und Jugendhilfe, in der Psychiatrie und Kultur (Förderschu-
len, Kliniken etc.)  

 

zurück  
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Art Eingetragener Verein 

Name Mit-Menschen- Verein für Menschen mit Behinderung 

Zielgruppe Menschen mit Behinderung 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Frau Spiecker 

Anschrift Laurentiusstr.9, 42103 Wuppertal 

Kontakt 0202-4292050 
Anja.spiecker@mit-menschen-wuppertal.de 

Internetadresse www.mit-menschen-wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten Ambulantes betreutes Wohnen, Familienunterstützender 
Dienst, Schulintegrationsdienst, Freizeitbereich, Kita-
Integrationsdienst. 

 
 

Art Kirchlicher Träger 

Name Sozialpsychiatrisches Zentrum SPZ Barmen 

Zielgruppe Menschen mit psychischen Problemen, Erkrankungen und 
Behinderungen sowie deren Angehörige 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung 

Frau Helmer 

Anschrift Parlamentstraße 20, 42275 Wuppertal 

Kontakt 0202-500382 
gabriele.helmer@bergische-diakonie.de 

Internetadresse www.spz-wuppertal.de/spz-in-barmen 

Aufgaben/Zuständigkeiten Einzel-, Paar oder Gruppengespräche, Krankheitsbewälti-
gung, Gestaltung des Alltags, Orientierung im Arbeits- oder 
Beschäftigungsbereich, Realisierung rechtlicher und mate-
rieller Ansprüche, Vermittlung an andere Dienste und Ein-
richtungen. 

 
 

zurück   

mailto:Anja.spiecker@mit-menschen-wuppertal.de
http://www.mit-menschen-wuppertal.de/
mailto:gabriele.helmer@bergische-diakonie.de
http://www.spz-wuppertal.de/spz-in-barmen


Projekthandbuch für das Modellprojekt MIAR 2014 

 
 

Seite 216 von 221 
 

 
 

Art Kirchlicher Träger 

Name Sozialpsychiatrisches Zentrum SPZ Elberfeld 

Zielgruppe Menschen mit psychischen Problemen, Erkrankungen und 
Behinderungen sowie deren Angehörige 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung Herr Rolf 

Anschrift Hofaue 49, 42103 Wuppertal 

Kontakt 0202- 2499850 
stephan.rolf@bergische-diakonie.de 

Internetadresse www.spz-wuppertal.de/spz-in-elberfeld 

Aufgaben/Zuständigkeiten Einzel-, Paar oder Gruppengespräche, Krankheitsbewälti-
gung, Gestaltung des Alltags, Orientierung im Arbeits- oder 
Beschäftigungsbereich, Realisierung rechtlicher und mate-
rieller Ansprüche, Vermittlung an andere Dienste und Ein-
richtungen. 

 
 

Art keine Angabe 

Name Berufsförderungswerk Oberhausen 

Zielgruppe Personen, die aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigung 
ihre bisherige berufliche Tätigkeit nicht mehr ausüben kön-
nen 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung Siehe unter Kontakte 

Anschrift Bebelstraße 56, 46049 Oberhausen  

Kontakt Frau Grün 
0208-8588729 
gruen.s@bfw-oberhausen.de 
 
Herr Friers 
0208-8588729 
friers.f@bfw-oberhausen.de 

Internetadresse www.bfw-oberhausen.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten Berufliche REHA 

 
 

Art Kirchlicher Träger 

Name Berufsförderungswerk Köln 

Zielgruppe Personen, die aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigung 
ihre bisherige berufliche Tätigkeit nicht mehr ausüben kön-
nen 

Ansprechpart- Herr Sawinski 

mailto:stephan.rolf@bergische-diakonie.de
http://www.spz-wuppertal.de/spz-in-elberfeld
mailto:gruen.s@bfw-oberhausen.de
mailto:friers.f@bfw-oberhausen.de
http://www.bfw-oberhausen.de/
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ner/Teamleitung 

Anschrift Martinsweg, 50999 Köln. 

Kontakt 0221-3597281 
u.sawinski@bfw-koeln.de 

Internetadresse www.diakonie-michaelshoven.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten Berufliche REHA 
 

zurück   

mailto:u.sawinski@bfw-koeln.de
http://www.diakonie-michaelshoven.de/
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Art Keine Angabe 

Name Berufliches Trainingszentrum Dortmund GmbH 

Zielgruppe Personen, die aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigung 
ihre bisherige berufliche Tätigkeit nicht mehr ausüben kön-
nen 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung Frau Schulte 

Anschrift Rheinische Str. 210, 44147 Dortmund 

Kontakt 0231-91304225 
info@btz-do.de  

 

Internetadresse www.btz-do.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten Berufliche REHA 

 
 

Art Städtische Einrichtung 

Name Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen 

Zielgruppe Alle hilfebedürftigen Menschen 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung Siehe unter Kontakte 

Anschrift Neumarkt 10, 42103 Wuppertal 

Kontakt Frau Bauer  
0202-5634519 
roswitha.brauer@stadt.wuppertal.de 
 
Herr Kyek 
0202-5632441 
Gisbert.kyek@stadt.wuppertal.de 

Internetadresse www.wuppertal.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten unterstützt bei der Suche nach einer geeigneten Selbsthil-
fegruppe, leistet Hilfestellung bei der Gründung einer 
Selbsthilfegruppe, unterstützt bestehende Selbsthilfegrup-
pen, vernetzt mit überregionalen Angeboten der Selbsthilfe, 
kooperiert mit Professionellen 

 
 

Art Kirchlicher Träger 

Name Evangelische Stiftung Tannenhof 

Zielgruppe Alle hilfebedürftigen Menschen 

Ansprechpart-
ner/Teamleitung n.n. 

Anschrift Remscheider Str. 76, 42899 Wuppertal 

Kontakt 02191-120 

mailto:info@btz-do.de
http://www.btz-do.de/
mailto:roswitha.brauer@stadt.wuppertal.de
mailto:Gisbert.kyek@stadt.wuppertal.de
http://www.wuppertal.de/
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Internetadresse www.stiftung-tannenhof.de 

Aufgaben/Zuständigkeiten Fachkrankenhaus, zwei Fachkliniken, betreutes Wohnen 

 
 

zurück  

http://www.stiftung-tannenhof.de/
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